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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2009, ist ab Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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§ 18   Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- 
und Regieanlagen

§ 19   Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen von Ver-
sammlungsstätten

§ 20   Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brand-
melder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung 
der Aufzüge von Versammlungsstätten

§ 21   Werkstätten, Magazine und Lagerräume von Ver-
sammlungsstätten

Kapitel 3
Besondere Bauvorschriften für Versammlungsstätten

Abschnitt 1
Großbühnen

§ 22  Bühnenhaus

§ 23  Schutzvorhang

§ 24   Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen von Groß-
bühnen

§ 25  Platz für die Brandsicherheitswache

Abschnitt 2
Versammlungsstätten mit mehr 

als 5 000 Besucherplätzen

§ 26   Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuer-
wehr, Sanitäts- und Rettungsdienst

§ 27   Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien 
mit mehr als 10 000 Besucherplätzen

§ 28  Wellenbrecher

§ 29  Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenfl ächen

§ 30   Einfriedungen und Eingänge von Versammlungs-
stätten

Kapitel 4
Betriebsvorschriften für Versammlungsstätten

Abschnitt 1
Rettungswege, Besucherplätze von Versammlungsstätten

§ 31   Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr von 
Versammlungsstätten

§ 32   Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Ret-
tungswegeplan, Abschrankungen von Stehplätzen

Abschnitt 2
Brandverhütung

§ 33   Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und 
Ausschmückungen

§ 34   Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, 
Ausschmückungen und brennbarem Material

§ 35   Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und 
pyrotechnischen Gegenständen

Abschnitt 3
Betrieb technischer Einrichtungen 

von Versammlungsstätten

§ 36   Bedienung und Wartung der technischen Einrich-
tungen von Versammlungsstätten

§ 37  Laseranlagen

Abschnitt 4
Verantwortliche Personen, besondere Betriebs-

vorschriften für Versammlungsstätten

§ 38   Pfl ichten der Betreiber, Veranstalter und Beauf-
tragten von Versammlungsstätten

§ 39  Verantwortliche für Veranstaltungstechnik

§ 40   Aufgaben und Pfl ichten der Verantwortlichen für 
Veranstaltungstechnik, technische Probe

232
Verordnung 

über Bau und Betrieb von Sonderbauten
(Sonderbauverordnung – SBauVO) 1)

Vom 17. November 2009

Aufgrund des § 85 Absatz 1 Nummer 1, 5, 6, 8 und 9, 
Abs. 2, 3 und 4 der Landesbauordnung (BauO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel I des 
Gesetzes vom 28. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644), wird 
nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses 
des Landtags verordnet:

Inhaltsverzeichnis

Teil 1
Versammlungsstätten

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften für Versammlungsstätten

§ 1  Anwendungsbereich für Versammlungsstätten

§ 2  Begriffe für Versammlungsstätten

Kapitel 2
Allgemeine Bauvorschriften für Versammlungsstätten

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe von Versammlungsstätten

§ 3  Bauteile von Versammlungsstätten

§ 4  Dächer von Versammlungsstätten

§ 5   Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und 
Bodenbeläge von Versammlungsstätten

Abschnitt 2
Rettungswege von Versammlungsstätten

§ 6   Führung der Rettungswege von Versammlungs-
stätten

§ 7   Bemessung der Rettungswege von Versammlungs-
stätten

§ 8  Treppen von Versammlungsstätten

§ 9  Türen und Tore von Versammlungsstätten

Abschnitt 3
Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 

von Versammlungsstätten

§ 10  Bestuhlung, Gänge und Stufengänge

§ 11  Abschrankungen und Schutzvorrichtungen

§ 12  Toilettenräume von Versammlungsstätten

§ 13   Stellplätze von Versammlungsstätten für Men-
schen mit Behinderungen

Abschnitt 4
Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere 

 Räume von Versammlungsstätten

§ 14   Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische 
Anlagen und Blitzschutzanlagen von Versamm-
lungsstätten

§ 15  Sicherheitsbeleuchtung von Versammlungsstätten

§ 16  Rauchableitung von Versammlungsstätten

§ 17   Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen von 
 Versammlungsstätten

1) Die Verpfl ichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 
vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG vom 
20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geändert worden 
ist, sind beachtet worden.
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§ 41   Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungs-
dienst für Versammlungsstätten

§ 42   Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne für 
 Versammlungsstätten

§ 43   Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst für 
 Versammlungsstätten

Kapitel 5
Gastspielprüfbuch

§ 44  Gastspielprüfbuch

Kapitel 6
Bestehende Versammlungsstätten

§ 45   Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
 Versammlungsstätten

§ 46  Ordnungswidrigkeiten bei Versammlungsstätten

Teil 2
Beherbergungsstätten

§ 47  Anwendungsbereich für Beherbergungsstätten

§ 48  Begriffe für Beherbergungsstätten

§ 49  Rettungswege von Beherbergungsstätten

§ 50   Tragende Wände, Stützen, Decken von Beherber-
gungsstätten

§ 51  Trennwände von Beherbergungsstätten

§ 52  Notwendige Flure von Beherbergungsstätten

§ 53  Türen von Beherbergungsstätten

§ 54   Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversor-
gung von Beherbergungsstätten

§ 55   Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, 
Brandfallsteuerung von Aufzügen von Beherber-
gungsstätten

§ 56   Freihalten der Rettungswege, Brandschutzord-
nung, verantwortliche Personen für Beherber-
gungsstätten

§ 57   Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
Beherbergungsstätten

§ 58  Ordnungswidrigkeiten bei Beherbergungsstätten

Teil 3
Verkaufsstätten

§ 59  Anwendungsbereich für Verkaufsstätten

§ 60  Begriffe für Verkaufsstätten

§ 61   Wände, Pfeiler, Stützen, Decken, Dachtragwerke, 
Bekleidungen und Dämmstoffe von Verkaufsstät-
ten

§ 62  Trennwände von Verkaufsstätten

§ 63  Brandabschnitte von Verkaufsstätten

§ 64  Decken von Verkaufsstätten

§ 65  Dächer von Verkaufsstätten

§ 66  Rettungswege in Verkaufsstätten

§ 67  Treppen von Verkaufsstätten

§ 68   Notwendige Treppenräume, Treppenraumerweite-
rungen von Verkaufsstätten

§ 69   Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge von Verkaufs-
stätten

§ 70  Ausgänge von Verkaufsstätten

§ 71  Türen in Rettungswegen von Verkaufsstätten

§ 72  Rauchabführung von Verkaufsstätten

§ 73  Beheizung von Verkaufsstätten

§ 74  Sicherheitsbeleuchtung von Verkaufsstätten

§ 75  Blitzschutzanlagen von Verkaufsstätten

§ 76   Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und 
Alarmierungseinrichtungen von Verkaufsstätten

§ 77   Sicherheitsstromversorgungsanlagen von Ver-
kaufsstätten

§ 78  Lage der Verkaufsräume

§ 79  Räume für Abfälle in Verkaufsstätten

§ 80  Gefahrenverhütung in Verkaufsstätten

§ 81   Rettungswege auf dem Grundstück, Flächen für 
die Feuerwehr für Verkaufsstätten

§ 82  Verantwortliche Personen für Verkaufsstätten

§ 83  Brandschutzordnung für Verkaufsstätten

§ 84  Stellplätze für Behinderte für Verkaufsstätten

§ 85   Weitergehende Anforderungen bei Verkaufsstätten

§ 86   Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
 Verkaufsstätten

§ 87  Ordnungswidrigkeiten bei Verkaufsstätten

Teil 4
Hochhäuser

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften für Hochhäuser

§ 88  Anwendungsbereich für Hochhäuser

§ 89   Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsfl ächen und 
Eingänge für die Feuerwehr von Hochhäusern

Kapitel 2
Bauvorschriften für Hochhäuser

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe von Hochhäusern

§ 90  Bauteile von Hochhäusern

§ 91   Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen von 
Hochhäusern

§ 92  Dächer von Hochhäusern

§ 93  Anforderungen an Baustoffe von Hochhäusern

Abschnitt 2
Rettungswege von Hochhäusern

§ 94   Führung und Bemessung von Rettungswegen von 
Hochhäusern

§ 95   Notwendige Treppenräume, Sicherheitstreppen-
räume von Hochhäusern

§ 96  Notwendige Flure von Hochhäusern

§ 97  Türen in Rettungswegen von Hochhäusern

Abschnitt 3
Technische Anlagen und Einrichtungen, 

besondere Räume von Hochhäusern

§ 98  Räume mit erhöhter Brandgefahr von Hochhäusern

§ 99  Feuerwehraufzüge von Hochhäusern

§ 100   Vorräume der Fahrschächte von Feuerwehr-
aufzügen von Hochhäusern

§ 101  Druckbelüftungsanlagen von Hochhäusern

§ 102  Feuerlöschanlagen von Hochhäusern

§ 103   Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brand-
melder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung 
der Aufzüge von Hochhäusern

§ 104  Sicherheitsbeleuchtung von Hochhäusern

§ 105   Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutz-
anlagen, Gebäudefunkanlagen von Hochhäusern

§ 106  Rauchableitung von Hochhäusern

§ 107  Aufzüge von Hochhäusern

§ 108   Leitungen, Installationsschächte und -kanäle von 
Hochhäusern

§ 109  Lüftungsanlagen von Hochhäusern
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§ 110   Feuerstätten, Brennstofflagerung von Hoch-
häusern

Abschnitt 4
Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe

§ 111   Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht mehr 
als 60 m Höhe

Kapitel 3
Betriebsvorschriften für Hochhäuser

§ 112  Freihaltung der Rettungswege von Hochhäusern

§ 113   Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne, Flucht- 
und Rettungswegepläne für Hochhäuser

§ 114  Verantwortliche Personen für Hochhäuser

Kapitel 4
Bestehende Hochhäuser

§ 115   Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
Hochhäuser

§ 116  Ordnungswidrigkeiten bei Hochhäusern

Teil 5
Garagen

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften für Garagen

§ 117  Anwendungsbereich für Garagen

§ 118  Begriffe für Garagen

§ 119  Zu- und Abfahrten

§ 120  Rampen

§ 121  Kraftbetätigte Tore

§ 122  Einstellplätze und Verkehrsfl ächen

§ 123  Arbeitsgruben

Kapitel 2
Kleingaragen

§ 124  Bauliche Anforderungen an Kleingaragen

Kapitel 3
Mittel- und Großgaragen

§ 125  Allgemeine Anforderungen, Frauenparkplätze

§ 126  Wände, Pfeiler, Stützen und Decken von Garagen

§ 127  Rauchabschnitte von Garagen

§ 128   Verbindungen zu Garagen und zwischen Garagen-
geschossen

§ 129  Rettungswege von Garagen

§ 130  Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung von Garagen

§ 131  Lüftung von Garagen

§ 132  Brandmeldeanlagen von Garagen

§ 133  Feuerlöschanlagen von Garagen

Kapitel 4
Betriebsvorschriften für Garagen

§ 134  Betriebsvorschriften für Garagen

§ 135   Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen 
 Räumen als Garagen

Kapitel 5
Besondere Vorschriften für Garagen

§ 136  Garagen ohne Fahrverkehr

§ 137  Ordnungswidrigkeiten bei Garagen

§ 138   Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
Garagen

Teil 6
Betriebsräume für elektrische Anlagen

§ 139   Anwendungsbereich für das Aufstellen elektri-
scher Anlagen in Betriebsräumen

§ 140  Begriffsbestimmung für elektrische Betriebsräume

§ 141   Allgemeine Anforderungen an das Aufstellen 
 elektrischer Anlagen

§ 142  Anforderungen an elektrische Betriebsräume

§ 143   Zusätzliche Anforderungen an elektrische 
Betriebsräume für Transformatoren und Schalt-
anlagen mit Nennspannungen über 1 kV

§ 144   Zusätzliche Anforderungen an elektrische 
Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungs-
aggregate

§ 145  Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

Teil 7
Schlussvorschriften

§ 146   Inkrafttreten und Außerkrafttreten, 
eingeleitete Verfahren

Teil 1
Versammlungsstätten

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften für Versammlungsstätten

§ 1
Anwendungsbereich für Versammlungsstätten

(1) Die Vorschriften des Teils 1 gelten für den Bau und 
Betrieb von

1.   Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die 
einzeln mehr als 200 Besucherinnen und Besucher 
fassen. Sie gelten auch für Versammlungsstätten mit 
mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr 
als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungs-
räume gemeinsame Rettungswege haben;

2.   Versammlungsstätten im Freien mit Szenenfl ächen, 
deren Besucherbereich mehr als 1 000 Besucher fasst 
und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen 
besteht;

3.  Sportstadien, die mehr als 5 000 Besucher fassen.

(2) Die Anzahl der Besucher ist wie folgt zu bemessen:

1.  für Sitzplätze an 
Tischen:

Ein Besucher je m2 Grund-
fl äche des Versammlungs-
raumes,

2.  für Sitzplätze in Reihen 
und für Stehplätze:

Zwei Besucher je m2 Grund-
fl äche des Versammlungs-
raumes,

3.  für Stehplätze auf 
 Stufenreihen:

Zwei Besucher je laufendem 
Meter Stufenreihe,

4. bei Ausstellungsräumen: Ein Besucher je m2 Grund-
fl äche des Versammlungs-
raumes.

Für Besucher nicht zugängliche Flächen werden in die 
Berechnung nicht einbezogen. Für Versammlungsstätten 
im Freien und für Sportstadien gelten Satz 1 Nummern 
1 bis 3 und Satz 2 entsprechend.

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für

1.  Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind,

2. 

 a)   Unterrichtsräume in allgemeinen und berufsbil-
denden Schulen,

 b)   Seminarräume mit Sitzplätzen an Tischen und 
nicht mehr als 100 m2 Grundfl äche in Hochschulen 
und vergleichbaren Einrichtungen anderer Fort-
bildungsträger, wenn sie keinen gemeinsamen 
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Rettungsweg mit anderen Versammlungsräumen 
in demselben Geschoss haben

3.  Ausstellungsräume in Museen,

4.  Fliegende Bauten.

Soweit Anforderungen an veränderbare Einbauten ge-
stellt werden, gelten diese nicht für Ausstellungsstände.

(4) Bauprodukte, Bauarten und Prüfverfahren, die den 
in Vorschriften eines anderen Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union, der Türkei oder eines Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
genannten technischen Anforderungen entsprechen, dür-
fen verwendet werden, wenn das geforderte Schutz-
niveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und 
Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht 
und die Verwendbarkeit nachgewiesen wird.

§ 2
Begriffe für Versammlungsstätten

(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder 
Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige Anwe-
senheit vieler Menschen bei Veranstaltungen, insbeson-
dere erzieherischer, wirtschaftlicher, geselliger, kulturel-
ler, künstlerischer, politischer, sportlicher oder unter-
haltender Art, bestimmt sind, sowie Schank- und 
Speisewirtschaften.

(2) Erdgeschossige Versammlungsstätten sind Gebäude 
mit nur einem Geschoss ohne Ränge oder Emporen, des-
sen Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der 
Geländeoberfl äche liegt; dabei bleiben Geschosse außer 
Betracht, die ausschließlich der Unterbringung techni-
scher Anlagen und Einrichtungen dienen.

(3) Versammlungsräume sind Räume für Veranstaltun-
gen oder für den Verzehr von Speisen und Getränken. 
Hierzu gehören auch Aulen und Foyers, Vortrags- und 
Hörsäle sowie Studios.

(4) Szenenfl ächen sind Flächen für künstlerische und 
andere Darbietungen; für Darbietungen bestimmte Flä-
chen unter 20 m2 gelten nicht als Szenenfl ächen.

(5) In Versammlungsstätten mit einem Bühnenhaus ist

1.   das Zuschauerhaus der Gebäudeteil, der die Ver-
sammlungsräume und die mit ihnen in baulichem 
Zusammenhang stehenden Räume umfasst,

2.   das Bühnenhaus der Gebäudeteil, der die Bühnen und 
die mit ihnen in baulichem Zusammenhang stehen-
den Räume umfasst,

3.   die Bühnenöffnung die Öffnung in der Trennwand 
zwischen der Hauptbühne und dem Versammlungs-
raum,

4.   die Bühne der hinter der Bühnenöffnung liegende 
Raum mit Szenenfl ächen; zur Bühne zählen die 
Hauptbühne sowie die Hinter- und Seitenbühnen ein-
schließlich der jeweils zugehörigen Ober- und Unter-
bühnen,

5.  eine Großbühne eine Bühne

 a)   mit einer Szenenfl äche hinter der Bühnenöffnung 
von mehr als 200 m2,

 b)   mit einer Oberbühne mit einer lichten Höhe von 
mehr als 2,5 m über der Bühnenöffnung oder

 c)  mit einer Unterbühne,

6.   die Unterbühne der begehbare Teil des Bühnenrau-
mes unter dem Bühnenboden, der zur Unterbringung 
einer Untermaschinerie geeignet ist,

7.   die Oberbühne der Teil des Bühnenraumes über der 
Bühnenöffnung, der zur Unterbringung einer Ober-
maschinerie geeignet ist.

(6) Mehrzweckhallen sind überdachte Versammlungs-
stätten für verschiedene Veranstaltungsarten.

(7) Studios sind Produktionsstätten für Film, Fernsehen 
und Hörfunk und mit Besucherplätzen.

(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenräume für Besu-
cher.

(9) Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- oder 
Szenenbildern. Hierzu gehören insbesondere Wand-, 
Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände, Treppen 
und sonstige Bühnenbildteile.

(10) Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegen-
stände von Bühnen- oder Szenenbildern. Hierzu gehören 
insbesondere Möbel, Leuchten, Bilder und Geschirr.

(11) Ausschmückungen sind vorübergehend einge-
brachte Dekorationsgegenstände. Zu den Ausschmü-
ckungen gehören insbesondere Drapierungen, Girlanden, 
Fahnen und künstlicher Pfl anzenschmuck.

(12) Sportstadien sind Versammlungsstätten mit Tribü-
nen für Besucher und mit nicht überdachten Sportfl ä-
chen.

(13) Tribünen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden 
Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen) für Besucher.

(14) Innenbereich ist die von Tribünen umgebene Fläche 
für Darbietungen.

Kapitel 2
Allgemeine Bauvorschriften für Versammlungsstätten

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe von Versammlungsstätten

§ 3
Bauteile von Versammlungsstätten

(1) Tragende und aussteifende Bauteile, wie Wände, 
Pfeiler, Stützen und Decken, müssen feuerbeständig, in 
erdgeschossigen Versammlungsstätten feuerhemmend 
sein. Satz 1 gilt nicht für erdgeschossige Versammlungs-
stätten mit automatischen Feuerlöschanlagen.

(2) Außenwände mehrgeschossiger Versammlungsstätten 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(3) Trennwände sind erforderlich zum Abschluss von 
Versammlungsräumen und Bühnen. Diese Trennwände 
müssen feuerbeständig, in erdgeschossigen Versamm-
lungsstätten mindestens feuerhemmend sein. In der 
Trennwand zwischen der Bühne und dem Versamm-
lungsraum ist eine Bühnenöffnung zulässig.

(4) Räume mit besonderen Brandgefahren, Werkstätten, 
Magazine und Lagerräume, sowie Räume unter Tribünen 
und Podien, müssen feuerbeständige Trennwände und 
Decken haben.

(5) Der Fußboden von Szenenfl ächen muss fugendicht 
sein. Betriebsbedingte Öffnungen sind zulässig. Die 
Unterkonstruktion, mit Ausnahme der Lagerhölzer, 
muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Räume 
unter dem Fußboden, die nicht zu einer Unterbühne 
gehören, müssen feuerbeständige Wände und Decken 
haben.

(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von Tribünen 
oder Podien, die veränderbare Einbauten in Versamm-
lungsräumen sind, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen; dies gilt nicht für Podien mit insgesamt nicht 
mehr als 20 m2 Fläche.

(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubilden, dass 
sie in ihrer Standsicherheit nicht durch dynamische 
Schwingungen gefährdet werden können.

§ 4
Dächer von Versammlungsstätten

(1) Tragwerke von Dächern, die den oberen Abschluss 
von Räumen der Versammlungsstätte bilden oder die von 
diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile 
getrennt sind, müssen feuerhemmend sein. Tragwerke 
von Dächern über Tribünen und Szenenfl ächen im Freien 
müssen mindestens feuerhemmend sein oder aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Satz 1 gilt nicht für 
Versammlungsstätten mit automatischen Feuerlöschan-
lagen.

(2) Bedachungen, ausgenommen Dachhaut und Dampf-
sperre, müssen bei Dächern, die den oberen Abschluss 
von Räumen der Versammlungsstätten bilden oder die 
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von diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile 
getrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen herge-
stellt werden. Dies gilt nicht für Bedachungen über Ver-
sammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m2 Grund-
fl äche.

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Versammlungs-
räumen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. Bei Versammlungsräumen mit automatischen 
Feuer löschanlagen genügen schwerentfl ammbare Bau-
stoffe, die nicht brennend abtropfen können.

§ 5
Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und 

 Bodenbeläge von Versammlungsstätten

(1) Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen.

(2) Bekleidungen an Wänden in Versammlungsräumen 
müssen aus mindestens schwerentfl ammbaren Baustof-
fen bestehen. In Versammlungsräumen mit nicht mehr 
als 1 000 m2 Grundfl äche genügen geschlossene, nicht 
hinterlüftete Holzbekleidungen.

(3) Unterdecken und Bekleidungen an Decken in Ver-
sammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. In Versammlungsräumen mit nicht 
mehr als 1 000 m2 Grundfl äche genügen Bekleidungen 
aus mindestens schwerentfl ammbaren Baustoffen oder 
geschlossene, nicht hinterlüftete Holzbekleidungen.

(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus anderen Ver-
sammlungsräumen führen, in notwendigen Treppenräu-
men, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie sowie notwendigen Fluren 
müssen Unterdecken und Bekleidungen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. 

(5) Unterdecken und Bekleidungen, die mindestens 
schwerentfl ammbar sein müssen, dürfen nicht brennend 
abtropfen.

(6) Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigun-
gen von Unterdecken und Bekleidungen nach den Absät-
zen 2 bis 4 müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen; dies gilt nicht für Versammlungsräume mit 
nicht mehr als 100 m2 Grundfl äche. In den Hohlräumen 
hinter Unterdecken und Bekleidungen aus brennbaren 
Baustoffen dürfen Kabel und Leitungen nur in Installa-
tionsschächten oder Installationskanälen aus nicht-
brennbaren Baustoffen verlegt werden.

(7) In notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen 
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie 
müssen Bodenbeläge nichtbrennbar sein. In notwendigen 
Fluren sowie in Foyers, durch die Rettungswege aus 
anderen Versammlungsräumen führen, müssen Bodenbe-
läge mindestens schwerentfl ammbar sein.

Abschnitt 2
Rettungswege von Versammlungsstätten

§ 6
Führung der Rettungswege von Versammlungsstätten

(1) Rettungswege müssen ins Freie zu öffentlichen Ver-
kehrsfl ächen führen. Zu den Rettungswegen von Ver-
sammlungsstätten gehören insbesondere die frei zu hal-
tenden Gänge und Stufengänge, die Ausgänge aus 
Versammlungsräumen, die notwendigen Flure und not-
wendigen Treppen, die Ausgänge ins Freie, die als Ret-
tungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Außen-
treppen sowie die Rettungswege im Freien auf dem 
Grundstück.

(2) Versammlungsstätten müssen in jedem Geschoss mit 
Aufenthaltsräumen mindestens zwei voneinander unab-
hängige bauliche Rettungswege haben; dies gilt für Tri-
bünen entsprechend. Die Führung beider Rettungswege 
innerhalb eines Geschosses durch einen gemeinsamen 
notwendigen Flur ist zulässig. Rettungswege dürfen über 
Balkone, Dachterrassen und Außentreppen auf das 
Grundstück führen, wenn sie im Brandfall sicher begeh-
bar sind.

(3) Rettungswege dürfen über Gänge und Treppen durch 
Foyers oder Hallen zu Ausgängen ins Freie geführt wer-
den, soweit mindestens ein weiterer von dem Foyer oder 
der Halle unabhängiger baulicher Rettungsweg vorhan-
den ist.

(4) Versammlungsstätten müssen für Geschosse mit 
jeweils mehr als 800 Besucherplätzen nur diesen 
Geschossen zugeordnete Rettungswege haben.

(5) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume 
mit mehr als 100 m2 Grundfl äche müssen jeweils mindes-
tens zwei möglichst weit auseinander und entgegenge-
setzt liegende Ausgänge ins Freie oder zu Rettungswegen 
haben.

(6) Ausgänge und Rettungswege müssen durch Sicher-
heitszeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet 
sein.

§ 7
Bemessung der Rettungswege von Versammlungsstätten

(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum 
nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum oder von 
der Tribüne darf nicht länger als 30 m sein. Bei mehr als 
5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe 
über der zu entrauchenden Ebene für diesen Bereich eine 
Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die Ent-
fernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht 
überschritten werden.

(2) Die Entfernung von jeder Stelle einer Bühne bis zum 
nächsten Ausgang darf nicht länger als 30 m sein. Gänge 
zwischen den Wänden der Bühne und dem Rundhorizont 
oder den Dekorationen müssen eine lichte Breite von 
1,20 m haben; in Großbühnen müssen diese Gänge vor-
handen sein.

(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen 
Flures oder eines Foyers bis zum Ausgang ins Freie oder 
zu einem notwendigen Treppenraum darf nicht länger 
als 30 m sein.

(4) Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmögli-
chen Personenzahl zu bemessen. Die lichte Breite eines 
jeden Teiles von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m 
betragen. Die lichte Breite eines jeden Teiles von Ret-
tungswegen muss für die darauf angewiesenen Personen 
mindestens betragen bei

1.  Versammlungsstätten im 
Freien sowie Sportstadien

1,20 m je 600 Personen,

2.  anderen Versammlungs-
stätten

1,20 m je 200 Personen.

Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig. 
Bei Rettungswegen von Versammlungsräumen mit nicht 
mehr als 200 Besucherplätzen und bei Rettungswegen im 
Bühnenhaus genügt eine lichte Breite von 0,90 m. Für 
Rettungswege von Arbeitsgalerien genügt eine Breite von 
0,80 m. § 55 Absatz 4 BauO NRW bleibt unberührt.

(5) Ausstellungshallen müssen durch Gänge so unterteilt 
sein, dass die Tiefe der zur Aufstellung von Ausstel-
lungsständen bestimmten Grundfl ächen (Ausstellungs-
fl ächen) nicht mehr als 30 m beträgt. Die Entfernung von 
jeder Stelle auf einer Ausstellungsfl äche bis zu einem 
Gang darf nicht mehr als 20 m betragen; sie wird auf die 
nach Absatz 1 bemessene Entfernung nicht angerechnet. 
Die Gänge müssen auf möglichst geradem Weg zu entge-
gengesetzt liegenden Ausgängen führen. Die lichte Breite 
der Gänge und der zugehörigen Ausgänge muss mindes-
tens 3,00 m betragen.

(6) Die Entfernungen werden in der Laufl inie gemessen.

§ 8
Treppen von Versammlungsstätten

(1) Die Führung der jeweils anderen Geschossen zuge-
ordneten notwendigen Treppen in einem gemeinsamen 
notwendigen Treppenraum (Schachteltreppen) ist zuläs-
sig.

(2) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein. 
Für notwendige Treppen in notwendigen Treppenräu-
men oder als Außentreppen genügen nichtbrennbare 
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Baustoffe. Für notwendige Treppen von Tribünen und 
Podien als veränderbare Einbauten genügen Bauteile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen und Stufen aus Holz.

(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht 
mehr als 2,40 m betragen.

(4) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienende Treppen müssen auf beiden Seiten 
feste und griffsichere Handläufe ohne freie Enden haben. 
Die Handläufe sind über Treppenabsätze fortzuführen.

(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienende Treppen müssen geschlossene Trittstu-
fen haben; dies gilt nicht für Außentreppen.

(6) Wendeltreppen sind als notwendige Treppen für 
Besucher unzulässig.

§ 9
Türen und Tore von Versammlungsstätten

(1) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwän-
den, die feuerbeständig sein müssen, sowie in inneren 
Brandwänden, müssen mindestens feuerhemmend, 
rauchdicht und selbstschließend sein.

(2) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwän-
den, die feuerhemmend sein müssen, müssen mindestens 
rauchdicht und selbstschließend sein.

(3) Türen in Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung 
aufschlagen und dürfen keine Schwellen haben. Wäh-
rend des Aufenthaltes von Personen in der Versamm-
lungsstätte, müssen die Türen der jeweiligen Rettungs-
wege jederzeit von innen leicht und in voller Breite 
geöffnet werden können.

(4) Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzu-
lässig; dies gilt nicht für automatische Schiebetüren, die 
die Rettungswege nicht beeinträchtigen. Pendeltüren 
müssen in Rettungswegen Vorrichtungen haben, die ein 
Durchpendeln der Türen verhindern.

(5) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen 
offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen haben, 
die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der 
Türen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen 
werden können.

(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder 
Zählung von Besuchern, wie Drehtüren oder -kreuze, 
sind in Rettungswegen unzulässig; dies gilt nicht für 
mechanische Vorrichtungen, die im Gefahrenfall von 
innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können.

Abschnitt 3
Besucherplätze und Einrichtungen 

für Besucher von Versammlungsstätten

§ 10
Bestuhlung, Gänge und Stufengänge

(1) In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrück-
bar befestigt sein; werden nur vorübergehend Stühle 
aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest mit-
einander zu verbinden. Satz 1 gilt nicht für Gaststätten 
und Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche von Ver-
sammlungsräumen mit nicht mehr als 20 Sitzplätzen und 
ohne Stufen, wie Logen.

(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Versamm-
lungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen 
unverrückbar befestigte Einzelsitze haben.

(3) Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. Zwi-
schen den Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangs-
breite von mindestens 0,40 m vorhanden sein.

(4) Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitz-
platzreihen angeordnet sein. Hinter und zwischen den 
Blöcken müssen Gänge mit einer Mindestbreite von 1,20 
m vorhanden sein. Die Gänge müssen auf möglichst kur-
zem Weg zum Ausgang führen.

(5) Seitlich eines Ganges dürfen höchstens 10 Sitzplätze, 
bei Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien 
höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein. Zwischen zwei 
Seitengängen dürfen 20 Sitzplätze, bei Versammlungs-
stätten im Freien und Sportstadien höchstens 40 Sitz-

plätze angeordnet sein. In Versammlungsräumen dürfen 
zwischen zwei Seitengängen höchstens 50 Sitzplätze 
angeordnet sein, wenn auf jeder Seite des Versamm-
lungsraumes für jeweils vier Sitzreihen eine Tür mit 
einer lichten Breite von 1,20 m angeordnet ist.

(6) Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang 
nicht länger als 10 m sein. Der Abstand von Tisch zu 
Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten.

(7) In Versammlungsräumen müssen für Benutzerinnen 
und Benutzer von Rollstühlen mindestens 1 Prozent der 
Besucherplätze, mindestens jedoch zwei Plätze auf ebe-
nen Standfl ächen vorhanden sein. Den Plätzen für 
Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen sind Besu-
cherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen. Die Plätze 
für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen und die 
Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar 
zu kennzeichnen.

(8) Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen eine Stei-
gung von mindestens 0,10 m und höchstens 0,19 m und 
einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben. Der Fußbo-
den des Durchganges zwischen Sitzplatzreihen und der 
Fußboden von Stehplatzreihen müssen mit dem anschlie-
ßenden Auftritt des Stufenganges auf einer Höhe liegen. 
Stufengänge in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 
Besucherplätzen und in Sportstadien müssen sich durch 
farbliche Kennzeichnung von den umgebenden Flächen 
deutlich abheben.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten auch für Tribünen und 
Podien als veränderbare Einbauten.

§ 11
Abschrankungen und Schutzvorrichtungen

(1) Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt 
sind und unmittelbar an tiefer liegende Flächen angren-
zen, sind mit Abschrankungen zu umwehren, soweit sie 
nicht durch Stufengänge oder Rampen mit der tiefer lie-
genden Fläche verbunden sind. Satz 1 gilt auch für ver-
änderbare Einbauten. Satz 1 ist nicht anzuwenden:

1.   für die den Besuchern zugewandten Seiten von Büh-
nen und Szenenfl ächen,

2.   vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr 
als 0,50 m über dem Fußboden der davor liegenden 
Stufenreihe oder des Versammlungsraumes liegt oder

3.   vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehnen der Sitz-
plätze der davor liegenden Stufenreihe den Fußboden 
der hinteren Stufenreihe um mindestens 0,65 m über-
ragen.

(2) Abschrankungen, wie Umwehrungen, Geländer, Wel-
lenbrecher, Zäune, Absperrgitter oder Glaswände, müs-
sen mindestens 1,10 m hoch sein. Umwehrungen und 
Geländer von Flächen, auf denen mit der Anwesenheit 
von Kleinkindern zu rechnen ist, sind so zu gestalten, 
dass ein Überklettern erschwert wird; der Abstand von 
Umwehrungs- und Geländerteilen darf in einer Richtung 
nicht mehr als 0,12 m betragen.

(3) Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen von 0,90 
m Höhe; bei mindestens 0,20 m Brüstungsbreite der 
Umwehrung genügen 0,80 m; bei mindestens 0,50 m 
Brüstungsbreite genügen 0,70 m. Liegt die Stufenreihe 
nicht mehr als 1 m über dem Fußboden der davor liegen-
den Stufenreihe oder des Versammlungsraumes, genügen 
vor Sitzplatzreihen 0,65 m.

(4) Abschrankungen in den für Besucher zugänglichen 
Bereichen müssen so bemessen sein, dass sie dem Druck 
einer Personengruppe standhalten.

(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen, Podien, 
Bühnen oder Szenenfl ächen dürfen keine Öffnungen 
haben, durch die Personen abstürzen können.

(6) Spielfelder, Manegen, Fahrbahnen für den Rennsport 
und Reitbahnen müssen durch Abschrankungen, Netze 
oder andere Vorrichtungen so gesichert sein, dass Besu-
cher durch die Darbietung oder den Betrieb des Spielfel-
des, der Manege oder der Bahn nicht gefährdet werden. 
Für Darbietungen und für den Betrieb technischer Ein-
richtungen im Luftraum über den Besucherplätzen gilt 
Satz 1 entsprechend.
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(7) Werden Besucherplätze im Innenbereich von Fahr-
bahnen angeordnet, so muss der Innenbereich ohne 
Betreten der Fahrbahnen erreicht werden können.

§ 12
Toilettenräume von Versammlungsstätten

(1) Versammlungsstätten müssen getrennte Toiletten-
räume für Damen und Herren haben. Toiletten sollen in 
jedem Geschoss angeordnet werden. Es sollen mindes-
tens vorhanden sein:

Besucherplätze Damen-
toiletten

Herrentoiletten

 Toiletten-
becken

Toiletten-
becken

Urinalbecken

bis 1 000 je 100 1,2 0,8 1,2

über 1 000 je weitere 100 0,8 0,4 0,6

über 20 000 je weitere 100 0,4 0,3 0,6

Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen aufzurun-
den. Soweit die Aufteilung der Toilettenräume nach 
Satz 2 nach der Art der Veranstaltung nicht zweckmäßig 
ist, kann für die Dauer der Veranstaltung eine andere 
Aufteilung erfolgen, wenn die Toilettenräume entspre-
chend gekennzeichnet werden. Auf dem Gelände der 
Versammlungsstätte oder in der Nähe vorhandene Toi-
letten können angerechnet werden, wenn sie für die 
Besucher der Versammlungsstätte zugänglich sind.

(2) Für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen 
muss eine ausreichende Zahl geeigneter, stufenlos 
erreichbarer Toiletten, mindestens jedoch je 10 Plätzen 
für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen eine 
Toilette, vorhanden sein.

(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit Wasch-
becken haben.

§ 13
Stellplätze von Versammlungsstätten für Menschen 

mit Behinderungen

Die Zahl der notwendigen Stellplätze für die Kraftfahr-
zeuge von Menschen mit Behinderungen muss mindes-
tens der Hälfte der Zahl der nach § 10 Absatz 7 erforder-
lichen Besucherplätze entsprechen. Auf diese Stellplätze 
ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

Abschnitt 4
Technische Anlagen und Einrichtungen,

besondere Räume von Versammlungsstätten

§ 14
Sicherheitsstromversorgungsanlagen, 

elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen 
von Versammlungsstätten

(1) Versammlungsstätten müssen eine Sicherheitsstrom-
versorgungsanlage haben, die bei Ausfall der Stromver-
sorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen 
und Einrichtungen übernimmt, insbesondere der

1.  Sicherheitsbeleuchtung,

2.   automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhö-
hungsanlagen für die Löschwasserversorgung,

3.  Rauchabzugsanlagen,

4.  Brandmeldeanlagen,

5.  Alarmierungsanlagen.

(2) In Versammlungsstätten für verschiedene Veranstal-
tungsarten, wie Mehrzweckhallen, Theater und Studios, 
sind für die vorübergehende Verlegung beweglicher 
Kabel und Leitungen bauliche Vorkehrungen, wie Ins-
tallationsschächte und -kanäle oder Abschottungen, zu 
treffen, die die Ausbreitung von Feuer und Rauch ver-
hindern und die sichere Begehbarkeit, insbesondere der 
Rettungswege, gewährleisten.

(3) Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besucher nicht 
zugänglich sein.

(4) Versammlungsstätten müssen Blitzschutzanlagen 
haben, die auch die sicherheitstechnischen Einrichtun-
gen schützen (äußerer und innerer Blitzschutz).

§ 15
Sicherheitsbeleuchtung von Versammlungsstätten

(1) In Versammlungsstätten muss eine Sicherheitsbe-
leuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass 
Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenfl ächen sicher 
abgeschlossen werden können und sich Besucher, Mit-
wirkende und Betriebsangehörige auch bei vollständi-
gem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu 
öffentlichen Verkehrsfl ächen hin gut zurechtfi nden kön-
nen.

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

1.   in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen 
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins 
Freie und in notwendigen Fluren,

2.   in Versammlungsräumen sowie in allen übrigen Räu-
men für Besucher (z. B. Foyers, Garderoben, Toilet-
ten), 

3.  für Bühnen und Szenenfl ächen,

4.   in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte mit 
mehr als 20 m2 Grundfl äche, ausgenommen Büro-
räume,

5.   in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für haus-
technische Anlagen sowie in Scheinwerfer- und Bild-
werferräumen,

6.   in Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien, 
die während der Dunkelheit benutzt werden,

7.   für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungs-
wegen,

8.  für Stufenbeleuchtungen.

(3) In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungsräu-
men, auf Bühnen und Szenenfl ächen muss eine Sicher-
heitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung vorhanden 
sein. Die Ausgänge, Gänge und Stufen im Versamm-
lungsraum müssen auch bei Verdunklung unabhängig 
von der übrigen Sicherheitsbeleuchtung erkennbar sein. 
Bei Gängen in Versammlungsräumen mit auswechselba-
rer Bestuhlung sowie bei Sportstadien mit Sicherheits-
beleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung nicht erforder-
lich.

§ 16
Rauchableitung von Versammlungsstätten

(1) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume 
mit mehr als 200 m2 Grundfl äche, Versammlungsräume 
in Kellergeschossen, Bühnen sowie notwendige Treppen-
räume müssen entraucht werden können.

(2) Für die Entrauchung von Versammlungsräumen und 
sonstigen Aufenthaltsräumen mit nicht mehr als 1 000 m2 
Grundfl äche genügen Rauchableitungsöffnungen mit 
einer freien Öffnungsfl äche von insgesamt 1 Prozent der 
Grundfl äche, Fenster oder Türen mit einer freien Öff-
nungsfl äche von insgesamt 2 Prozent der Grundfl äche 
oder maschinelle Rauchabzugsanlagen mit einem Luftvo-
lumenstrom von 36 m3/h je Quadratmeter Grundfl äche.

(3) Für die Entrauchung von Versammlungsräumen und 
sonstigen Aufenthaltsräumen mit mehr als 1 000 m2 
Grundfl äche sowie von Bühnen müssen Rauchabzugsan-
lagen vorhanden sein, die so bemessen sind, dass sie eine 
raucharme Schicht von mindestens 2,50 m auf allen zu 
entrauchenden Ebenen, bei Bühnen jedoch mindestens 
eine raucharme Schicht von der Höhe der Bühnenöff-
nung, ermöglichen.

(4) Notwendige Treppenräume müssen Rauchableitungs-
öffnungen mit einer freien Öffnungsfl äche von mindes-
tens 1 m2 haben.

(5) Rauchableitungsöffnungen sollen an der höchsten 
Stelle des Raumes liegen und müssen unmittelbar ins 
Freie führen. Die Rauchableitung über Schächte mit 
strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten ist zu-
lässig, wenn die Wände der Schächte die Anforderungen 
nach § 3 Absatz 3 erfüllen. Die Austrittsöffnungen müs-
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sen mindestens 0,25 m über der Dachfl äche liegen. Fens-
ter und Türen, die auch der Rauchableitung dienen, müs-
sen im oberen Drittel der Außenwand der zu 
entrauchenden Ebene angeordnet werden.

(6) Die Abschlüsse der Rauchableitungsöffnungen von 
Bühnen mit Schutzvorhang müssen bei einem Überdruck 
von 350 Pa selbsttätig öffnen; eine automatische Auslö-
sung durch geeignete Temperaturmelder ist zulässig.

(7) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine 
Betriebszeit von 30 Minuten bei einer Rauchgastempera-
tur von 300 °C auszulegen. Maschinelle Lüftungsanlagen 
können als maschinelle Rauchabzugsanlagen betrieben 
werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen 
erfüllen.

(8) Die Vorrichtungen zum Öffnen oder Einschalten der 
Rauchabzugsanlagen, der Abschlüsse der Rauchablei-
tungsöffnungen und zum Öffnen der nach Absatz 5 ange-
rechneten Fenster müssen von einer jederzeit zugängli-
chen Stelle im Raum aus leicht bedient werden können. 
Bei notwendigen Treppenräumen muss die Vorrichtung 
zum Öffnen von jedem Geschoss aus leicht bedient wer-
den können.

(9) Jede Bedienungsstelle muss mit einem Hinweisschild 
mit der Bezeichnung „RAUCHABZUG“ und der 
Bezeichnung des jeweiligen Raumes gekennzeichnet sein. 
An der Bedienungsvorrichtung muss die Betriebsstellung 
der Anlage oder Öffnung erkennbar sein.

§ 17
Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen 

von Versammlungsstätten

(1) Heizungsanlagen in Versammlungsstätten müssen 
dauerhaft fest eingebaut sein. Sie müssen so angeordnet 
sein, dass ausreichende Abstände zu Personen, brennba-
ren Bauprodukten und brennbarem Material eingehalten 
werden und keine Beeinträchtigungen durch Abgase ent-
stehen.

(2) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume 
mit mehr als 200 m2 Grundfl äche müssen Lüftungsanla-
gen haben.

§ 18
Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- 

und Regieanlagen

(1) Stände und Arbeitsgalerien für den Betrieb von 
Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen, wie Schnürböden, 
Beleuchtungstürme oder Arbeitsbrücken, müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Der Abstand zwi-
schen Arbeitsgalerien und Raumdecken muss mindestens 
2 m betragen.

(2) Von Arbeitsgalerien müssen mindestens zwei Ret-
tungswege erreichbar sein. Jede Arbeitsgalerie einer 
Hauptbühne muss auf beiden Seiten der Hauptbühne 
einen Ausgang zu Rettungswegen außerhalb des Büh-
nenraumes haben.

(3) Öffnungen in Arbeitsgalerien müssen so gesichert 
sein, dass Personen oder Gegenstände nicht herabfallen 
können.

§ 19
Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 

von Versammlungsstätten

(1) Versammlungsräume, Bühnen, Foyers, Werkstätten, 
Magazine, Lagerräume und notwendige Flure sind mit 
geeigneten Feuerlöschern in ausreichender Zahl auszu-
statten. Die Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht 
zugänglich anzubringen.

(2) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen 
von insgesamt mehr als 1 000 m2 Grundfl äche müssen 
Wandhydranten in ausreichender Zahl gut sichtbar und 
leicht zugänglich an geeigneten Stellen angebracht sein.

(3) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von 
insgesamt mehr als 3 600 m2 Grundfl äche müssen eine 
automatische Feuerlöschanlage haben; dies gilt nicht 
für Versammlungsstätten, deren Versammlungsräume 
jeweils nicht mehr als 400 m2 Grundfl äche haben.

(4) Foyers oder Hallen, durch die Rettungswege aus 
anderen Versammlungsräumen führen, müssen eine 
automatische Feuerlöschanlage haben.

(5) Versammlungsräume, bei denen eine Fußbodenebene 
höher als 22 m über der Geländeoberfl äche liegt, sind 
nur in Gebäuden mit automatischer Feuerlöschanlage 
zulässig.

(6) Versammlungsräume in Kellergeschossen müssen 
eine automatische Feuerlöschanlage haben. Dies gilt 
nicht für Versammlungsräume mit nicht mehr als 200 m2 
Grundfl äche, deren Fußboden an keiner Stelle mehr als 
5 m unter der Geländeoberfl äche liegt.

(7) In Versammlungsräumen müssen offene Küchen oder 
ähnliche Einrichtungen mit einer Grundfl äche von mehr 
als 30 m2 eine dafür geeignete automatische Feuerlösch-
anlage haben.

(8) Die Wirkung automatischer Feuerlöschanlagen darf 
durch überdeckte oder mehrgeschossige Ausstellungs- 
oder Dienstleistungsstände nicht beeinträchtigt werden.

(9) Automatische Feuerlöschanlagen müssen an eine 
Brandmelderzentrale angeschlossen sein.

§ 20
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung 
der Aufzüge von Versammlungsstätten

(1) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von 
insgesamt mehr als 1 000 m2 Grundfl äche müssen Brand-
meldeanlagen mit automatischen und nichtautomati-
schen Brandmeldern haben.

(2) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von 
insgesamt mehr als 1 000 m2 Grundfl äche müssen Alar-
mierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen 
im Gefahrenfall Besucher, Mitwirkende und Betriebsan-
gehörige alarmiert und Anweisungen erteilt werden kön-
nen.

(3) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen 
von insgesamt mehr als 1 000 m2 Grundfl äche müssen 
zusätzlich zu den örtlichen Bedienungsvorrichtungen 
zentrale Bedienungsvorrichtungen für Rauchabzugs-, 
Feuerlösch-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautspre-
cheranlagen in einem für die Feuerwehr leicht zugängli-
chen Raum (Brandmelder- und Alarmzentrale) zusam-
mengefasst werden.

(4) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen 
von insgesamt mehr als 1 000 m2 Grundfl äche müssen die 
Aufzüge mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, 
die durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst 
wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass 
die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das 
diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung 
betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit 
geöffneten Türen außer Betrieb gehen.

(5) Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch 
technische Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert 
sein. Brandmeldungen müssen von der Brandmelderzen-
trale unmittelbar und automatisch zur Leitstelle für den 
Feuerschutz und den Rettungsdienst weitergeleitet wer-
den.

§ 21
Werkstätten, Magazine und Lagerräume 

von Versammlungsstätten

(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-, Löt- 
oder Klebearbeiten, müssen dafür geeignete Werkstätten 
vorhanden sein.

(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten 
und anderem brennbaren Material müssen eigene Lager-
räume (Magazine) vorhanden sein.

(3) Für die Sammlung von Abfällen und Wertstoffen 
müssen dafür geeignete Behälter im Freien oder beson-
dere Lagerräume vorhanden sein.

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen mit 
notwendigen Treppenräumen nicht in unmittelbarer 
Verbindung stehen.
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Kapitel 3
Besondere Bauvorschriften für Versammlungsstätten

Abschnitt 1
Großbühnen

§ 22
Bühnenhaus

(1) In Versammlungsstätten mit Großbühnen sind alle 
für den Bühnenbetrieb notwendigen Räume und Einrich-
tungen in einem eigenen, von dem Zuschauerhaus 
getrennten Bühnenhaus unterzubringen.

(2) Die Trennwand zwischen Bühnen- und Zuschauer-
haus muss feuerbeständig und in der Bauart einer 
Brandwand hergestellt sein. Türen in dieser Trennwand 
müssen feuerbeständig und selbstschließend sein.

§ 23
Schutzvorhang

(1) Die Bühnenöffnung von Großbühnen muss gegen den 
Versammlungsraum durch einen Vorhang aus nicht-
brennbarem Material dicht geschlossen werden können 
(Schutzvorhang). Der Schutzvorhang muss durch sein 
Eigengewicht schließen können. Die Schließzeit darf 30 
Sekunden nicht überschreiten. Der Schutzvorhang muss 
einem Druck von 450 Pa nach beiden Richtungen stand-
halten. Eine höchstens 1 m breite, zur Hauptbühne sich 
öffnende, selbsttätig schließende Tür im Schutzvorhang 
ist zulässig.

(2) Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein, dass er 
im geschlossenen Zustand an allen Seiten an feuerbe-
ständige Bauteile anschließt. Der Bühnenboden darf 
unter dem Schutzvorhang durchgeführt werden. Das 
untere Profi l dieses Schutzvorhangs muss ausreichend 
steif sein oder mit Stahldornen in entsprechende stahl-
bewehrte Aussparungen im Bühnenboden eingreifen.

(3) Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhanges 
muss mindestens an zwei Stellen von Hand ausgelöst 
werden können. Beim Schließen muss auf der Bühne ein 
Warnsignal zu hören sein.

§ 24
Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen von Großbühnen

(1) Großbühnen müssen eine automatische Sprühwas-
serlöschanlage haben, die auch den Schutzvorhang 
beaufschlagt.

(2) Die Sprühwasserlöschanlage muss zusätzlich min-
destens von zwei Stellen aus von Hand in Betrieb gesetzt 
werden können.

(3) In Großbühnen müssen neben den Ausgängen zu den 
Rettungswegen in Höhe der Arbeitsgalerien und des 
Schnürbodens Wandhydranten vorhanden sein.

(4) Großbühnen und Räume mit besonderen Brandge-
fahren müssen eine Brandmeldeanlage mit automati-
schen und nichtautomatischen Brandmeldern haben.

(5) Die Auslösung eines Alarmes muss optisch und akus-
tisch am Platz der Brandsicherheitswache erkennbar 
sein.

§ 25
Platz für die Brandsicherheitswache

(1) Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muss für die 
Brandsicherheitswache ein besonderer Platz mit einer 
Grundfl äche von mindestens 1 m x 1 m und einer Höhe 
von mindestens 2,20 m vorhanden sein. Die Brandsicher-
heitswache muss die Fläche, die bespielt wird, überbli-
cken und betreten können.

(2) Am Platz der Brandsicherheitswache müssen die 
Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhanges und die 
Auslösevorrichtungen der Rauchabzugs- und Sprühwas-
serlöschanlagen der Bühne sowie ein nichtautomatischer 
Brandmelder leicht erreichbar angebracht und durch 
Hinweisschilder gekennzeichnet sein. Die Auslösevor-
richtungen müssen beleuchtet sein. Diese Beleuchtung 

muss an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossen 
sein. Die Vorrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen zu sichern.

Abschnitt 2

Versammlungsstätten 
mit mehr als 5 000 Besucherplätzen

§ 26

Räume für Lautsprecherzentrale,
Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienst

(1) Mehrzweckhallen und Sportstadien müssen einen 
Raum für eine Lautsprecherzentrale haben, von dem aus 
die Besucherbereiche und der Innenbereich überblickt 
und Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste benachrich-
tigt werden können. Die Lautsprecheranlage muss eine 
Vorrangschaltung für die Einsatzleitung der Polizei 
haben.

(2) In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind ausrei-
chend große Räume für die Polizei und die Feuerwehr 
anzuordnen. Der Raum für die Einsatzleitung der Polizei 
muss eine räumliche Verbindung mit der Lautsprecher-
zentrale haben und mit Anschlüssen für eine Videoan-
lage zur Überwachung der Besucherbereiche ausgestat-
tet sein.

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatzkräfte von 
Polizei und Feuerwehr innerhalb der Versammlungs-
stätte durch die bauliche Anlage gestört, ist die Ver-
sammlungsstätte mit technischen Anlagen zur Unter-
stützung des Funkverkehrs auszustatten.

(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien muss mindes-
tens ein ausreichend großer Raum für den Sanitäts- und 
Rettungsdienst vorhanden sein.

§ 27

Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien
mit mehr als 10 000 Besucherplätzen

(1) Die Besucherplätze müssen vom Innenbereich durch 
mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen abgetrennt 
sein. In diesen Abschrankungen sind den Stufengängen 
zugeordnete, mindestens 1,80 m breite Tore anzuordnen, 
die sich im Gefahrenfall leicht zum Innenbereich hin öff-
nen lassen. Die Tore dürfen nur vom Innenbereich oder 
von zentralen Stellen aus zu öffnen sein und müssen in 
geöffnetem Zustand durch selbsteinrastende Feststeller 
gesichert werden. Der Übergang in den Innenbereich 
muss niveaugleich sein.

(2) Stehplätze müssen in Blöcken für höchstens 2 500 
Besucher angeordnet werden, die durch mindestens 2,20 
m hohe Abschrankungen mit eigenen Zugängen abge-
trennt sind.

(3) Die Anforderungen nach den Absätzen 1 oder 2 gel-
ten nicht, soweit in dem mit den für öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere 
der Polizei, der Brandschutzdienststelle und den Ret-
tungsdiensten, abgestimmten Sicherheitskonzept nach-
gewiesen wird, dass abweichende Abschrankungen oder 
Blockbildungen unbedenklich sind.

§ 28

Wellenbrecher

Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzreihen hin-
tereinander angeordnet, so ist vor der vordersten Stufe 
eine durchgehende Schranke von 1,10 m Höhe anzuord-
nen. Nach jeweils fünf weiteren Stufen sind Schranken 
gleicher Höhe (Wellenbrecher) anzubringen, die einzeln 
mindestens 3 m und höchstens 5,50 m lang sind. Die seit-
lichen Abstände zwischen den Wellenbrechern dürfen 
nicht mehr als 5 m betragen. Die Abstände sind nach 
höchstens fünf Stehplatzreihen durch versetzt angeord-
nete Wellenbrecher zu überdecken, die auf beiden Seiten 
mindestens 0,25 m länger sein müssen als die seitlichen 
Abstände zwischen den Wellenbrechern. Die Wellenbre-
cher sind im Bereich der Stufenvorderkante anzuordnen.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 10. Dezember 2009 691

§ 29
Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenfl ächen

(1) Werden vor Szenenfl ächen Stehplätze für Besucher 
angeordnet, so sind die Besucherplätze von der Szenen-
fl äche durch eine Abschrankung so abzutrennen, dass 
zwischen der Szenenfl äche und der Abschrankung ein 
Gang von mindestens 2 m Breite für den Ordnungsdienst 
und Rettungskräfte vorhanden ist.

(2) Werden vor Szenenfl ächen mehr als 5 000 Stehplätze 
für Besucher angeordnet, so sind durch mindestens zwei 
weitere Abschrankungen vor der Szenenfl äche nur von 
den Seiten zugängliche Stehplatzbereiche zu bilden. Die 
Abschrankungen müssen voneinander an den Seiten 
einen Abstand von jeweils mindestens 5 m und über die 
Breite der Szenenfl äche einen Abstand von mindestens 
10 m haben.

§ 30
Einfriedungen und Eingänge von Versammlungsstätten

(1) Stadionanlagen müssen eine mindestens 2,20 m hohe 
Einfriedung haben, die das Überklettern erschwert.

(2) Vor den Eingängen sind Geländer so anzuordnen, 
dass Besucher nur einzeln und hintereinander Einlass 
fi nden. Es sind Einrichtungen für Zugangskontrollen 
sowie für die Durchsuchung von Personen und Sachen 
vorzusehen. Für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuer-
wehr, Sanitäts- und Rettungsdiensten sind von den 
Besuchereingängen getrennte Eingänge anzuordnen.

(3) Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge müssen beson-
dere Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsfl ächen vor-
handen sein. Von den Zufahrten und Aufstellfl ächen aus 
müssen die Eingänge der Versammlungsstätten unmit-
telbar erreichbar sein. Für Einsatz- und Rettungsfahr-
zeuge muss eine Zufahrt zum Innenbereich vorhanden 
sein. Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsfl ächen 
müssen gekennzeichnet sein.

Kapitel 4
Betriebsvorschriften für Versammlungsstätten

Abschnitt 1
Rettungswege, Besucherplätze von Versammlungsstätten

§ 31
Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 

von Versammlungsstätten

(1) Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, 
Aufstell- und Bewegungsfl ächen für Einsatzfahrzeuge 
von Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdiensten 
müssen ständig frei gehalten werden. Darauf ist dauer-
haft und gut sichtbar hinzuweisen.

(2) Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen 
ständig frei gehalten werden.

(3) Während des Betriebes müssen alle Türen von Ret-
tungswegen unverschlossen sein.

§ 32
Besucherplätze 

nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan,
Abschrankungen von Stehplätzen

(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 
genehmigten Besucherplätze darf nicht überschritten 
und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf 
nicht geändert werden.

(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung 
genehmigten Planes ist in der Nähe des Haupteinganges 
eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubrin-
gen.

(3) Ist nach der Art der Veranstaltung die Abschrankung 
der Stehfl ächen vor Szenenfl ächen erforderlich, sind 
Abschrankungen nach § 29 auch in Versammlungsstät-
ten mit nicht mehr als 5 000 Stehplätzen einzurichten.

Abschnitt 2
Brandverhütung

§ 33
Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, 

Requisiten und Ausschmückungen

(1) Vorhänge von Bühnen und Szenenfl ächen müssen aus 
mindestens schwerentfl ammbarem Material bestehen.

(2) Sitze von Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 
Besucherplätzen müssen aus mindestens schwerent-
fl ammbarem Material bestehen. Die Unterkonstruktion 
muss aus nichtbrennbarem Material bestehen.

(3) Ausstattungen müssen aus mindestens schwerent-
fl ammbarem Material bestehen. Bei Bühnen oder Sze-
nenfl ächen mit automatischen Feuerlöschanlagen genü-
gen Ausstattungen aus normalentfl ammbarem Material.

(4) Requisiten müssen aus mindestens normalentfl amm-
barem Material bestehen.

(5) Ausschmückungen müssen aus mindestens schwer-
entfl ammbarem Material bestehen. Ausschmückungen in 
notwendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen 
müssen aus nichtbrennbarem Material bestehen.

(6) Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, 
Decken oder Ausstattungen angebracht werden. Frei im 
Raum hängende Ausschmückungen sind zulässig, wenn 
sie einen Abstand von mindestens 2,50 m zum Fußboden 
haben. Ausschmückungen aus natürlichem Pfl anzen-
schmuck dürfen sich nur, solange sie frisch sind, in den 
Räumen befi nden.

(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstat-
tungen, Requisiten oder Ausschmückungen so freizuhal-
ten, dass die Funktion des Schutzvorhanges nicht beein-
trächtigt wird.

(8) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie 
Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit entfernt sein, 
dass das Material durch diese nicht entzündet werden 
kann.

§ 34
Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten,
Ausschmückungen und brennbarem Material

(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen 
dürfen nur außerhalb der Bühnen und der Szenenfl ächen 
aufbewahrt werden; dies gilt nicht für den Tagesbedarf.

(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenenauf-
bauten der laufenden Spielzeit bereitgestellt werden, 
wenn die Bühnenerweiterungen durch dichtschließende 
Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen gegen die 
Hauptbühne abgetrennt sind.

(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenenfl ächen dür-
fen nur Ausstattungsteile für einen Tagesbedarf hängen.

(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkei-
ten und anderes brennbares Material, insbesondere 
Packmaterial, dürfen nur in den dafür vorgesehenen 
Magazinen aufbewahrt werden.

§ 35
Rauchen, Verwendung von offenem Feuer

und pyrotechnischen Gegenständen

(1) Auf Bühnen und Szenenfl ächen, in Werkstätten und 
Magazinen ist das Rauchen verboten. Das Rauchverbot 
gilt nicht für Darstellerinnen und Darsteller und Mitwir-
kende auf Bühnen- und Szenenfl ächen während der Pro-
ben und Veranstaltungen, soweit das Rauchen in der Art 
der Veranstaltungen begründet ist.

(2) In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenen-
fl ächen und in Sportstadien ist das Verwenden von 
 offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, 
pyrotechnischen Gegenständen und anderen explosions-
gefährlichen Stoffen verboten. § 17 Absatz 1 bleibt 
unberührt. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das 
Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkei-
ten und Gasen sowie pyrotechnischen Gegenständen in 
der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veran-
stalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 10. Dezember 2009692

Einzelfall mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt 
hat. Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände muss 
durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person über-
wacht werden.

(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Licht-
quellen als Tischdekoration sowie die Verwendung von 
offenem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtun-
gen zur Zubereitung von Speisen ist zulässig.

(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist dauerhaft 
und gut sichtbar hinzuweisen.

Abschnitt 3

Betrieb technischer Einrichtungen 
von Versammlungsstätten

§ 36

Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 
von Versammlungsstätten

(1) Der Schutzvorhang muss täglich vor der ersten Vor-
stellung oder Probe durch Aufziehen und Herablassen 
auf seine Betriebsbereitschaft geprüft werden. Der 
Schutzvorhang ist nach jeder Vorstellung herabzulassen 
und zu allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu halten.

(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschanlage kann 
während der Dauer der Anwesenheit der Verantwortli-
chen für Veranstaltungstechnik abgeschaltet werden.

(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann abge-
schaltet werden, soweit dies in der Art der Veranstaltung 
begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuer-
wehr abgestimmt hat.

(4) Während des Aufenthaltes von Personen in Räumen, 
für die eine Sicherheitsbeleuchtung vorgeschrieben ist, 
muss diese in Betrieb sein, soweit die Räume nicht aus-
reichend durch Tageslicht erhellt sind.

§ 37

Laseranlagen

Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für Besucher 
zugänglichen Bereichen sind die arbeitsschutzrecht-
lichen Vorschriften entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 4

Verantwortliche Personen, besondere Betriebs-
vorschriften für Versammlungsstätten

§ 38

Pfl ichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 
von Versammlungsstätten

(1) Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung 
und die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

(2) Während des Betriebes von Versammlungsstätten 
muss der Betreiber oder ein von ihm beauftragter Veran-
staltungsleiter ständig anwesend sein.

(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ord-
nungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache 
mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst 
gewährleisten.

(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes ver-
pfl ichtet, wenn für die Sicherheit der Versammlungsstätte 
notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vor richtungen 
nicht betriebsfähig sind oder wenn Betriebs vorschriften 
nicht eingehalten werden können.

(5) Der Betreiber kann die Verpfl ichtungen nach den 
Absätzen 1 bis 4 durch schriftliche Vereinbarung auf den 
Veranstalter übertragen. Diese Person oder die von die-
ser mit der Leitung der Veranstaltung Beauftragten müs-
sen mit der Versammlungsstätte und deren Einrichtun-
gen vertraut sein. Die Verantwortung des Betreibers 
bleibt unberührt.

§ 39
Verantwortliche für Veranstaltungstechnik

(1) Verantwortliche für Veranstaltungstechnik sind

1.   die „Geprüften Meister für Veranstaltungstechnik/
Geprüften Meisterinnen für Veranstaltungstechnik“ 
der Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuchtung, 
Halle nach der Verordnung über die Prüfung zum 
anerkannten Abschluss „Geprüfter Meister für Ver-
anstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für Veranstal-
tungstechnik“ in den Fachrichtungen Bühne/Studio, 
Beleuchtung oder Halle,

2.   technische Fachkräfte mit bestandenem fachrich-
tungsspezifi schen Teil der Prüfung nach § 3 Absatz 1 
Nummer 2 in Verbindung mit §§ 5, 6 oder 7 der Ver-
ordnung über die Prüfung zum anerkannten 
Abschluss „Geprüfter Meister für Veranstaltungs-
technik/Geprüfte Meisterin für Veranstaltungstech-
nik“ in den Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuch-
tung, Halle in der jeweiligen Fachrichtung,

3.   Hochschulabsolventen und Hochschulabsolventinnen 
mit berufsqualifi zierendem Hochschulabschluss der 
Fachrichtung Theater- oder Veranstaltungstechnik 
mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im tech-
nischen Betrieb von Bühnen, Studios oder Mehr-
zweckhallen in der jeweiligen Fachrichtung, denen 
die nach der Verordnung über die Prüfung zum aner-
kannten Abschluss „Geprüfter Meister für Veranstal-
tungstechnik/Geprüfte Meisterin für Veranstaltungs-
technik“ in den Fachrichtungen Bühne/Studio, 
Beleuchtung, Halle zuständige Stelle ein Befähi-
gungszeugnis nach Anlage 12) ausgestellt hat,

4.   technische Bühnen- und Studiofachkräfte, die das 
Befähigungszeugnis nach der bis zum Inkrafttreten 
dieser Verordnung geltenden „Verordnung über tech-
nische Fachkräfte (TFaVO)“ erworben haben.

Auf Antrag stellt die nach § 1 der Verordnung über die 
Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Meister 
für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für Ver-
anstaltungstechnik“ in den Fachrichtungen Bühne/
Studio, Beleuchtung, Halle zuständige Stelle auch den 
Personen nach Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 ein Befähi-
gungszeugnis nach Anlage 1 aus. Die in einem anderen 
Land der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten 
Befähigungszeugnisse gelten auch in Nordrhein-Westfa-
len.

(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem 
 Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erworben und durch einen Ausbil-
dungsnachweis belegt werden, sind entsprechend den 
europäischen Richtlinien zur Anerkennung von Berufs-
qualifi kationen den in Absatz 1 genannten Ausbildungen 
gleichgestellt.

§ 40
Aufgaben und Pfl ichten der Verantwortlichen
für Veranstaltungstechnik, technische Probe

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik 
müssen mit den bühnen-, studio- und beleuchtungstech-
nischen und sonstigen technischen Einrichtungen der 
Versammlungsstätte vertraut sein und deren Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des 
Brandschutzes, während des Betriebes gewährleisten.

(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und beleuchtungs-
technischer Einrichtungen von Großbühnen oder Sze-
nenfl ächen mit mehr als 200 m2 Grundfl äche oder in 
Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besucherplätzen, 
wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
diesen Einrichtungen und technische Proben müssen von 
einem oder einer Verantwortlichen für Veranstaltungs-
technik geleitet und beaufsichtigt werden.

2) Die Anlagen 1 und 2 sind nur in der elektronischen Version des ent-
sprechenden Gesetz- und Verordnungsblattes des Landes Nordrhein-
Westfalen (GV. NRW.) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.; ht-
tp://sgv.im.nrw.de) sowie auf der Internetseite des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (www.mbv.nrw.de 
unter Bauen/Bauaufsicht/Sonderbauten) veröffentlicht. 
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(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen 
oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf Großbüh-
nen oder Szenenfl ächen mit mehr als 200 m2 Grundfl äche 
oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 Besucher-
plätzen müssen mindestens eine Verantwortliche oder 
ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik der 
Fachrichtung Bühne/Studio oder der Fachrichtung Halle 
sowie eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher 
für Veranstaltungstechnik der Fachrichtung Beleuch-
tung anwesend sein.

(4) Bei Szenenfl ächen mit mehr als 50 m2 und nicht mehr 
als 200 m2 Grundfl äche oder in Mehrzweckhallen mit 
nicht mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen die Aufga-
ben nach den Absätzen 1 bis 3 zumindest von einer 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit mindestens drei 
Jahren Berufserfahrung wahrgenommen werden. Für 
Szenenfl ächen und Mehrzweckhallen nach Satz 1, deren 
bühnen- und beleuchtungstechnische Ausstattung von 
einfacher Art und geringem Umfang ist, genügt es, wenn 
während der Vorstellungen und des sonstigen techni-
schen Betriebes eine erfahrene Bühnenhandwerkerin 
oder Beleuchterin oder ein erfahrener Bühnenhandwer-
ker oder Beleuchter anwesend ist.

(5) Die Anwesenheit nach Absatz 3 ist nicht erforderlich, 
wenn

1.   die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, 
studio- und beleuchtungstechnischen sowie der sons-
tigen technischen Einrichtungen der Versammlungs-
stätte von der oder dem Verantwortlichen für Veran-
staltungstechnik überprüft wurden,

2.   diese Einrichtungen nach der Überprüfung bzw. wäh-
rend der Veranstaltung nicht bewegt oder sonst ver-
ändert werden,

3.   von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefah-
ren zu erwarten sind und

4.   die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik geführt wird, die mit den technischen 
Einrichtungen vertraut ist.

Im Fall des Absatzes 4 können die Aufgaben nach den 
Absätzen 1 bis 3 von einer Aufsicht führenden Person 
wahrgenommen werden, wenn

1.   von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bühnen-, 
studio- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen 
keine Gefahren zu erwarten sind,

2.   von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefah-
ren zu erwarten sind und

3.   die Aufsicht führende Person mit den technischen 
Einrichtungen vertraut ist.

(6) Bei Großbühnen sowie bei Szenenfl ächen mit mehr 
als 200 m2 Grundfl äche und bei Gastspielveranstaltun-
gen mit eigenem Szenenaufbau in Versammlungsräumen 
muss vor der ersten Veranstaltung eine nichtöffentliche 
technische Probe mit vollem Szenenaufbau und voller 
Beleuchtung stattfi nden. Diese technische Probe ist der 
Bauaufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden vorher 
anzuzeigen. Beabsichtigte wesentliche Änderungen des 
Szenenaufbaues nach der technischen Probe sind der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzei-
gen. Die Bauaufsichtsbehörde kann auf die technische 
Probe verzichten, wenn dies nach der Art der Veranstal-
tung oder nach dem Umfang des Szenenaufbaues unbe-
denklich ist.

§ 41
Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst 

für Versammlungsstätten

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat 
der Betreiber eine Brandsicherheitswache einzurichten.

(2) Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie Sze-
nenfl ächen mit mehr als 200 m2 Grundfl äche muss eine 
Brandsicherheitswache der Feuerwehr anwesend sein. 
Den Anweisungen der Brandsicherheitswache ist zu fol-
gen. Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist nicht 
erforderlich, wenn die Brandschutzdienststelle dem 
Betreiber bestätigt, dass er über eine ausreichende Zahl 
ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der 
Brandsicherheitswache wahrnehmen.

(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5 000 
Besuchern sind den für den Sanitäts- und Rettungsdienst 
zuständigen Behörden rechtzeitig anzuzeigen.

§ 42
Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne 

für Versammlungsstätten

(1) Der Betreiber oder eine von ihm beauftragte Person 
hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
eine Brandschutzordnung aufzustellen und durch Aus-
hang bekannt zu machen. In der Brandschutzordnung 
sind insbesondere die Erforderlichkeit und die Aufgaben 
einer oder eines Brandschutzbeauftragten und der Kräfte 
für den Brandschutz sowie die Maßnahmen festzulegen, 
die zur Rettung von Menschen mit Behinderungen, ins-
besondere Benutzerinnen und Benutzern von Rollstüh-
len, erforderlich sind.

(2) Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsver-
hältnisses und danach mindestens einmal jährlich zu 
unterweisen über

1.   die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrich-
tungen und -anlagen, Rauchabzugsanlagen, Brand-
melde- und Alarmierungsanlagen und der Brandmel-
der- und Alarmzentrale,

2.   die Brandschutzordnung, insbesondere über das Ver-
halten bei einem Brand oder bei einer Panik, und

3.  die Betriebsvorschriften.

Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, 
an der Unterweisung teilzunehmen. Über die Unterwei-
sung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bauauf-
sichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen ist.

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtlichen 
Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

§ 43
Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

für Versammlungsstätten

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der 
Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustellen und einen 
Ordnungsdienst einzurichten.

(2) Für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besu-
cherplätzen hat der Betreiber im Einvernehmen mit den 
für Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, ins-
besondere der Polizei, der Brandschutzdienststelle und 
den Rettungsdiensten, ein Sicherheitskonzept aufzustel-
len. Im Sicherheitskonzept sind die Mindestzahl der 
Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucher-
zahlen und Gefährdungsgraden sowie die betrieblichen 
Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und beson-
deren Sicherheitsdurchsagen festzulegen.

(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ord-
nungsdienst muss von einer vom Betreiber oder vom Ver-
anstalter bestellten Person geleitet werden.

(4) Die Ordnungsdienstleiterin oder der Ordnungsdienst-
leiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betrieb-
lichen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Sie sind 
insbesondere für die Kontrolle an den Ein- und Ausgän-
gen und den Zugängen zu den Besucherblöcken, die 
Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahl und der 
Anordnung der Besucherplätze, die Beachtung der Ver-
bote des § 35, die Sicherheitsdurchsagen sowie für die 
geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich.

Kapitel 5
Gastspielprüfbuch

§ 44
Gastspielprüfbuch

(1) Für den eigenen, gleichbleibenden Szenenaufbau von 
wiederkehrenden Gastspielveranstaltungen kann auf 
schrift lichen Antrag ein Gastspielprüfbuch erteilt wer-
den.
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(2) Das Gastspielprüfbuch muss dem Vordruck der 
Anlage 23) entsprechen. Der Veranstalter ist durch das 
Gastspielprüfbuch von der Verpfl ichtung entbunden, an 
jedem Gastspielort die Sicherheit des Szenenaufbaues 
und der dazu gehörenden technischen Einrichtungen 
erneut nachzuweisen.

(3) Das Gastspielprüfbuch wird von der Bauaufsichtsbe-
hörde erteilt, in deren Zuständigkeitsbereich die erste 
Veranstaltung stattfi ndet. Die Geltungsdauer ist auf die 
Dauer der Tournee zu befristen und kann auf schriftli-
chen Antrag verlängert werden. Vor der Erteilung ist 
eine technische Probe durchzuführen. Die in einem 
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland ausge-
stellten Gastspielprüfbücher werden anerkannt.

(4) Das Gastspielprüfbuch ist der für den Gastspielort 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig vor der 
ersten Veranstaltung am Gastspielort vorzulegen. Wer-
den für die Gastspielveranstaltung Fliegende Bauten 
genutzt, ist das Gastspielprüfbuch mit der Anzeige der 
Aufstellung der Fliegenden Bauten vorzulegen. Die 
Befugnisse nach § 61 BauO NRW bleiben unberührt.

Kapitel 6
Bestehende Versammlungsstätten

§ 45
Anwendung der Vorschriften auf bestehende 

 Versammlungsstätten

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
bestehenden Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 
Besucherplätzen sind innerhalb von zwei Jahren folgen-
den Vorschriften anzupassen:

1.   Kennzeichnung der Ausgänge und Rettungswege (§ 6 
Absatz 6),

2.  Sitzplätze (§ 10 Absatz 2 und § 33 Absatz 2),

3.   Lautsprecheranlage (§ 20 Absatz 2 und § 26 Absatz 1),

4.  Einsatzzentrale für die Polizei (§ 26 Absatz 2),

5.   Abschrankung von Besucherbereichen (§ 27 Absätze 
1 und 2),

6.  Wellenbrecher (§ 28),

7.   Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenfl ächen 
(§ 29).

(2) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ver-
ordnung bestehenden Versammlungsstätten sind die 
Betriebsvorschriften des Kapitels 4 sowie § 10 Absatz 1, 
§ 14 Absatz 3, § 19 Absatz 8 und § 46 entsprechend 
anzuwenden.

§ 46
Ordnungswidrigkeiten bei Versammlungsstätten

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nummer 20 BauO 
NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1.   entgegen § 31 Absatz 1 die Rettungswege auf dem 
Grundstück, die Zufahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsfl ächen nicht frei hält,

 2.   entgegen § 31 Absatz 2 die Rettungswege in der Ver-
sammlungsstätte nicht frei hält,

 3.   entgegen § 31 Absatz 3 Türen in Rettungswegen ver-
schließt oder feststellt,

 4.   entgegen § 32 Absatz 1 die Zahl der genehmigten 
Besucherplätze überschreitet oder die genehmigte 
Anordnung der Besucherplätze ändert,

 5.   entgegen § 32 Absatz 3 erforderliche Abschrankun-
gen nicht einrichtet,

3) Die Anlagen 1 und 2 sind nur in der elektronischen Version des ent-
sprechenden Gesetz- und Verordnungsblattes des Landes Nordrhein-
Westfalen (GV. NRW.) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.; 
 http://sgv.im.nrw.de) sowie auf der Internetseite des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (www.mbv.nrw.de 
unter Bauen/Bauaufsicht/Sonderbauten) veröffentlicht.

 6.   entgegen § 33 Absätze 1 bis 5 andere als die dort ge-
nannten Materialien verwendet oder entgegen § 33 
Absätze 6 bis 8 anbringt,

 7.   entgegen § 34 Absätze 1 bis 3 Ausstattungen auf der 
Bühne aufbewahrt oder nicht von der Bühne ent-
fernt,

 8.   entgegen § 34 Absatz 4 pyrotechnische Gegenstände, 
brennbare Flüssigkeiten oder anderes brennbares 
Material außerhalb der dafür vorgesehenen Magazi-
ne aufbewahrt,

 9.   entgegen § 35 Absätze 1 und 2 raucht oder offenes 
Feuer, brennbare Flüssigkeiten oder Gase, explosi-
onsgefährliche Stoffe oder pyrotechnische Gegen-
stände verwendet,

10.   entgegen § 36 Absatz 4 die Sicherheitsbeleuchtung 
nicht in Betrieb nimmt,

11.  entgegen § 37 Laseranlagen in Betrieb nimmt,

12.   als Betreiber, Veranstalter oder beauftragter Veran-
staltungsleiter entgegen § 38 Absatz 2 während des 
Betriebes nicht anwesend ist,

13.   als Betreiber, Veranstalter oder beauftragter Veran-
staltungsleiter entgegen § 38 Absatz 4 den Betrieb 
der Versammlungsstätte nicht einstellt,

14.   entgegen § 40 Absätze 2 bis 5 in Verbindung mit § 38 
Absatz 1 als Betreiber, Veranstalter oder beauftrag-
ter Veranstaltungsleiter den Betrieb von Bühnen 
oder Szenenfl ächen zulässt, ohne dass die erforder-
lichen Verantwortlichen oder Fachkräfte für Ver-
anstaltungstechnik, die erfahrenen Bühnenhandwer-
kerinnen oder Bühnenhandwerker oder Beleuchte-
rinnen oder Beleuchter oder die Aufsicht führenden 
Personen anwesend sind,

15.   entgegen § 40 Absätze 2 bis 5 als Verantwortliche 
oder Verantwortlicher oder Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik, als erfahrene Bühnenhandwerkerin 
oder erfahrener Bühnenhandwerker oder Beleuchte-
rin oder Beleuchter oder als Aufsicht führende Per-
son die Versammlungsstätte während des Betriebs 
verlässt,

16.   als Betreiber entgegen § 41 Absätze 1 und 2 nicht für 
die Durchführung der Brandsicherheitswache sorgt 
oder entgegen § 41 Absatz 3 die Veranstaltung nicht 
anzeigt,

17.   als Betreiber oder Veranstalter die nach § 42 Ab-
satz 2 vorgeschriebenen Unterweisungen unterlässt,

18.   als Betreiber oder Veranstalter entgegen § 43 Absät-
ze 1 bis 3 keinen Ordnungsdienst oder keine Ord-
nungsdienstleiterin oder Ordnungsdienstleiter be-
stellt,

19.   als Ordnungsdienstleiterin oder Ordnungsdienstlei-
ter oder Ordnungsdienstkraft entgegen § 43 Absät-
ze 3 oder 4 seinen Aufgaben nicht nachkommt,

20.   als Betreiber einer der Anpassungspfl ichten nach 
§ 45 Absatz 1 nicht oder nicht fristgerecht nach-
kommt.

Teil 2
Beherbergungsstätten

§ 47
Anwendungsbereich für Beherbergungsstätten

Die Vorschriften des Teils 2 gelten für Beherbergungs-
stätten mit mehr als 12 Gastbetten.

§ 48
Begriffe für Beherbergungsstätten

(1) Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäude-
teile, die ganz oder teilweise für die Beherbergung von 
Gästen, ausgenommen die Beherbergung in Ferienwoh-
nungen, bestimmt sind.

(2) Beherbergungsräume sind Räume, die dem Wohnen 
oder Schlafen von Gästen dienen. Eine Folge unmittel-
bar zusammenhängender Beherbergungsräume (Suite) 
gilt als ein Beherbergungsraum.
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(3) Gasträume sind Räume, die für den Aufenthalt von 
Gästen, jedoch nicht zum Wohnen oder Schlafen 
bestimmt sind, wie Speiseräume und Tagungsräume.

§ 49
Rettungswege von Beherbergungsstätten

(1) Für jeden Beherbergungsraum müssen mindestens 
zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden 
sein; sie dürfen jedoch innerhalb eines Geschosses über 
denselben notwendigen Flur führen. Der erste Rettungs-
weg muss für Beherbergungsräume, die nicht zu ebener 
Erde liegen, über eine notwendige Treppe führen, der 
zweite Rettungsweg über eine weitere notwendige 
Treppe oder eine Außentreppe. In Beherbergungsstätten 
mit insgesamt nicht mehr als 60 Gastbetten genügt als 
zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeräten der 
Feuer wehr erreichbare Stelle des Beherbergungsraumes; 
dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30 
Gastbetten vorhanden sind.

(2) An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugän-
gen zu notwendigen Treppenräumen und an den Aus-
gängen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf die 
Ausgänge hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen müssen 
beleuchtet sein.

§ 50
Tragende Wände, Stützen, Decken von 

 Beherbergungsstätten

(1) Tragende Wände, Stützen und Decken müssen feuer-
beständig sein. Dies gilt nicht für oberste Geschosse von 
Dachräumen, wenn sich dort keine Beherbergungsräume 
befi nden.

(2) Tragende Wände, Stützen und Decken brauchen nur 
feuerhemmend zu sein

1.   in Gebäuden mit nicht mehr als zwei oberirdischen 
Geschossen,

2.   in obersten Geschossen von Dachräumen mit Beher-
bergungsräumen.

§ 51
Trennwände von Beherbergungsstätten

(1) Trennwände müssen feuerbeständig sein

1.   zwischen Räumen einer Beherbergungsstätte und 
Räumen, die nicht zu der Beherbergungsstätte gehö-
ren, sowie

2.  zwischen Beherbergungsräumen und

 a)  Gasträumen,

 b)  Küchen.

Soweit in Beherbergungsstätten die tragenden Wände, 
Stützen und Decken nur feuerhemmend zu sein brau-
chen, genügen feuerhemmende Trennwände.

(2) Trennwände zwischen Beherbergungsräumen sowie 
zwischen Beherbergungsräumen und sonstigen Räumen 
müssen feuerhemmend sein.

(3) In Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
nach Absatz 2 sind Öffnungen unzulässig. Öffnungen in 
Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 müssen 
feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse haben, die auch 
die Anforderungen an Rauchschutztüren erfüllen.

§ 52
Notwendige Flure von Beherbergungsstätten

(1) § 38 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauO NRW ist nicht 
anzuwenden.

(2) In notwendigen Fluren müssen Bekleidungen, Unter-
decken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. Bodenbeläge müssen aus mindestens schwer-
entfl ammbaren Baustoffen bestehen.

(3) In notwendigen Fluren mit nur einer Fluchtrichtung 
(Stichfl uren) darf die Entfernung zwischen Türen von 
Beherbergungsräumen und notwendigen Treppenräumen 
oder Ausgängen ins Freie nicht länger als 15 m sein.

(4) Stufen in notwendigen Fluren müssen beleuchtet 
sein.

§ 53
Türen von Beherbergungsstätten

(1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse, die auch die 
Anforderungen an Rauchschutztüren erfüllen, müssen 
vorhanden sein in Öffnungen

1.   von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räu-
men, ausgenommen zu notwendigen Fluren, und

2.   von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Räu-
men, die von Gästen nicht benutzt werden.

(2) Rauchschutztüren müssen vorhanden sein in Öffnun-
gen

1.   von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen 
Fluren,

2.   von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen 
und

3.   von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn an den 
Fluren in demselben Rauchabschnitt Öffnungen zu 
Beherbergungsräumen liegen.

§ 54
Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung 

von Beherbergungsstätten

(1) Beherbergungsstätten müssen

1.   in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppen-
räumen,

2.  in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie,

3.   für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, 
und

4.   für Stufen in notwendigen Fluren eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben.

(2) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstrom-
versorgung haben, die bei Ausfall der allgemeinen 
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen 
Anlagen und Einrichtungen übernimmt, insbesondere

1.  der Sicherheitsbeleuchtung,

2.  der Alarmierungseinrichtungen und

3.  der Brandmeldeanlage.

§ 55
Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, 

Brandfallsteuerung von Aufzügen 
von Beherbergungsstätten

(1) Beherbergungsstätten müssen Alarmierungseinrich-
tungen haben, durch die im Gefahrenfall die Betriebsan-
gehörigen und Gäste gewarnt werden können. Bei Beher-
bergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen sich 
die Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten von Rauch 
in den notwendigen Fluren auch selbsttätig auslösen.

(2) Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten 
müssen Brandmeldeanlagen mit automatischen Brand-
meldern, die auf die Kenngröße Rauch in den notwendi-
gen Fluren ansprechen, sowie mit nichtautomatischen 
Brandmeldern (Handfeuermelder) zur unmittelbaren 
Alarmierung der dafür zuständigen Stelle haben. Die 
automatischen Brandmeldeanlagen müssen durch tech-
nische Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein. 
Brandmeldungen müssen unmittelbar und automatisch 
zur Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungs-
dienst weitergeleitet werden.

(3) Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 60 
Gastbetten sind mit einer Brandfallsteuerung auszustat-
ten, die durch die automatische Brandmeldeanlage aus-
gelöst wird. Die Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, 
dass die Aufzüge das nicht von der Brandmeldung 
betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrt-
richtung davor liegende Geschoss, unmittelbar anfahren 
und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.
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§ 56
Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung,
verantwortliche Personen für Beherbergungsstätten

(1) Die Rettungswege müssen frei von Hindernissen sein. 
Türen im Zuge von Rettungswegen dürfen nicht ver-
sperrt werden und müssen von innen leicht zu öffnen 
sein.

(2) In jedem Beherbergungsraum sind an dessen Aus-
gang ein Rettungswegplan und Hinweise zum Verhalten 
bei einem Brand anzubringen. Die Hinweise müssen 
auch in den Fremdsprachen, die der Herkunft der übli-
chen Gäste Rechnung tragen, abgefasst sein.

(3) Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbet-
ten sind im Einvernehmen mit der Brandschutzdienst-
stelle

1.  eine Brandschutzordnung zu erstellen und

2.   Feuerwehrpläne anzufertigen; die Feuerwehrpläne 
sind der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stel-
len.

(4) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeits-
verhältnisses und danach mindestens einmal jährlich 
über

1.   die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und 
der Brandmelder zu unterweisen und

2.   die Brandschutzordnung und das Verhalten bei einem 
Brand zu belehren.

(5) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 4 
gestellten Anforderungen ist der Betreiber oder die von 
ihm beauftragte Person verantwortlich.

§ 57
Anwendung der Vorschriften auf bestehende 

 Beherbergungsstätten

Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung bestehenden Beherbergungsstätten sind die Vor-
schriften des § 56 anzuwenden.

§ 58
Ordnungswidrigkeiten bei Beherbergungsstätten

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nummer 20 BauO 
NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   entgegen § 56 Absatz 1 Rettungswege nicht frei von 
Hindernissen hält, Türen im Zuge von Rettungswegen 
versperrt oder versperren lässt oder als verantwortli-
che Person nicht dafür sorgt, dass diese Türen von 
innen leicht geöffnet werden können,

2.   entgegen § 56 Absatz 2 den Rettungswegplan und 
Hinweise zum Verhalten bei einem Brand nicht in 
jedem Beherbergungsraum anbringt oder anbringen 
lässt.

Teil 3
Verkaufsstätten

§ 59
Anwendungsbereich für Verkaufsstätten

Die Vorschriften des Teils 3 gelten für jede Verkaufs-
stätte, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen ein-
schließlich ihrer Bauteile eine Fläche von insgesamt 
mehr als 2 000 m2 haben.

§ 60
Begriffe für Verkaufsstätten

(1) Verkaufsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die

1.  ganz oder teilweise dem Verkauf von Waren dienen,

2.  mindestens einen Verkaufsraum haben und

3.  keine Messebauten sind.

Zu einer Verkaufsstätte gehören alle Räume, die unmit-
telbar oder mittelbar, insbesondere durch Aufzüge oder 
Ladenstraßen, miteinander in Verbindung stehen; als 
Verbindung gilt nicht die Verbindung durch notwendige 

Treppenräume sowie durch Leitungen, Schächte und 
Kanäle haustechnischer Anlagen.

(2) Erdgeschossige Verkaufsstätten sind Gebäude mit 
nicht mehr als einem Geschoss, dessen Fußboden an kei-
ner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfl äche 
liegt; dabei bleiben Treppenraumerweiterungen sowie 
Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der Unter-
bringung haustechnischer Anlagen dienen.

(3) Verkaufsräume sind Räume, in denen Waren zum 
Verkauf oder sonstige Leistungen angeboten werden 
oder die dem Kundenverkehr dienen, ausgenommen not-
wendige Treppenräume, Treppenraumerweiterungen 
sowie Garagen. Ladenstraßen gelten nicht als Verkaufs-
räume.

(4) Ladenstraßen sind überdachte oder überdeckte Flä-
chen, an denen Verkaufsräume liegen und die dem Kun-
denverkehr dienen.

(5) Treppenraumerweiterungen sind Räume, die Trep-
penräume mit Ausgängen ins Freie verbinden.

§ 61
Wände, Pfeiler, Stützen, Decken, Dachtragwerke, 

Bekleidungen und Dämmstoffe von Verkaufsstätten

Wände, Pfeiler, Stützen, Decken, Dachtragwerke, Be-
kleidungen und Dämmstoffe müssen hinsichtlich ihres 
Brandverhaltens nachfolgende Mindestanforderungen 
erfüllen: siehe Anlage 3

§ 62
Trennwände von Verkaufsstätten

(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und Räu-
men, die nicht zur Verkaufsstätte gehören, dürfen keine 
Öffnungen haben.

(2) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sind La-
gerräume mit einer Fläche von jeweils mehr als 100 m2 
sowie Werkräume mit erhöhter Brandgefahr, wie Schrei-
nereien, Maler- oder Dekorationswerkstätten, von ande-
ren Räumen durch Wände der Feuerwiderstandsklasse 
F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen (F 90-AB) zu trennen. Diese Werk- und 
Lagerräume müssen durch Trennwände der Feuerwider-
standsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) so unterteilt 
 werden, dass Abschnitte von nicht mehr als 500 m2 ent-
stehen. Öffnungen in den Trennwänden müssen Feuer-
schutzabschlüsse der Feuerwiderstandsklasse T 30 er-
halten.

§ 63
Brandabschnitte von Verkaufsstätten

(1) Verkaufsstätten sind durch Gebäudetrennwände in 
der Bauart von Brandwänden in Brandabschnitte zu 
unterteilen. Die Fläche der Brandabschnitte darf je 
Geschoss betragen in

1.   erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranla-
gen nicht mehr als 10 000 m2,

2.   sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht 
mehr als 5 000 m2,

3.   erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranla-
gen nicht mehr als 3 000 m2,

4.   sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen 
nicht mehr als 1 500 m2, wenn sich die Verkaufsstät-
ten über nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und 
die Gesamtfl äche aller Geschosse innerhalb eines 
Brandabschnitts nicht mehr als 3 000 m2 beträgt.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufsstätten 
mit Sprinkleranlagen auch durch Ladenstraßen in 
Brandabschnitte unterteilt werden, wenn

1.   die Ladenstraßen mindestens 10 m breit sind und auf 
dieser Breite durch Einbauten oder feste Einrichtun-
gen nicht eingeengt werden,

2.   die Ladenstraßen auf einer markierten Breite von 
mindestens 5 m von Brandlasten freigehalten werden,

3.  die Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen haben,
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4.   das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen besteht und

5.   die Bedachung der Ladenstraßen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen (A) oder, soweit sie lichtdurchlässig 
ist, aus mindestens schwerentfl ammbaren Baustoffen 
(B 1) besteht; sie darf im Brandfall nicht brennend 
abtropfen.

(3) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen brauchen 
die Gebäudetrennwände abweichend von Absatz 1 im 
Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen nicht hergestellt zu 
werden, wenn

1.   die Ladenstraßen eine Breite von mindestens 10 m 
über eine Länge von mindestens 10 m beiderseits der 
Gebäudetrennwände haben und auf dieser Breite 
durch Einbauten oder feste Einrichtungen nicht ein-
geengt werden,

2.   die Ladenstraßen auf einer markierten Länge von 5 m 
beiderseits der Gebäudetrennwand und auf der vollen 
Breite von Brandlasten freigehalten werden,

3.   die Anforderungen nach Absatz 2 Nummern 3 bis 5 in 
diesem Bereich erfüllt sind.

(4) Öffnungen in den Gebäudetrennwänden nach Ab-
satz 1 sind zulässig, wenn sie Feuerschutzabschlüsse der 
Feuerwiderstandsklasse T 90 erhalten. Die Abschlüsse 
müssen Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung 
ein selbsttätiges Schließen bewirken.

(5) Gebäudetrennwände sind mindestens 30 cm über 
Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer 
beiderseits 50 cm auskragenden Platte in der Feuerwi-
derstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (F 90-A) abzuschließen; darüber dürfen brennbare 
Teile des Daches nicht hinweggeführt werden.

(6) § 31 Absatz 1 Nummer 1 BauO NRW bleibt unbe-
rührt.

§ 64
Decken von Verkaufsstätten

(1) Für die Beurteilung der nach § 61 erforderlichen 
Feuerwiderstandsdauer der Decken bleiben abgehängte 
Unterdecken außer Betracht.

(2) Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen 
müssen in Verkaufsräumen, Treppenräumen, Treppen-
raumerweiterungen, notwendigen Fluren und in Laden-
straßen aus nichtbrennbaren Baustoffen (A) bestehen. In 
Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen dürfen Unterde-
cken aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn auch 
der Deckenhohlraum durch die Sprinkleranlagen 
geschützt ist.

(3) In Decken sind Öffnungen unzulässig. Dies gilt nicht 
für Öffnungen zwischen Verkaufsräumen, zwischen Ver-
kaufsräumen und Ladenstraßen sowie zwischen Laden-
straßen

1.  in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen,

2.   in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, soweit die 
Öffnungen für nicht notwendige Treppen erforderlich 
sind.

§ 65
Dächer von Verkaufsstätten

(1) Das Tragwerk von Dächern, die den oberen 
Abschluss von Räumen der Verkaufsstätten bilden oder 
die von diesen Räumen nicht durch Bauteile der Feuer-
widerstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) getrennt sind, 
bestimmt sich nach der Tabelle der Anlage 3 Zeile 5.

(2) Bedachungen müssen

1.   gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstands-
fähig sein und

2.   bei Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen 
der Verkaufsstätten bilden oder die von diesen Räu-
men nicht durch Bauteile der Feuerwiderstandsklasse 
F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen (F 90-AB) getrennt sind, aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen mit Ausnahme der 
Dachhaut und der Dampfsperre.

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Verkaufsräu-
men und Ladenstraßen dürfen abweichend von Absatz 2 
Nummer 1

1.   schwer entfl ammbar sein bei Verkaufsstätten mit 
Sprinkleranlagen,

2.   nichtbrennbar sein bei Verkaufsstätten ohne Sprink-
leranlagen.

Sie dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.

§ 66
Rettungswege in Verkaufsstätten

(1) Für jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und für 
jede Ladenstraße müssen in demselben Geschoss min-
destens zwei möglichst entgegengesetzt führende Ret-
tungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu notwendigen 
Treppenräumen vorhanden sein. Anstelle eines dieser 
Rettungswege darf ein Rettungsweg über Außentreppen 
ohne Treppenräume, Rettungsbalkone, Terrassen und 
begehbare Dächer auf das Grundstück führen, wenn hin-
sichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen; 
dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.

(2) Von jeder Stelle

1.  eines Verkaufsraumes in höchstens 25 m Entfernung,

2.   eines sonstigen Raumes oder einer Ladenstraße in 
höchstens 35 m Entfernung muss mindestens ein Aus-
gang ins Freie oder ein notwendiger Treppenraum 
erreichbar sein (erster Rettungsweg). Die Entfernung 
wird in der Luftlinie, jedoch nicht durch Bauteile 
gemessen.

Die Länge der Laufl inie darf in Verkaufsräumen 35 m 
nicht überschreiten.

(3) Der erste Rettungsweg darf, soweit er über eine 
Ladenstraße führt, auf der Ladenstraße eine zusätzliche 
Länge von höchstens 35 m haben, wenn die Ladenstraße 
Rauchabzugsanlagen hat und der nach Absatz 1 erfor-
derliche zweite Rettungsweg für Verkaufsräume mit 
einer Fläche von mehr als 100 m2 nicht über diese Laden-
straße führt.

(4) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen oder in erd-
geschossigen Verkaufsstätten darf der Rettungsweg nach 
Absatz 2 und 3 innerhalb von Brandabschnitten eine 
zusätzliche Länge von höchstens 35 m haben, soweit er 
über einen notwendigen Flur für Kunden mit einem 
unmittelbaren Ausgang ins Freie oder in einen notwen-
digen Treppenraum führt.

(5) Von jeder Stelle eines Verkaufsraumes muss ein 
Hauptgang oder eine Ladenstraße in höchstens 10 m 
Entfernung, gemessen in der Luftlinie, erreichbar sein.

(6) In Rettungswegen ist nur eine Folge von mindestens 
drei Stufen zulässig. Die Stufen müssen eine Stufenbe-
leuchtung haben.

(7) An Kreuzungen der Ladenstraßen und der Haupt-
gänge sowie an Türen im Zuge von Rettungswegen ist 
deutlich und dauerhaft auf die Ausgänge durch Sicher-
heitszeichen hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen müs-
sen beleuchtet sein.

§ 67
Treppen von Verkaufsstätten

(1) Notwendige Treppen sind in der Feuerwiderstands-
klasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) 
herzustellen; an den Unterseiten müssen sie geschlossen 
sein. Dies gilt nicht für notwendige Treppen nach § 66 
Absatz 1 Satz 2, wenn wegen des Brandschutzes Beden-
ken nicht bestehen.

(2) Notwendige Treppen für Kunden müssen mindestens 
2 m breit sein und dürfen eine Breite von 2,50 m nicht 
überschreiten. Es genügt eine Breite von mindestens 
1,25 m, wenn die Treppen für Verkaufsräume bestimmt 
sind, deren Fläche insgesamt nicht mehr als 500 m2 
beträgt.
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(3) Notwendige Treppen brauchen nicht in Treppenräu-
men zu liegen und die Anforderungen nach Absatz 1 
Satz 1 nicht zu erfüllen in Verkaufsräumen, die

1.  eine Fläche von nicht mehr als 100 m2 haben oder

2.   eine Fläche von mehr als 100 m2, aber nicht mehr als 
500 m2 haben, wenn diese Treppen im Zuge nur eines 
der zwei erforderlichen Rettungswege liegen.

(4) Notwendige Treppen mit gewendelten Läufen sind in 
Verkaufsräumen unzulässig. Dies gilt nicht für Treppen 
nach Absatz 3.

(5) Treppen für Kunden müssen auf beiden Seiten Hand-
läufe ohne freie Enden haben. Die Handläufe müssen 
fest und griffsicher sein und sind über Treppenabsätze 
fortzuführen.

§ 68
Notwendige Treppenräume, Treppenraumerweiterungen 

von Verkaufsstätten

(1) Innenliegende notwendige Treppenräume sind in 
Verkaufsstätten zulässig.

(2) Die Wände von notwendigen Treppenräumen müssen 
in der Bauart von Brandwänden hergestellt sein. Boden-
beläge müssen in notwendigen Treppenräumen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (A) bestehen.

(3) Treppenraumerweiterungen müssen

1.   die Anforderungen an notwendige Treppenräume 
erfüllen,

2.   Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus nicht-
brennbaren Baustoffen (F 90-A) haben und

3.   mindestens so breit sein wie die notwendigen Trep-
pen, mit denen sie in Verbindung stehen.

Sie dürfen nicht länger als 35 m sein und keine Öffnun-
gen zu anderen Räumen haben.

§ 69
Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge von Verkaufsstätten

(1) Ladenstraßen müssen mindestens 5 m breit sein.

(2) Wände und Decken notwendiger Flure für Kunden 
sind

1.   in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen in der 
Feuer widerstandsklasse F 90 und aus nichtbrennba-
ren Baustoffen (F 90-A) herzustellen,

2.   in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen mindestens 
in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den 
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(F 30-AB) herzustellen.

Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kunden müssen 
mindestens schwerentfl ammbar (B 1) sein.

(3) Notwendige Flure für Kunden müssen mindestens 
2 m breit sein. Es genügt eine Breite von 1,40 m, wenn 
die Flure für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Flä-
che insgesamt nicht mehr als 500 m2 beträgt.

(4) Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit sein. Sie 
müssen auf möglichst kurzem Wege zu Ausgängen ins 
Freie, zu notwendigen Treppenräumen, zu notwendigen 
Fluren für Kunden oder zu Ladenstraßen führen. Ver-
kaufsstände an Hauptgängen müssen unverrückbar sein.

(5) Ladenstraßen, notwendige Flure für Kunden und 
Hauptgänge dürfen innerhalb der nach den Absätzen 1, 
3 und 4 erforderlichen Breiten nicht durch Einbauten, 
feste Einrichtungen, Waren oder Gegenstände, die der 
Präsentation dienen, eingeengt sein.

(6) Die Anforderungen an sonstige notwendige Flure 
nach § 38 BauO NRW bleiben unberührt.

§ 70
Ausgänge von Verkaufsstätten

(1) Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und jede 
Ladenstraße müssen mindestens zwei Ausgänge haben, 
die zum Freien oder zu notwendigen Treppenräumen 
führen. Für Verkaufs- und Aufenthaltsräume, die eine 

Fläche von nicht mehr als 100 m2 haben, genügt ein Aus-
gang.

(2) Kellergeschosse mit anderen als den in Absatz 1 
genannten Nutzungen müssen in jedem Brandabschnitt 
mindestens zwei getrennte Ausgänge haben. Von diesen 
Ausgängen muss mindestens einer unmittelbar oder über 
eine eigene außenliegende Treppe, die mit anderen über 
dem Erdgeschoss liegenden Treppenräumen des Gebäu-
des nicht in Verbindung stehen darf, ins Freie führen.

(3) Ausgänge aus Verkaufsräumen müssen mindestens 
2 m breit sein; für Ausgänge aus Verkaufsräumen, die 
eine Fläche von nicht mehr als 500 m2 haben, genügt eine 
Breite von 1 m. Ein Ausgang, der in einen Flur führt, 
darf nicht breiter sein als der Flur.

(4) Die Ausgänge aus einem Geschoss einer Verkaufs-
stätte ins Freie oder in notwendige Treppenräume müs-
sen eine Breite von 30 cm je 100 m2 der Flächen der Ver-
kaufsräume, mindestens jedoch von 2 m haben; dabei 
bleiben die Flächen von Ladenstraßen außer Betracht. 
Ein Ausgang, der in einen Treppenraum führt, darf nicht 
breiter sein als die notwendige Treppe.

(5) Ausgänge aus notwendigen Treppenräumen ins Freie 
oder in Treppenraumerweiterungen müssen mindestens 
so breit sein wie die notwendigen Treppen.

§ 71
Türen in Rettungswegen von Verkaufsstätten

(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sind Türen 
von notwendigen Treppenräumen und von notwendigen 
Fluren für Kunden als Feuerschutzabschlüsse der Feuer-
widerstandsklasse T 30 herzustellen, die auch die Anfor-
derungen an Rauchschutztüren erfüllen. Dies gilt nicht 
für Türen, die ins Freie führen.

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen 
Türen von notwendigen Treppenräumen und von not-
wendigen Fluren für Kunden Rauchschutztüren sein. 
Dies gilt nicht für Türen, die ins Freie führen.

(3) Türen nach den Absätzen 1 und 2 sowie Türen, die 
ins Freie führen, dürfen nur in Fluchtrichtung aufschla-
gen und keine Schwellen haben. Sie müssen während der 
Betriebszeit von innen leicht in voller Breite zu öffnen 
sein. Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungs-
wegen sind nur zulässig, wenn die Türen im Gefahrenfall 
jederzeit geöffnet werden können.

(4) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen 
offengehalten werden, wenn sie Feststellanlagen haben, 
die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der 
Türen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen 
werden können.

(5) Drehtüren und Schiebetüren sind in Rettungswegen 
unzulässig; dies gilt nicht für automatische Dreh- und 
Schiebetüren, die die Rettungswege im Brandfall nicht 
beeinträchtigen. Pendeltüren müssen in Rettungswegen 
Schließvorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der 
Türen verhindern.

(6) Rollläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse 
von Türöffnungen, Toröffnungen oder Durchfahrten im 
Zuge von Rettungswegen müssen so beschaffen sein, dass 
sie von Unbefugten nicht geschlossen werden können.

§ 72
Rauchabführung von Verkaufsstätten

(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen müssen 
Verkaufsräume sowie Ladenstraßen Rauchabzugsanla-
gen haben. Dies gilt nicht für Verkaufsräume mit not-
wendigen Fenstern nach § 48 Absatz 2 BauO NRW, wenn 
das Rohbaumaß der Fensteröffnungen mindestens ein 
Achtel der Grundfl äche des Raumes beträgt.

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen 
Lüftungsanlagen in Verkaufsräumen und Ladenstraßen 
so betrieben werden können, dass sie im Brandfall nur 
entlüften, und zwar solange bis die Absperrvorrichtun-
gen gegen Brandübertragung ihrer Zweckbestimmung 
entsprechend schließen.

(3) Rauchabzugsanlagen müssen von Hand und automa-
tisch durch Rauchmelder ausgelöst werden können und 
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sind an den Bedienungsstellen mit der Aufschrift 
„Rauchabzug“ zu versehen. An den Bedienungseinrich-
tungen muss erkennbar sein, ob die Rauchabzugsanlage 
betätigt wurde.

(4) Innenliegende notwendige Treppenräume sind durch 
Lüftungsanlagen so auszubilden, dass ihre Benutzung 
durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann. In 
sonstigen notwendigen Treppenräumen, die durch mehr 
als zwei Geschosse führen, muss an ihrer obersten Stelle 
ein Rauchabzug vorhanden sein; der Rauchabzug muss 
eine Öffnung mit einem freien Querschnitt von mindes-
tens 5 vom Hundert der Grundfl äche des Treppenraumes, 
mindestens jedoch von 1 m2 haben. Der Rauchabzug 
muss von jedem Geschoss aus zu öffnen sein.

§ 73
Beheizung von Verkaufsstätten

Feuerstätten dürfen in Verkaufsräumen, Ladenstraßen, 
Lagerräumen und Werkräumen zur Beheizung nicht auf-
gestellt werden.

§ 74
Sicherheitsbeleuchtung von Verkaufsstätten

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsbeleuchtung 
haben. Sie muss vorhanden sein

1.  in Verkaufsräumen,

2.   in Treppenräumen, Treppenraumerweiterungen und 
Ladenstraßen sowie in notwendigen Fluren für Kun-
den,

3.  in Arbeits- und Pausenräumen,

4.   in Toilettenräumen mit einer Fläche von mehr als 
50 m2,

5.   in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für 
haustechnische Anlagen,

6.   für Hinweisschilder auf Ausgänge und für Stufenbe-
leuchtung.

§ 75
Blitzschutzanlagen von Verkaufsstätten

Gebäude mit Verkaufsstätten müssen Blitzschutzanlagen 
haben.

§ 76
Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und 
 Alarmierungseinrichtungen von Verkaufsstätten

(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen haben. 
Dies gilt nicht für

1.   erdgeschossige Verkaufsstätten nach § 63 Absatz 1 
Nummer 3,

2.   sonstige Verkaufsstätten nach § 63 Absatz 1 Num-
mer 4.

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2 Nummer 2 
müssen Sprinkleranlagen haben, wenn sie mit ihrem 
Fußboden im Mittel mehr als 3 m unter der Geländeober-
fl äche liegen und Verkaufsräume mit einer Fläche von 
mehr als 500 m2 haben.

(2) In Verkaufsstätten müssen vorhanden sein:

1.   geeignete Feuerlöscher und geeignete Wandhydran-
ten in ausreichender Zahl, gut sichtbar und leicht 
zugänglich,

2.   Brandmeldeanlagen mit nichtautomatischen Brand-
meldern zur unmittelbaren Alarmierung der Leit-
stelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst 
und

3.   Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebs-
angehörigen alarmiert und Anweisungen an sie und 
an die Kunden gegeben werden können.

In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen muss eine 
automatische Brandmeldeanlage (Kenngröße „Rauch“) 
zur unmittelbaren Alarmierung einer ständig besetzten 
Stelle (wie Betriebszentrale, Pförtner) vorhanden sein. 

Die Anlage ist zusätzlich bei der Leitstelle für den 
Feuer schutz und den Rettungsdienst aufzuschalten.

§ 77
Sicherheitsstromversorgungsanlagen 

von Verkaufsstätten

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsstromversor-
gungsanlage haben, die bei Ausfall der allgemeinen 
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen 
Anlagen und Einrichtungen übernimmt, insbesondere 
der

1.  Sicherheitsbeleuchtung,

2.  Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf Ausgänge,

3.  Sprinkleranlagen mit mehr als 5 000 Sprinklern,

4.  Rauchabzugsanlagen,

5.   Schließeinrichtungen für Feuerschutzabschlüsse (z. B. 
Rolltore),

6.  Brandmeldeanlagen,

7.  Alarmierungseinrichtungen,

8.  Druckerhöhungsanlagen.

§ 78
Lage der Verkaufsräume

Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten, dürfen mit 
ihrem Fußboden nicht mehr als 22 m über der Gelän-
deoberfl äche liegen. Verkaufsräume dürfen mit ihrem 
Fußboden im Mittel nicht mehr als 5 m unter der Gelän-
deoberfl äche liegen.

§ 79
Räume für Abfälle in Verkaufsstätten

Verkaufsstätten müssen für Abfälle besondere Räume 
haben, die mindestens den Abfall von zwei Tagen auf-
nehmen können. Wände und Decken dieser Räume sind 
in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentli-
chen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB), 
Türen als Feuerschutzabschlüsse der Feuerwiderstands-
klasse T 30 herzustellen.

§ 80
Gefahrenverhütung in Verkaufsstätten

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer 
sind in Verkaufsräumen und Ladenstraßen verboten. 
Dies gilt nicht für Bereiche, in denen Getränke oder 
Speisen verabreicht oder Besprechungen abgehalten 
werden. Auf das Verbot ist dauerhaft und leicht erkenn-
bar hinzuweisen.

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Treppenraumer-
weiterungen und in notwendigen Fluren dürfen keine 
Dekorationen vorhanden sein. In diesen Räumen sowie 
auf Ladenstraßen und Hauptgängen innerhalb der nach 
§ 69 Absätze 1, 3 und 4 erforderlichen Breiten dürfen 
keine Gegenstände abgestellt sein.

§ 81
Rettungswege auf dem Grundstück, Flächen für die 

 Feuerwehr für Verkaufsstätten

(1) Kunden und Betriebsangehörige müssen aus der Ver-
kaufsstätte unmittelbar oder über Flächen auf dem 
Grundstück auf öffentliche Verkehrsfl ächen gelangen 
können.

(2) Die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und 
Aufstell- und Bewegungsfl ächen für die Feuerwehr müs-
sen vorhanden sein.

(3) Die als Rettungswege dienenden Flächen auf dem 
Grundstück sowie die Flächen für die Feuerwehr nach 
Absatz 2 müssen ständig freigehalten werden. Hierauf 
ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.
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§ 82
Verantwortliche Personen für Verkaufsstätten

(1) Während der Betriebszeit einer Verkaufsstätte muss 
der Betreiber oder eine von ihm bestimmte Vertretung 
ständig anwesend sein.

(2) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat

1.   eine Brandschutzbeauftragte oder einen Brandschutz-
beauftragten und

2.   je angefangene 2 000 m2 Verkaufsfl äche mindestens 
eine Selbsthilfekraft für den Brandschutz zu bestel-
len.

Die Namen dieser Personen und jeder Wechsel sind der 
Brandschutzdienststelle auf Verlangen mitzuteilen. Der 
Betreiber hat für die Ausbildung dieser Personen im Ein-
vernehmen mit der Brandschutzdienststelle zu sorgen.

(3) Die oder der Brandschutzbeauftragte hat für die Ein-
haltung des § 66 Absatz 2 Satz 3, des § 69 Absatz 5, der 
§§ 80, 81 Absatz 3, des § 82 Absatz 5 und des § 83 zu sor-
gen.

(4) Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekräfte für 
den Brandschutz ist von der Bauaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle festzu-
legen.

(5) Selbsthilfekräfte für den Brandschutz müssen in 
erforderlicher Anzahl während der Betriebszeit der Ver-
kaufsstätte anwesend sein.

§ 83
Brandschutzordnung für Verkaufsstätten

(1) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat im Einverneh-
men mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutz-
ordnung aufzustellen. In der Brandschutzordnung sind 
insbesondere die Aufgaben der oder des Brandschutzbe-
auftragten und der Selbsthilfekräfte für den Brand-
schutz sowie die Maßnahmen festzulegen, die zur Ret-
tung Behinderter, insbesondere Rollstuhlbenutzerinnen 
oder Rollstuhlbenutzer, erforderlich sind.

(2) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeits-
verhältnisses und danach mindestens einmal jährlich zu 
belehren über

1.   die Lage und die Bedienung der Feuerlöschgeräte, 
Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen und

2.   die Brandschutzordnung, insbesondere über das Ver-
halten bei einem Brand oder bei einer Panik.

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtlichen 
Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

§ 84
Stellplätze für Behinderte für Verkaufsstätten

Mindestens 3 vom Hundert – für Großhandelsmärkte 
mindestens 1 vom Hundert – der notwendigen Stell-
plätze, mindestens jedoch ein Stellplatz, müssen für 
Behinderte vorgesehen sein. Auf diese Stellplätze ist 
dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

§ 85
Weitergehende Anforderungen bei Verkaufsstätten

An Lagerräume, deren Lagerguthöhe mehr als 9 m 
(Oberkante Lagergut) beträgt, können aus Gründen des 
Brandschutzes weitergehende Anforderungen gestellt 
werden.

§ 86
Anwendung der Vorschriften auf bestehende 

 Verkaufsstätten

Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung bestehenden Verkaufsstätten sind § 69 Absätze 4 
und 5 und die §§ 80 bis 83 anzuwenden.

§ 87
Ordnungswidrigkeiten bei Verkaufsstätten

Ordnungswidrig im Sinne des § 84 Absatz 1 Nummer 20 
BauO NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1.   die Länge der Laufl inie der Rettungswege nach § 66 
Absatz 2 Satz 3 vergrößert,

 2.   Rettungswege entgegen § 69 Absatz 5 einengt oder 
einengen lässt,

 3.   Türen im Zuge von Rettungswegen entgegen § 71 
Absatz 3 während der Betriebszeit abschließt oder 
abschließen lässt,

 4.   in notwendigen Treppenräumen, in Treppenraumer-
weiterungen oder in notwendigen Fluren entgegen 
§ 80 Absatz 2 Dekorationen anbringt oder anbringen 
lässt oder Gegenstände abstellt oder abstellen lässt,

 5.   auf Ladenstraßen oder Hauptgängen entgegen § 80 
Absatz 2 Gegenstände abstellt oder abstellen lässt,

 6.   Rettungswege auf dem Grundstück oder Flächen für 
die Feuerwehr entgegen § 81 Absatz 3 nicht freihält,

 7.   als Betreiber oder als Vertretung entgegen § 82 Ab-
satz 1 während der Betriebszeit nicht ständig anwe-
send ist,

 8.   als Betreiber entgegen § 82 Absatz 2 die Brand-
schutzbeauftragte oder den Brandschutzbeauftrag-
ten und die Selbsthilfekräfte für den Brandschutz in 
der erforderlichen Anzahl nicht bestellt,

 9.   als Betreiber entgegen § 82 Absatz 5 nicht sicher-
stellt, dass Selbsthilfekräfte für den Brandschutz in 
der erforderlichen Anzahl während der Betriebszeit 
anwesend sind,

10.   die Funktion von Brandschutzeinrichtungen wäh-
rend der Betriebszeit einschränkt oder verhindert.

Teil 4
Hochhäuser

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften für Hochhäuser

§ 88
Anwendungsbereich für Hochhäuser

Teil 4 gilt für Hochhäuser im Sinne des § 2 BauO NRW. 
Höhe im Sinne des Teils 4 ist das Maß der Fußboden-
oberkante des höchstgelegenen Aufenthaltsraums über 
der Geländeoberfl äche.

§ 89
Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsfl ächen und 

 Eingänge für die Feuerwehr von Hochhäusern

(1) Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr 
sind ausreichende Zu- oder Durchfahrten und Bewe-
gungsfl ächen erforderlich. Zu- und Durchfahrten und 
Bewegungsfl ächen müssen gekennzeichnet sein.

(2) Für die Feuerwehr bestimmte Eingänge, Zugänge zu 
notwendigen Treppenräumen und Feuerwehraufzügen 
sowie Einspeiseeinrichtungen für Löschwasser müssen 
unmittelbar erreichbar sein.

(3) Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen für die Feuer-
wehr müssen sich in unmittelbarer Nähe der für die 
 Feuerwehr bestimmten Eingänge befi nden.

Kapitel 2
Bauvorschriften für Hochhäuser

Abschnitt 1
Bauteile und Baustoffe von Hochhäusern

§ 90
Bauteile von Hochhäusern

(1) Tragende und aussteifende Bauteile sowie Brüstun-
gen offener Gänge müssen feuerbeständig sein und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
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(2) Die Feuerwiderstandsfähigkeit tragender und aus-
steifender Bauteile von Gebäuden mit mehr als 60 m 
Höhe muss 120 Minuten betragen.

(3) Raumabschließende Bauteile müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen.

(4) Raumabschließende Bauteile müssen bis an andere 
raumabschließende Bauteile mindestens gleicher Feuer-
widerstandsfähigkeit, bis an die Außenwand oder bis 
unter die Dachhaut führen. Die Anschlüsse an andere 
raumabschließende Bauteile müssen den Anforderungen 
an raumabschließende Bauteile genügen. Die Anschlüsse 
an Außenwand und Dachhaut müssen dicht sein und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Raumabschließend mit der Feuerwiderstandsfähig-
keit der tragenden Bauteile müssen sein

1.  Geschossdecken,

2.   Wände von notwendigen Treppenräumen und deren 
Vorräumen,

3.   Wände der Fahrschächte von Feuerwehraufzügen und 
deren Vorräumen.

Die Wände der Bauteile aus Satz 1 Nummer 2 und 3 
müssen die Bauart von Brandwänden haben. Dies ist 
nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, 
die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch 
andere an diese Außenwände anschließende Gebäude-
teile im Brandfall nicht gefährdet werden können.

(6) Raumabschließend feuerbeständig müssen sein

1.  Wände von Installationsschächten,

2.  Wände von Fahrschächten und deren Vorräumen,

3.  Trennwände von Räumen mit erhöhter Brandgefahr,

4.   Trennwände zwischen Aufenthaltsräumen und anders 
genutzten Räumen im Keller, 

5.  Wände offener Gänge.

(7) Raumabschließend feuerhemmend müssen sein

1.  Trennwände zwischen Nutzungseinheiten, 

2.   Trennwände zwischen Nutzungseinheiten und anders 
genutzten Räumen,

3.  Wände notwendiger Flure,

4.  durchgehende Systemböden,

5.  durchgehende Unterdecken.

Systemböden oder Unterdecken dürfen unter oder über 
Wänden nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 durchgehen. 
Durchgehende Systemböden oder Unterdecken müssen 
mit den Wänden nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf die für 
die Wand erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit 
geprüft sein. Die Prüfung bezieht sich auf die raumab-
schließende Wirkung.

(8) Außenwände müssen in allen ihren Teilen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Dies gilt nicht für

1.  Fensterprofi le,

2.   Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profi -
len,

3.   Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwischen Ver-
glasungen und Traggerippen,

4.   Kleinteile ohne tragende Funktion, die nicht zur 
Brandausbreitung beitragen.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Außenwandbekleidun-
gen, Balkonbekleidungen und Umwehrungen.

§ 91
Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen 

von Hochhäusern

(1) Abschlüsse von Öffnungen in raumabschließenden 
Bauteilen müssen rauchdicht und selbstschließend sein 
und der Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Bauteile ent-
sprechen. Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse genügen für Öffnungen in Wänden 
zwischen

1.   notwendigen Treppenräumen und Vorräumen oder 
notwendigen Fluren,

2.  Vorräumen und notwendigen Fluren,

3.  notwendigen Fluren und Nutzungseinheiten, 

4.  offenen Gängen und Nutzungseinheiten,

5.   Installationsschächten für Elektroleitungen gemäß 
§ 108 Absatz 3 Satz 1 sowie Räumen gemäß § 108 
Absatz 4 und anderen Räumen.

Rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse genügen 
für Öffnungen in den Wänden zwischen

1.   außenliegenden Sicherheitstreppenräumen und offe-
nen Gängen,

2.   innenliegenden Sicherheitstreppenräumen und Vor-
räumen,

3.  offenen Gängen und notwendigen Fluren.

In Fahrschächten genügen Fahrschachttüren, die den 
Anforderungen des § 39 Absatz 4 BauO NRW entspre-
chen.

(2) In Systemböden müssen Revisionsöffnungen so ange-
ordnet sein, dass eine Brandbekämpfung möglich ist und 
Brandmelder leicht zugänglich sind. In durchgehenden 
Systemböden sind andere Öffnungen nur zulässig, wenn 
sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe 
beschränkt sind. Dies gilt für durchgehende Unterde-
cken entsprechend.

(3) Für die Abschlüsse von Öffnungen in durchgehenden 
Systemböden genügen dichtschließende Verschlüsse aus 
nichtbrennbaren Baustoffen. Für Abschlüsse von Instal-
lationsöffnungen in Systemböden mit einer Größe von 
nicht mehr als 0,1 m2 genügen Verschlüsse aus schwer-
entfl ammbaren Baustoffen.

§ 92
Dächer von Hochhäusern

Die Bauteile der Dächer müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. Die Dachhaut darf aus brennbaren 
Baustoffen bestehen, wenn sie mit einer mindestens 5 cm 
dicken Schicht aus mineralischen Baustoffen oder Bau-
produkten dauerhaft bedeckt ist. § 90 Absatz 8 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 93
Anforderungen an Baustoffe von Hochhäusern

(1) Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze und Einbauten 
müssen nichtbrennbar sein in

1.  notwendigen Treppenräumen,

2.  Vorräumen von notwendigen Treppenräumen,

3.  Vorräumen von Feuerwehraufzugsschächten,

4.   Räumen zwischen dem notwendigen Treppenraum 
und dem Ausgang ins Freie.

Bodenbeläge in notwendigen Fluren müssen mindestens 
schwerentfl ammbar sein.

(2) Estriche, Dämmschichten und Sperrschichten müs-
sen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sperr-
schichten aus brennbaren Baustoffen sind zulässig, wenn 
sie durch nichtbrennbare Baustoffe oder Bauprodukte 
gegen Entfl ammen geschützt sind.

(3) Dehnungsfugen dürfen mit Ausnahme der Abde-
ckung nur mit nichtbrennbaren Baustoffen ausgefüllt 
sein.

Abschnitt 2
Rettungswege von Hochhäusern

§ 94
Führung und Bemessung von Rettungswegen 

von Hochhäusern

(1) Für Nutzungseinheiten und für Geschosse ohne Auf-
enthaltsräume müssen in jedem Geschoss mindestens 
zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege 
ins Freie zu öffentlichen Verkehrsfl ächen führen. Beide 
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Rettungswege dürfen innerhalb des Geschosses über 
denselben notwendigen Flur führen. Die Rettungswege 
aus den oberirdischen Geschossen und den Kellerge-
schossen müssen getrennt ins Freie führen. Sie dürfen 
gemeinsam ins Freie führen, wenn das Gebäude über 
eine selbsttätige Feuerlöschanlage verfügt.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines 
Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen 
notwendigen Treppenraum, einen Vorraum eines Sicher-
heitstreppenraumes oder ins Freie in höchstens 35 m 
Entfernung erreichbar sein.

(3) Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen 
muss mindestens 1,20 m betragen. Die lichte Breite der 
Türen in Rettungswegen muss mindestens 0,90 m, in der 
Ausgangsebene mindestens 1,20 m betragen.

(4) Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen dau-
erhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein.

§ 95
Notwendige Treppenräume, Sicherheitstreppenräume 

von Hochhäusern

(1) In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe genügt 
an Stelle von zwei notwendigen Treppenräumen ein 
Sicherheitstreppenraum.

(2) In Hochhäusern mit mehr als 60 m Höhe müssen alle 
notwendigen Treppenräume als Sicherheitstreppen-
räume ausgebildet sein.

(3) Innenliegende notwendige Treppenräume von oberir-
dischen Geschossen und notwendige Treppenräume von 
Kellergeschossen mit Aufenthaltsräumen müssen als 
Sicherheitstreppenraum ausgebildet sein.

(4) Notwendige Treppenräume von Kellergeschossen 
dürfen mit den Treppenräumen oberirdischer Geschosse 
nicht in Verbindung stehen. Innenliegende Sicherheits-
treppenräume dürfen durchgehend sein.

(5) Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenrau-
mes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum 
zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Aus-
gang ins Freie

1.  ohne Öffnungen zu anderen Räumen sein,

2.   Wände haben, die die Anforderungen an die Wände 
des Treppenraumes erfüllen.

(6) Öffnungen in den Wänden notwendiger Treppen-
räume, die keine Sicherheitstreppenräume sind, sind 
zulässig

1.  ins Freie,

2.  zu Räumen nach Absatz 5,

3.  zu notwendigen Fluren.

(7) Vor den Türen außenliegender Sicherheitstreppen-
räume müssen offene Gänge im freien Luftstrom so 
angeordnet sein, dass Rauch ungehindert ins Freie abzie-
hen kann. Öffnungen in den Wänden der Sicherheits-
treppenräume sind zulässig

1.  ins Freie, 

2.  zu offenen Gängen.

Zur Belichtung der Sicherheitstreppenräume sind nur 
feste Verglasungen zulässig.

(8) Vor den Türen innenliegender Sicherheitstreppen-
räume müssen Vorräume angeordnet sein, in die Feuer 
und Rauch nicht eindringen können. Öffnungen in den 
Wänden dieser Vorräume sind zulässig

1.  ins Freie,

2.  zu Räumen nach Absatz 5,

3.  zum Sicherheitstreppenraum,

4.  zu notwendigen Fluren.

(9) Vor den Türen notwendiger Treppenräume in den 
Kellergeschossen müssen Vorräume angeordnet sein. In 
Hochhäusern ohne selbsttätige Feuerlöschanlage müssen 
vor den Vorräumen notwendige Flure angeordnet sein. 
Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind zulässig

1.  ins Freie,

2.  zum notwendigen Treppenraum,

3.  zu notwendigen Fluren,

4.   zu Sicherheitsschleusen, die für Garagen erforderlich 
sind,

5.  zu Nutzungseinheiten und anderen Räumen.

(10) Der Abstand von der Tür zum Sicherheitstreppen-
raum oder zum notwendigen Treppenraum zu anderen 
Türen muss mindestens 3 m betragen.

§ 96

Notwendige Flure von Hochhäusern

(1) Ausgänge von Nutzungseinheiten müssen auf not-
wendige Flure oder ins Freie führen.

(2) Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung dür-
fen nicht länger als 15 m sein. Sie müssen zum Vorraum 
eines Sicherheitstreppenraums, zu einem notwendigen 
Flur mit zwei Fluchtrichtungen oder zu einem offenen 
Gang führen. Die Flure nach Satz 1 sind durch nichtab-
schließbare rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse von anderen notwendigen Fluren abzutrennen.

(3) Innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 
400 m2 Grundfl äche, deren Nutzung hinsichtlich der 
Brandgefahren mit einer Büro- oder Verwaltungsnut-
zung vergleichbar ist, sind notwendige Flure nicht erfor-
derlich.

(4) In Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwal-
tungsnutzung dienen oder hinsichtlich der Brand-
gefahren mit einer Büro- oder Verwaltungsnutzung ver-
gleichbar sind, müssen Räume mit mehr als 400 m2 
Grundfl äche

1.   gekennzeichnete Gänge mit einer Breite von mindes-
tens 1,20 m haben, die auf möglichst geradem Weg zu 
entgegengesetzt liegenden Ausgängen der Räume zu 
notwendigen Fluren führen und

2.   Sichtverbindungen innerhalb der Räume zum nächst-
liegenden Ausgang haben, die nicht durch Raumteiler 
oder Einrichtungen beeinträchtigt werden.

(5) In notwendigen Fluren sind Empfangsbereiche nur 
zulässig, wenn

1.  die Rettungswegbreite nicht eingeschränkt wird,

2.   der Ausbreitung von Rauch in den notwendigen Flur 
vorgebeugt wird und

3.  der notwendige Flur zwei Fluchtrichtungen hat.

§ 97

Türen in Rettungswegen von Hochhäusern

(1) Türen von Vorräumen, notwendigen Treppenräumen, 
Sicherheitstreppenräumen, Stichfl uren und von Ausgän-
gen ins Freie müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Die 
Türen der Rettungswege müssen jederzeit von innen 
leicht und in voller Breite geöffnet werden können.

(2) Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzu-
lässig. Dies gilt nicht für selbsttätige Schiebetüren, die 
die Rettungswege nicht beeinträchtigen. Pendeltüren in 
Rettungswegen müssen Vorrichtungen haben, die ein 
Durchpendeln der Türen verhindern.

(3) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen 
offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen haben, 
die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der 
Türen bewirken (Feststelleinrichtungen); sie müssen 
auch von Hand geschlossen werden können.

(4) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder 
Zählung von Besuchern, wie Drehtüren oder -kreuze, 
sind in Rettungswegen nur zulässig, wenn sie im Gefah-
renfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet 
werden können.
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Abschnitt 3
Technische Anlagen und Einrichtungen, 

besondere Räume von Hochhäusern

§ 98
Räume mit erhöhter Brandgefahr von Hochhäusern

Die Grundfl äche von Räumen mit erhöhter Brandgefahr 
darf nicht mehr als 400 m2, in Hochhäusern nach § 111 
ohne selbsttätige Feuerlöschanlage nicht mehr als 200 m2 
betragen.

§ 99
Feuerwehraufzüge von Hochhäusern

(1) Hochhäuser müssen Feuerwehraufzüge mit Halte-
stellen in jedem Geschoss haben.

(2) Jede Stelle eines Geschosses muss von einem Vor-
raum eines Feuerwehraufzugs in höchstens 50 m Entfer-
nung erreichbar sein. Die Entfernung wird in der Laufl i-
nie gemessen.

(3) Feuerwehraufzüge müssen eigene Fahrschächte 
haben, in die Feuer und Rauch nicht eindringen können. 

(4) Vor jeder Fahrschachttür muss ein Vorraum ange-
ordnet sein, in den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können. Der Vorraum muss in unmittelbarer Nähe zu 
einem notwendigen Treppenraum angeordnet sein.

(5) Feuerwehraufzüge müssen eine Bedieneinrichtung 
für den Notbetrieb haben. Bei maschinenraumlosen 
Feuer wehraufzügen muss sich diese im Vorraum der 
Zugangsebene für die Feuerwehr befi nden.

(6) Feuerwehraufzüge sind in allen Geschossen ausrei-
chend zu kennzeichnen.

(7) Fahrkörbe von Feuerwehraufzügen müssen zur Auf-
nahme einer Krankentrage geeignet sein.

(8) Fahrschacht- und Fahrkorbtüren müssen eine fest 
verglaste Sichtöffnung mit einer Fläche von mindestens 
600 cm2 haben.

(9) Im Fahrschacht müssen ortsfeste Leitern so ange-
bracht sein, dass ein Übersteigen vom Fahrkorb zur Lei-
ter und von der Leiter zu den Fahrschachttüren möglich 
ist. Die Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel vom 
Schacht aus geöffnet werden können.

§ 100
Vorräume der Fahrschächte von Feuerwehraufzügen 

von Hochhäusern

(1) Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten müssen 
mindestens 6 m2 Grundfl äche haben und zur Aufnahme 
einer Krankentrage geeignet sein. Der Abstand zwischen 
der Fahrschachttür und der Tür zum notwendigen Flur 
muss mindestens 3 m betragen.

(2) Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind zuläs-
sig für Türen

1.  ins Freie,

2.  zu Fahrschächten,

3.  zu notwendigen Fluren.

(3) Feuerwehraufzüge und andere Aufzüge dürfen ge-
meinsame Vorräume haben, wenn diese die Anforderun-
gen an Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten erfül-
len.

(4) In den Vorräumen müssen Geschosskennzeichnungen 
so angebracht sein, dass sie durch die Sichtöffnung der 
Fahrschacht- und Fahrkorbtür erkennbar sind.

§ 101
Druckbelüftungsanlagen von Hochhäusern

Hochhäuser müssen getrennte lüftungstechnische Anla-
gen (Druckbelüftungsanlagen) für

1.   innenliegende Sicherheitstreppenräume und deren 
Vorräume,

2.  Feuerwehraufzugsschächte und deren Vorräume

haben, damit Feuer und Rauch nicht eindringen können. 
Im Brandfall muss ein Durchspülen dieser Räume so 
erfolgen, dass

1.   die Luft auch bei geöffneten Türen zu dem vom Brand 
betroffenen Geschoss auch unter ungünstigen klima-
tischen Bedingungen entgegen der Fluchtrichtung 
strömt,

2.   die mittlere Luftgeschwindigkeit durch die geöffne-
ten Türen der Treppenräume und deren Vorräume 
mindestens 2,0 m/s und durch geöffnete Türen des 
Vorraumes eines Feuerwehraufzugs mindestens 0,75 
m/s beträgt,

3.   die maximale Türöffnungskraft an den Türen der 
innenliegenden Sicherheitstreppenräume und deren 
Vorräume sowie an den Türen der Vorräume der 
Feuer wehraufzugsschächte, gemessen am Türgriff, 
höchstens 100 N betragen darf und

4.   die Außenluftansaugung so erfolgt, dass kein Rauch 
angesaugt werden kann.

Die Lüftungsanlagen müssen durch die Brandmeldean-
lage automatisch ausgelöst werden und umgehend nach 
Auslösung den maximalen Luftvolumenstrom fördern. 
Ist nur ein innenliegender Sicherheitstreppenraum vor-
handen, müssen bei Ausfall der für die Aufrechterhal-
tung des Überdrucks erforderlichen Geräte betriebsbe-
reite Ersatzgeräte deren Funktion übernehmen.

§ 102
Feuerlöschanlagen von Hochhäusern

(1) Hochhäuser müssen selbsttätige Feuerlöschanlagen 
haben, die die Brandausbreitung in den Geschossen und 
den Brandüberschlag von Geschoss zu Geschoss ausrei-
chend lang verhindern.

(2) Bei Ausfall von Geräten oder Bauteilen, ohne die eine 
Versorgung der Feuerlöschanlagen in den Geschossen 
nicht möglich ist, müssen betriebsbereite Ersatzgeräte 
oder -bauteile deren Funktion übernehmen.

(3) Selbsttätige Feuerlöschanlagen müssen zwei Steig-
leitungen in getrennten Schächten haben, damit bei Aus-
fall einer Steigleitung die Löschwasserversorgung über 
eine zweite Steigleitung in einem anderen Schacht gesi-
chert ist. In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe 
genügt es, wenn die Verteilleitungen unmittelbar überei-
nander liegender Geschosse nicht an dieselbe Steiglei-
tung angeschlossen sind.

(4) Bei Ausfall der selbsttätigen Feuerlöschanlage in 
einer Geschossebene darf die Wirksamkeit der Feuer-
löschanlage in anderen Geschossen nicht beeinträchtigt 
werden.

(5) Hochhäuser müssen nasse Steigleitungen mit Wand-
hydranten in jedem Geschoss für die Feuerwehr haben

1.  in den Vorräumen der Feuerwehraufzüge,

2.  in den Vorräumen der notwendigen Treppenräume,

3.   bei notwendigen Treppenräumen ohne Vorräume an 
geeigneter Stelle.

(6) Bei gleichzeitiger Löschwasserentnahme von 200 l/min 
an drei Entnahmestellen darf der Fließdruck an diesen 
Entnahmestellen nicht weniger als 0,45 MPa und nicht 
mehr als 0,80 MPa betragen.

§ 103
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, 

Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung 
der Aufzüge von Hochhäusern

(1) Hochhäuser müssen Brandmeldeanlagen mit selbst-
tätigen Brandmeldern haben, die

1.  alle Räume,

2.   Installationsschächte und feuerwiderstandsfähige 
Installationskanäle,

3.  Hohlräume von Systemböden,

4.  Hohlräume von Unterdecken
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vollständig überwachen. In Wohnungen genügen Rauch-
warnmelder mit Netzstromversorgung.

(2) Brandmelder müssen bei Auftreten von Rauch selbst-
tätig eine akustische und optische Alarmierung im 
betroffenen Geschoss auslösen. Selbsttätige Brandmel-
deanlagen müssen durch technische Maßnahmen gegen 
Falschalarme gesichert sein. Brandmeldungen müssen 
von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automa-
tisch zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden. 

(3) Hochhäuser müssen Alarmierungsanlagen haben. 
Hochhäuser mit mehr als 60 m Höhe müssen zusätzlich 
Lautsprecheranlagen haben, mit denen im Gefahrenfall 
Personen alarmiert und Anweisungen erteilt werden 
können. Die Vorräume der Feuerwehraufzüge müssen 
eine Gegensprechanlage mit Verbindung zur Brandmel-
der- und Alarmzentrale haben.

(4) In einem für die Feuerwehr leicht zugänglichen 
Raum müssen zentrale Anzeige- und Bedieneinrichtun-
gen für Rauchabzugs-, Brandmelde-, Alarmierungs- und 
Lautsprecheranlagen und eine zentrale Anzeigevorrich-
tung für Feuerlöschanlagen vorhanden sein.

(5) Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteuerung ausge-
stattet sein, die durch die selbsttätige Brandmeldeanlage 
ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstel-
len, dass die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie 
oder das diesem nächstgelegene, nicht von der Brand-
meldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und 
dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.

§ 104
Sicherheitsbeleuchtung von Hochhäusern

(1) In Hochhäusern muss eine Sicherheitsbeleuchtung 
vorhanden sein, die bei Ausfall der allgemeinen Beleuch-
tung selbsttätig in Betrieb geht.

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

1.  in Rettungswegen,

2.  in Vorräumen von Aufzügen,

3.  für Sicherheitszeichen von Rettungswegen.

§ 105
Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutz-
anlagen, Gebäudefunkanlagen von Hochhäusern

(1) Hochhäuser müssen Sicherheitsstromversorgungsan-
lagen haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromver-
sorgung für mindestens drei Stunden den Betrieb der 
sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung übernehmen, 
insbesondere der

1.  Sicherheitsbeleuchtung,

2.   selbsttätigen Feuerlöschanlagen und Druckerhö-
hungsanlagen für die Löschwasserversorgung,

3.  Rauchabzugsanlagen,

4.  Druckbelüftungsanlagen

5.  Brandmeldeanlagen,

6.  Alarmierungsanlagen,

7.  Aufzüge,

8.  Gebäudefunkanlagen für die Feuerwehr.

Die an die Sicherheitstromversorgungsanlagen ange-
schlossenen eigenen Leitungsnetze für die Stromversor-
gung müssen mindestens bis zur geschoßweisen Unter-
verteilung so beschaffen oder geschützt sein, dass sie bei 
einem Brand ihre Funktionsfähigkeit für mindestens 90 
Minuten behalten.

(2) Hochhäuser müssen Blitzschutzanlagen haben, die 
auch die elektrischen und elektronischen Systeme schüt-
zen, die der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung 
dienen.

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatzkräfte der 
Feuerwehr innerhalb des Hochhauses durch die bauliche 
Anlage gestört, so ist das Hochhaus mit technischen 
Anlagen zur Unterstützung des Funkverkehrs auszustat-
ten.

§ 106
Rauchableitung von Hochhäusern

Jedes Geschoss sowie Installationsschächte müssen ent-
raucht werden können.

§ 107
Aufzüge von Hochhäusern

(1) Jedes Geschoss mit Aufenthaltsräumen muss von 
mindestens zwei Aufzügen angefahren werden.

(2) Vor den Fahrschachttüren der Aufzüge müssen Vor-
räume angeordnet sein.

(3) In den Vorräumen ist auf das Verbot der Benutzung 
der Aufzüge im Brandfall und auf die nächste notwen-
dige Treppe hinzuweisen. Die Vorräume sind mit 
Geschossnummer zu kennzeichnen.

§ 108
Leitungen, Installationsschächte und -kanäle 

von Hochhäusern

(1) Leitungen, die durch mehrere Geschosse führen, 
müssen in Installationsschächten angeordnet werden. 
Elektroleitungen müssen in eigenen Installationsschäch-
ten geführt werden; dies gilt nicht für die Leitungen, die 
zum Betrieb eines Installationsschachtes erforderlich 
sind. Brennstoffleitungen müssen in eigenen Installati-
onsschächten und -kanälen geführt werden. Satz 1 gilt 
nicht für wasserführende Leitungen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen.

(2) Installationsschächte und -kanäle für Brennstoff-
leitungen müssen so durchlüftet werden, dass keine 
gefährlichen Gas-Luft-Gemische entstehen können. Ins-
tallationsschächte und feuerwiderstandsfähige Installa-
tionskanäle müssen Revisionsöffnungen haben, die so 
angeordnet sind, dass eine Brandbekämpfung möglich 
ist und Brandmelder leicht zugänglich sind.

(3) Installationsschächte für Elektroleitungen müssen in 
Höhe der Geschossdecken feuerhemmend abgeschottet 
sein. Dies gilt nicht, wenn der Schacht in Abständen von 
maximal 30 m in Höhe einer Geschossdecke feuerbestän-
dig abgeschottet wird.

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 dürfen Elektrolei-
tungen, die durch mehrere Geschosse führen, außerhalb 
von Installationschächten verlegt werden, wenn die Ver-
legung nur in Räumen erfolgt, deren raumabschließende 
Decken und Wände feuerbeständig sind. Diese Räume 
dürfen nur elektrische Installationen enthalten und nicht 
anderweitig genutzt werden.

§ 109
Lüftungsanlagen von Hochhäusern

Lüftungsanlagen dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb 
von Druckbelüftungsanlagen nicht beeinträchtigen.

§ 110
Feuerstätten, Brennstofflagerung von Hochhäusern

(1) Feuerstätten sind als zentrale Anlagen auszuführen. 
Einzelfeuerstätten in Nutzungseinheiten sind unzulässig.

(2) Feste, fl üssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen 
nicht in Geschossen über dem Erdgeschoss gelagert wer-
den. Dies gilt nicht für den Tagesvorrat von Brennstof-
fen für den Betrieb der Sicherheitsstromversorgungsan-
lagen.

Abschnitt 4
Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe

§ 111
Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht mehr 

als 60 m Höhe

(1) Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe sind 
selbsttätige Feuerlösch-, Brandmelde- und Alarmie-
rungsanlagen nicht erforderlich, wenn
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1.   die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders 
genutzten Räumen und zu notwendigen Fluren feuer-
beständige Trennwände haben, die von Rohdecke zu 
Rohdecke gehen,

2.   die Nutzungseinheiten nicht mehr als 200 m2 Grund-
fl äche über dem ersten Obergeschoss haben oder bei 
mehr als 200 m2 Grundfl äche durch raumabschlie-
ßende, feuerbeständige Wände, die von Rohdecke zu 
Rohdecke gehen, in Teileinheiten von nicht mehr als 
200 m2 Grundfl äche unterteilt sind,

3.   der Brandüberschlag von Geschoss zu Geschoss durch 
eine mindestens 1 m hohe feuerbeständige Brüstung 
oder 1 m auskragende feuerbeständige Deckenplatte 
behindert wird; die Behinderung des Brandüber-
schlags kann auch durch andere Maßnahmen erfol-
gen, wenn nachgewiesen wird, dass dem Zweck der 
Anforderung auf andere Weise entsprochen wird, z. B. 
mit Methoden des Brandschutzingenieurwesens;

4.   die selbsttätige Auslösung der Druckbelüftungsanla-
gen und der Brandfallsteuerung der Aufzüge sicher 
gestellt ist und

5.   die Früherkennung eines Brandes in den Nutzungs-
einheiten durch Rauchwarnmelder mit Netzstromver-
sorgung erfolgt.

Satz 1 gilt auch für Nutzungseinheiten mit Büro- und 
Verwaltungsnutzungen oder anderen gleichwertigen 
Nutzungen, die nicht mehr als 400 m2 Grundfl äche über 
dem ersten Obergeschoss haben, oder für solche Nut-
zungseinheiten mit mehr als 400 m2 Grundfl äche, wenn 
sie durch raumabschließende, feuerbeständige Wände, 
die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, in Teileinheiten 
von nicht mehr als 400 m2 Grundfl äche unterteilt wer-
den.

(2) Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe sind 
Brandmeldeanlagen nicht erforderlich, wenn

1.   sie selbsttätige Feuerlöschanlagen und Alarmierungs-
anlagen haben,

2.   über dem ersten Obergeschoss ausschließlich Nut-
zungseinheiten mit Büro- und Verwaltungsnutzung 
oder anderen gleichwertigen Nutzungen sind,

3.   die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders ge-
nutzten Räumen und zu notwendigen Fluren feuer-
hemmende Trennwände haben, die von Rohdecke zu 
Rohdecke gehen,

4.   die Nutzungseinheiten nicht mehr als 1 600 m2 Grund-
fl äche haben oder bei mehr als 1 600 m2 Grundfl äche 
durch raumabschließende, feuerhemmende Wände, die 
von Rohdecke zu Rohdecke gehen, in Teileinheiten von 
nicht mehr als 1 600 m2 Grundfl äche unterteilt sind,

5.   die selbsttätige Auslösung der Druckbelüftungsanla-
gen und der Brandfallsteuerung der Aufzüge sicher-
gestellt ist.

Innerhalb derselben Nutzungseinheit sind Öffnungen 
ohne Verschlüsse in Geschossdecken zur Verbindung von 
höchstens drei übereinanderliegenden Geschossen zuläs-
sig. Für Hochhäuser nach Satz 1 mit nicht mehr als 30 m 
Höhe sind Feuerwehraufzüge nicht erforderlich

(3) In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe dürfen 
vor notwendigen Treppenräumen und Feuerwehrauf-
zugsschächten gemeinsame Vorräume angeordnet wer-
den, wenn sie über eine Grundfl äche von mindestens 
6 m2 verfügen (gemeinsamer Vorraum).

(4) In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe und 
mit selbsttätigen Feuerlöschanlagen sind Öffnungen in 
den Wänden von Vorräumen innenliegender Sicherheits-
treppenräume, von Vorräumen der Feuerwehraufzüge 
oder von gemeinsamen Vorräumen zu bis zu zwei Nut-
zungseinheiten zulässig. Die Abschlüsse der Öffnungen 
müssen feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend 
sein; der Abstand zu Fahrschachttüren von Feuerwehr-
aufzügen bzw. Türen zu Sicherheitstreppenräumen muss 
mindestens 3 m betragen.

Kapitel 3
Betriebsvorschriften für Hochhäuser

§ 112
Freihaltung der Rettungswege von Hochhäusern

(1) Die Rettungswege müssen ständig frei gehalten wer-
den.

(2) In Vorräumen und notwendigen Treppenräumen dür-
fen keine Gegenstände abgestellt werden.

§ 113
Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne, Flucht- 

und Rettungswegepläne für Hochhäuser

(1) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ist 
eine Brandschutzordnung aufzustellen und durch Aus-
hang bekannt zu machen. In der Brandschutzordnung 
sind mindestens festzulegen

1.   die Aufgaben der Brandschutzbeauftragten, sofern 
nach § 114 Absatz 1 erforderlich,

2.  die Maßnahmen im Fall eines Brandes,

3.  die Regelungen über das Verhalten bei einem Brand,

4.   die Maßnahmen, die zur Rettung von Personen mit 
Behinderungen erforderlich sind.

(2) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtlichen 
Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

(3) In jedem Geschoss muss der Flucht- und Rettungs-
wegeplan des jeweiligen Geschosses an allgemein 
zugänglicher Stelle gut sichtbar ausgehängt werden.

§ 114
Verantwortliche Personen für Hochhäuser

(1) Die Eigentümer haben für Hochhäuser, mit Aus-
nahme von Hochhäusern mit nicht mehr als 30 m Höhe 
und mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m2 
Grundfl äche über dem ersten Obergeschoss, geeignete 
und mit dem Hochhaus und dessen technischen Einrich-
tungen vertraute Brandschutzbeauftragte zu bestellen 
und der Brandschutzdienststelle zu benennen. Die 
Brandschutzbeauftragten haben die Aufgabe, die Ein-
haltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes und der 
sich daraus ergebenden Anforderungen an den betriebli-
chen Brandschutz zu überwachen und den Eigentümern 
festgestellte Mängel zu melden.

(2) Die Eigentümer können die Verpfl ichtungen nach 
Absatz 1 durch schriftliche Vereinbarung auf Betreiber 
übertragen, wenn diese oder deren Beauftragte mit dem 
Hochhaus und dessen Einrichtungen vertraut sind. Die 
Verantwortung der Eigentümer bleibt unberührt.

Kapitel 4
Bestehende Hochhäuser

§ 115
Anwendung der Vorschriften auf bestehende 

 Hochhäuser

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung sind die 
Betriebsvorschriften des Kapitels 3 auf die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehenden 
Hochhäuser entsprechend anzuwenden.

§ 116
Ordnungswidrigkeiten bei Hochhäusern

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nummer 20 der 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   entgegen § 97 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Türen in 
Rettungswegen verschließt oder ohne Feststellein-
richtung fest stellt,

2.   entgegen § 104 Absatz 1 die Sicherheitsbeleuchtung 
nicht ständig in Betrieb hält,

3.  entgegen § 112 Absatz 1 Rettungswege nicht freihält,
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4.   entgegen § 112 Absatz 2 in Vorräumen und notwendi-
gen Treppenräumen Gegenstände abstellt,

5.   entgegen § 114 Absatz 1 keine Brandschutzbeauf-
tragte bestellt.

Teil 5
Garagen

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften für Garagen

§ 117
Anwendungsbereich für Garagen

Die Vorschriften des Teils 5 gelten für Stellplätze und 
Garagen im Sinne von § 2 Absatz 8 BauO NRW.

§ 118
Begriffe für Garagen

(1) Es sind Garagen mit einer Nutzfl äche

1.  bis 100 m2 Kleingaragen

2.  über 100 m2 bis 1 000 m2 Mittelgaragen

3.  über 1 000 m2 Großgaragen.

(2) Offene Kleingaragen sind Kleingaragen, die unmit-
telbar ins Freie führende Öffnungen in einer Größe von 
mindestens einem Drittel der Gesamtfl äche der Umfas-
sungswände haben.

(3) Offene Mittel- und Großgaragen sind Garagen, die 
unmittelbar ins Freie führende, unverschließbare Öff-
nungen in einer Größe von insgesamt mindestens einem 
Drittel der Gesamtfl äche der Umfassungswände haben, 
bei denen mindestens zwei sich gegenüberliegende 
Umfassungswände mit den ins Freie führenden Öffnun-
gen nicht mehr als 70 m voneinander entfernt sind und 
bei denen eine ständige Querlüftung vorhanden ist. 
Offene Garagen sind auch Stellplätze mit Schutzdächern 
(überdachte Stellplätze).

(4) Geschlossene Garagen sind Garagen, die die Voraus-
setzungen nach den Absätzen 2 und 3 nicht erfüllen.

(5) Oberirdische Garagen sind Garagen, deren Fußböden 
im Mittel nicht mehr als 1,30 m unter der Geländeober-
fl äche liegen.

(6) Die Nutzfl äche einer Garage ist die Summe aller mit-
einander verbundenen Flächen der Garageneinstellplätze 
und der Verkehrsfl ächen. Einstellplätze auf Dächern 
(Dacheinstellplätze) und die dazugehörigen Verkehrsfl ä-
chen werden der Nutzfl äche nicht zugerechnet, soweit in 
§ 119 Absatz 6 nichts anderes bestimmt ist.

§ 119
Zu- und Abfahrten

(1) Zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsfl ächen 
müssen Zu- und Abfahrten von mindestens 3 m Länge 
vorhanden sein. Ausnahmen können gestattet werden, 
wenn wegen der Sicht auf die öffentliche Verkehrsfl äche 
Bedenken nicht bestehen.

(2) Vor den die freie Zufahrt zur Garage zeitweilig 
behindernden Anlagen, wie Schranken und Tore, muss 
ein Stauraum für wartende Kraftfahrzeuge vorhanden 
sein, wenn dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs erforderlich ist.

(3) Die Fahrbahnen von Zu- und Abfahrten vor Mittel- 
und Großgaragen müssen mindestens 2,75 m breit sein; 
der Halbmesser des inneren Fahrbahnrandes muss min-
destens 5 m betragen. Beträgt der Halbmesser des inne-
ren Fahrbahnrandes weniger als 10 m, können breitere 
Fahrbahnen verlangt werden, wenn dies wegen hohen 
Verkehrsaufkommens erforderlich ist. Für Fahrbahnen 
im Bereich der Zu- und Abfahrtssperren genügt eine 
Breite von 2,30 m.

(4) Großgaragen müssen getrennte Fahrbahnen für Zu- 
und Abfahrten haben.

(5) Vor Großgaragen ist neben den Fahrbahnen der Zu- 
und Abfahrten ein erhöhter oder verkehrssicher abge-
grenzter Gehweg erforderlich, sofern nicht für Fußgän-
ger besondere Zugänge vorhanden sind.

(6) In den Fällen der Absätze 3 bis 5 sind die Dachein-
stellplätze und die dazugehörigen Verkehrsfl ächen der 
Nutzfl äche zuzurechnen.

(7) Für Zu- und Abfahrten von Stellplätzen gelten die 
Absätze 2 bis 5 sinngemäß.

§ 120
Rampen

(1) Rampen in Mittel- und Großgaragen dürfen nicht 
mehr als 15 vom Hundert geneigt sein. Die Breite der 
Fahrbahnen auf diesen Rampen muss mindestens 2,75 m, 
in gewendelten Rampenbereichen mindestens 3,50 m 
betragen. Gewendelte Rampenteile müssen eine Quernei-
gung von mindestens 3 vom Hundert haben. Der Halb-
messer des inneren Fahrbahnrandes muss mindestens 
5 m betragen.

(2) Zwischen öffentlicher Verkehrsfl äche und einer 
Rampe mit mehr als 10 vom Hundert Neigung muss eine 
geringer geneigte Fläche von mindestens 3 m Länge lie-
gen. Bei Rampen von Kleingaragen können Ausnahmen 
zugelassen werden, wenn wegen der Verkehrssicherheit 
keine Bedenken bestehen.

(3) In Großgaragen müssen Rampen, die von Fußgängern 
benutzt werden, einen mindestens 0,80 m breiten Geh-
weg haben, der gegenüber der Fahrbahn erhöht oder 
verkehrssicher abgegrenzt ist. An Rampen, die von Fuß-
gängern nicht benutzt werden dürfen, ist auf das Verbot 
hinzuweisen.

(4) Für Rampen in Verbindung mit Stellplätzen gelten 
die Absätze 1 bis 3 sinngemäß.

§ 121
Kraftbetätigte Tore

Kraftbetätigte Tore müssen Einrichtungen haben, die 
verhindern, dass Personen in Gefahr geraten.

§ 122
Einstellplätze und Verkehrsfl ächen

(1) Ein Einstellplatz muss mindestens 5 m lang sein. 
Seine Breite muss mindestens betragen:

1.  2,30 m, wenn keine Längsseite,

2.  2,40 m, wenn eine Längsseite und

3.   2,50 m, wenn beide Längsseiten des Einstellplatzes 
einen Abstand von weniger als 0,10 m zu begrenzen-
den Wänden, Stützen sowie anderen Bauteilen oder 
Einrichtungen aufweisen;

4.   3,50 m, wenn der Einstellplatz für Behinderte 
bestimmt ist.

Einstellplätze auf kraftbetriebenen Hebebühnen brau-
chen nur 2,30 m breit zu sein. Einstellplätze auf kraftbe-
triebenen geneigten Hebebühnen sind in allgemein 
zugänglichen Garagen nicht zulässig.

(2) Die Breite von Fahrgassen muss, soweit sie unmittel-
bar der Zu- oder Abfahrt von Einstellplätzen dienen, 
mindestens die Anforderungen der folgenden Tabelle 
erfüllen; Zwischenwerte sind gradlinig einzuschalten:

Anordnung 
der Einstell-
plätze zur 
Fahrgasse

Erforderliche Fahrgassenbreite in Metern 
bei einer Einstellplatzbreite von

 2,30 2,40 2,50

90° 6,50 6,00 5,50

bis 45° 3,50 3,25 3,00

(3) Fahrgassen in Mittel- und Großgaragen müssen, 
soweit sie nicht unmittelbar der Zu- oder Abfahrt von 
Einstellplätzen dienen, mindestens 2,75 m, bei Gegen-
verkehr mindestens 5 m breit sein.
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(4) Die einzelnen Einstellplätze und die Fahrgassen sind 
mindestens durch Markierungen am Boden leicht 
erkennbar und dauerhaft gegeneinander abzugrenzen. 
Mittel- und Großgaragen müssen in jedem Geschoß 
leicht erkennbare und dauerhafte Hinweise auf Fahrt-
richtungen und Ausfahrten haben.

(5) Für Einstellplätze auf horizontal verschiebbaren 
Plattformen können Ausnahmen von den Absätzen 1 und 
2 gestattet werden, wenn die Verkehrssicherheit nicht 
beeinträchtigt wird und eine Breite der Fahrgasse von 
mindestens 2,75 m erhalten bleibt.

§ 123
Arbeitsgruben

Arbeitsgruben sind innerhalb von Garagen nur dann 
zulässig, wenn sie ausreichend zu belüften sind. Sie sind 
so zu sichern, dass Personen nicht hineinstürzen können; 
sie müssen bei Gefahr jederzeit verlassen werden kön-
nen.

Kapitel 2
Kleingaragen

§ 124
Bauliche Anforderungen an Kleingaragen

(1) Wände, Pfeiler und Stützen von Kleingaragen müssen 
unbeschadet des § 17 Absatz 2 BauO NRW hinsichtlich 
ihres Brandverhaltens nachfolgende Mindestanforderun-
gen erfüllen:

 Spalte 1 2 3

 Gebäude geschlossene Garagen offene
Garagen

Zeile Bauteile freistehend angebaut  

1 tragende
Wände, 
Pfeiler
und Stützen

keine F 30
oder A

keine

2 nichttragende 
Außen wände

keine keine keine

3 Gebäude-
abschluss-
wände

./. F 30
oder A

keine

(2) Wände, Pfeiler, Stützen und Decken von Garagen in 
Gebäuden, die nicht allein der Garagennutzung dienen, 
müssen hinsichtlich ihres Brandverhaltens die Anforde-
rungen erfüllen, die nach der BauO NRW oder nach 
 Vorschriften aufgrund der BauO NRW an das Gebäude 
gestellt werden.

(3) Abstellfl ächen von nicht mehr als 20 m2 Grundfl äche 
sind innerhalb von Kleingaragen ohne Trennwände 
zulässig.

(4) Öffnungen in Wänden zwischen Kleingaragen und 
anders genutzten Räumen oder Gebäuden müssen mit 
selbstschließenden Türen der Feuerwiderstandsklasse 
T 30 versehen werden.

(5) Auf Dächer über Kleingaragen sind die Vorschriften 
des § 35 Absatz 7 BauO NRW nicht anzuwenden, sofern 
Dachkonstruktion und -schalung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (A) bestehen.

Kapitel 3
Mittel- und Großgaragen

§ 125
Allgemeine Anforderungen, Frauenparkplätze

(1) Einstellplätze, Verkehrsfl ächen, Treppenräume und 
allgemein zugängliche Flächen von Garagen sind so 
übersichtlich zu gestalten, dass sich jeder Benutzer 
gefahrlos orientieren kann, auch wenn er mit der Anlage 
nicht vertraut ist. Wände und Decken sind mit hellen 
und refl ektierenden Anstrichen zu versehen. Beleuch-

tungskörper sind derart zu verteilen, dass dunkle und 
verschattete Bereiche vermieden werden. Nichteinseh-
bare Bereiche sind zu vermeiden.

(2) Allgemein zugängliche geschlossene Großgaragen 
müssen im Bereich der Garagenzufahrt einen Raum für 
Aufsichtspersonen haben.

(3) Allgemein zugängliche geschlossene Großgaragen 
müssen eine ausreichende Anzahl von Garageneinstell-
plätzen haben, die ausschließlich der Benutzung durch 
Frauen vorbehalten sind (Frauenparkplätze). Frauen-
parkplätze sind als solche kenntlich zu machen. Sie sol-
len in der Nähe der Zufahrt so angeordnet sein, dass sie 
von der Aufsichtsperson eingesehen oder durch Video-
Kameras überwacht werden können. Im Bereich der 
Frauenparkplätze sind in ausreichender Zahl gut sicht-
bare Alarm-Melder anzubringen. Die zu den Frauen-
parkplätzen führenden Treppenräume müssen durch 
Video-Kameras überwacht werden können.

(4) Allgemein begehbare Bereiche müssen, auch unter 
Lüftungsleitungen, Unterzügen und sonstigen Bauteilen, 
eine lichte Höhe von mindestens 2 m aufweisen.

§ 126
Wände, Pfeiler, Stützen und Decken von Garagen

(1) Wände, Pfeiler, Stützen und Decken von Mittel- und 
Großgaragen müssen unbeschadet des § 17 Absatz 2 
BauO NW hinsichtlich ihres Brandverhaltens nachfol-
gende Mindestanforderungen erfüllen:

 Spalte 1 2

 Gebäude geschlossene
Garagen

offene
Garagen

Zeile Bauteile   

1 a tragende und
aussteifende
Wände, Pfeiler
und Stützen,
Treppenraum-
wände, Decken,

F 30-A A

1 b in unterirdi-
schen
Garagen

F 90-AB A

1 c in eingeschossi-
gen Garagen

F 30-B oder A A

2 nichttragende
Außenwände

F 30-AB oder A F 30-AB oder A

3 Trennwände
nach
Absatz 2

F 90-AB F 90-AB

4 Gebäudeab-
schlusswände
nach 
§ 31 BauO NRW

Brandwand Brandwand

4 a in eingeschossi-
gen Garagen

F 90-AB F 90-AB

(2) Zwischen Garagen und nicht zu Garagen gehörenden 
Räumen mit erhöhter Brandlast sind Trennwände anzu-
ordnen.

(3) Wände, Pfeiler, Stützen und Decken von Garagen in 
Gebäuden, die nicht allein der Garagennutzung dienen, 
müssen hinsichtlich ihres Brandverhaltens die Anforde-
rungen nach der BauO NRW oder nach Vorschriften auf-
grund der BauO NRW erfüllen, die an das Gebäude 
gestellt werden. Für Garagengeschosse als oberste 
Geschosse des Gebäudes gelten die Mindestanforderun-
gen des Absatzes 1.

(4) Untere Bekleidungen und Dämmschichten von 
Decken und Dächern sind aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (A) herzustellen. Untere Bekleidungen aus Baustof-
fen der Baustoffklasse B 1 mit mineralischer Bindung 
sind zulässig, wenn sie mit der Decke oder dem Dach im 
unmittelbaren Verbund stehen, z. B. als verlorene Scha-
lung.
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(5) Fußbodenbeläge von Einstellplätzen, Verkehrsfl ä-
chen und befahrbaren Dächern müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen (A) bestehen. Die Verwendung schwer-
entfl ammbarer Baustoffe (B 1) ist zulässig, wenn sie eine 
glatte und dichte Oberfl äche haben.

(6) Fußböden müssen undurchlässig gegen Flüssigkeiten 
sein. Sie müssen über Bodeneinläufe verfügen.

§ 127
Rauchabschnitte von Garagen

(1) Geschlossene Großgaragen müssen mindestens durch 
Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus nicht-
brennbaren Baustoffen (F 30-A) in Rauchabschnitte 
unterteilt sein. Die Nutzfl äche eines Rauchabschnittes 
darf

1.   in oberirdischen geschlossenen Garagen höchstens 
5 000 m2,

2.   in sonstigen geschlossenen Garagen höchstens 
2 500 m2

betragen; sie darf doppelt so groß sein, wenn die Gara-
gen selbsttätige Feuerlöschanlagen haben. Ein Rauchab-
schnitt darf sich auch über mehrere Geschosse erstre-
cken.

(2) Öffnungen in Wänden zwischen den Rauchabschnit-
ten müssen mit dicht- und selbstschließenden Abschlüs-
sen versehen sein. Die Abschlüsse müssen mit einer Fest-
stellanlage mit Brandmeldern für die Brandkenngröße 
Rauch versehen sein; dies gilt nicht für zusätzlich ange-
ordnete Schlupftüren.

(3) § 32 Absatz 1 BauO NRW ist auf Garagen nicht 
anzuwenden.

§ 128
Verbindungen zu Garagen 

und zwischen Garagengeschossen

(1) Flure, Treppenräume und Aufzüge, die nicht nur den 
Benutzern der Garage dienen, dürfen

1.   mit geschlossenen Mittel- und Großgaragen nur durch 
Räume mit Wänden und Decken der Feuerwider-
standsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (F 90-A) sowie selbstschließenden Türen der 
Feuer widerstandsklasse T 30, die in Fluchtrichtung 
aufschlagen (Sicherheitsschleusen),

2.   mit offenen Mittel- und Großgaragen unmittelbar nur 
durch Öffnungen mit selbstschließenden Türen der 
Feuerwiderstandsklasse T 30

verbunden sein.

(2) Garagen dürfen mit sonstigen nicht zur Garage gehö-
rigen Räumen sowie mit anderen Gebäuden unmittelbar 
nur durch Öffnungen mit selbstschließenden Türen der 
Feuerwiderstandsklasse T 30 verbunden sein.

(3) Öffnungen zu Treppenräumen, die ausschließlich 
Garagengeschosse miteinander verbinden, müssen 
rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben. 
Sofern die Öffnungen weniger als 2,50 m vom nächstge-
legenen Einstellplatz entfernt sind, müssen diese mit 
selbstschließenden Türen der Feuerwiderstandsklasse 
T 30 versehen sein.

§ 129
Rettungswege von Garagen

(1) Jede Mittel- und Großgarage muss in jedem Geschoß 
mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungs-
wege haben. Der zweite Rettungsweg darf auch über eine 
Rampe führen. Bei oberirdischen Mittel- und Großgara-
gen, deren Einstellplätze im Mittel nicht mehr als 3 m 
über der Geländeoberfl äche liegen, dürfen notwendige 
Treppen ohne eigene Treppenräume errichtet werden. 
§ 37 Absatz 3 BauO NRW ist auf Garagen nicht anzu-
wenden.

(2) Von jeder Stelle einer Mittel- und Großgarage muss 
in demselben Geschoß mindestens ein Treppenraum 
einer notwendigen Treppe oder, wenn kein Treppenraum 
erforderlich ist, mindestens eine notwendige Treppe oder 
ein Ausgang ins Freie

1.   bei offenen Mittel- und Großgaragen in einer Entfer-
nung von höchstens 50 m,

2.   bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen in einer 
Entfernung von höchstens 30 m

erreichbar sein. Die Entfernung ist in der Luftlinie, 
jedoch nicht durch Bauteile zu messen.

(3) In Mittel- und Großgaragen müssen dauerhafte und 
leicht erkennbare Hinweise auf die Ausgänge vorhanden 
sein. In Großgaragen müssen die zu den notwendigen 
Treppen oder zu den Ausgängen ins Freie führenden 
Wege auf dem Fußboden durch dauerhafte und leicht 
erkennbare Markierungen sowie an den Wänden durch 
beleuchtete oder hinterleuchtete Hinweise gekennzeich-
net sein.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten sinngemäß auch für 
Dächer mit Einstellplätzen.

§ 130
Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung von Garagen

(1) In Mittel- und Großgaragen muss eine allgemeine 
elektrische Beleuchtung vorhanden sein. Sie muss so 
schaltbar sein, dass während der Betriebszeit die 
Beleuchtungsstärke mindestens 20 Lux, im Übrigen stän-
dig mindestens 1 Lux beträgt. Die Beleuchtungsstärke 
wird in 0,85 m Höhe über dem Fußboden zwischen den 
Leuchten in der Mitte der Fahrgassen gemessen.

(2) In geschlossenen Großgaragen, ausgenommen einge-
schossige Großgaragen mit festem Benutzerkreis, muss 
zur Beleuchtung der Rettungswege eine Sicherheitsbe-
leuchtung vorhanden sein. Diese muss eine vom Versor-
gungsnetz unabhängige, bei Ausfall des Netzstromes sich 
selbsttätig innerhalb von 15 Sekunden einschaltende 
Ersatzstromquelle haben, die für einen mindestens ein-
stündigen Betrieb ausgelegt ist. Die Beleuchtungsstärke 
der Sicherheitsbeleuchtung muss mindestens 1 Lux 
betragen.

§ 131
Lüftung von Garagen

(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen 
maschinelle Abluftanlagen und so große und so verteilte 
Zuluftöffnungen haben, dass alle Bereiche der Garage 
ausreichend gelüftet werden. Bei nicht ausreichenden 
Zuluftöffnungen muss eine maschinelle Zuluftanlage 
vorhanden sein.

(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit gerin-
gem Zu- und Abgangsverkehr genügt eine natürliche 
Lüftung durch Lüftungsöffnungen oder über Lüftungs-
schächte. Die Lüftungsöffnungen müssen

1.   einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 
1 500 cm2 je Garageneinstellplatz haben,

2.   in den Außenwänden oberhalb der Geländeoberfl äche 
in einer Entfernung von höchstens 35 m einander 
gegenüberliegen,

3.  unverschließbar sein und

4.   so über die Garage verteilt sein, dass eine ständige 
Querlüftung gewährleistet ist.

Die Lüftungsschächte müssen

1.   untereinander in einem Abstand von höchstens 20 m 
angeordnet sein und

2.   bei einer Höhe bis zu 2 m einen freien Gesamtquer-
schnitt von mindestens 1 500 cm2 je Garageneinstell-
platz und bei einer Höhe von mehr als 2 m einen 
freien Gesamtquerschnitt von mindestens 3 000 cm2 je 
Garageneinstellplatz haben.

(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen genügt 
abweichend von Absatz 1 eine natürliche Lüftung, wenn 
im Einzelfall nach dem Gutachten einer anerkannten 
sachverständigen Person zu erwarten ist, dass der Mit-
telwert des Volumengehaltes an Kohlenmonoxyd in der 
Luft, gemessen über jeweils eine halbe Stunde und in 
einer Höhe von 1,50 m über dem Fußboden (CO-
Halbstundenmittelwert), auch während der regelmäßi-
gen Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm 
(= 100 cm3/m3) betragen wird, und wenn dies auf der 
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Grundlage von Messungen, die nach Inbetriebnahme der 
Garage über einen Zeitraum von mindestens einem 
Monat durchzuführen sind, von einer anerkannten sach-
verständigen Person bestätigt wird.

(4) Die maschinellen Abluftanlagen sind so zu bemessen 
und zu betreiben, dass der CO-Halbstundenmittelwert 
unter Berücksichtigung der regelmäßig zu erwartenden 
Verkehrsspitzen nicht mehr als 100 ppm beträgt. Diese 
Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Abluftanlage 
in Garagen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr min-
destens 6 m3, bei anderen Garagen mindestens 12 m3 
Abluft in der Stunde je m2 Garagenutzfl äche abführen 
kann; für Garagen mit regelmäßig besonders hohen Ver-
kehrsspitzen kann im Einzelfall ein Nachweis der nach 
Satz 1 erforderlichen Leistung der Abluftanlage verlangt 
werden.

(5) Maschinelle Abluftanlagen müssen in jedem Lüf-
tungssystem mindestens zwei gleich große Ventilatoren 
haben, die bei gleichzeitigem Betrieb zusammen den 
erforderlichen Gesamtvolumenstrom erbringen. Jeder 
Ventilator einer maschinellen Zu- und Abluftanlage 
muss aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an 
den andere elektrische Anlagen nicht angeschlossen wer-
den dürfen. Soll das Lüftungssystem zeitweise nur mit 
einem Ventilator betrieben werden, müssen die Ventila-
toren so geschaltet sein, dass sich bei Ausfall eines Ven-
tilators der andere selbsttätig einschaltet.

(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem 
Zu- und Abgangsverkehr müssen CO-Anlagen zur Mes-
sung und Warnung (CO-Warnanlagen) haben. Die CO-
Warnanlagen müssen so beschaffen sein, dass die Gara-
genbenutzer bei einem CO-Gehalt der Luft von mehr als 
250 ppm über Lautsprecher oder durch Blinkzeichen 
dazu aufgefordert werden, die Motoren abzustellen. 
Während dieses Zeitraumes müssen die Garagenausfahr-
ten ständig offengehalten werden. Die CO-Warnanlagen 
müssen an eine Ersatzstromquelle angeschlossen sein.

§ 132
Brandmeldeanlagen von Garagen

(1) Großgaragen müssen Brandmeldeanlagen haben. Bei 
offenen Großgaragen genügt ein in unmittelbarer Nähe 
erreichbarer Fernsprechhauptanschluss.

(2) Geschlossene Mittelgaragen müssen Brandmeldean-
lagen haben, wenn sie mit baulichen Anlagen oder Räu-
men in Verbindung stehen, für die Brandmeldeanlagen 
erforderlich sind.

(3) Jedes Auslösen selbsttätiger Feuerlöschanlagen ist 
über eine Brandmeldeanlage anzuzeigen.

§ 133
Feuerlöschanlagen von Garagen

(1) Unterirdische Mittel- und Großgaragen müssen in 
allen Geschossen in der Nähe jedes Treppenraumes einer 
notwendigen Treppe über Wandhydranten an einer nas-
sen Steigleitung verfügen.

(2) Unterirdische Großgaragen müssen in allen Geschos-
sen selbsttätige Feuerlöschanlagen mit über den Ein-
stellplätzen verteilten Sprühdüsen haben, wenn das 
Gebäude nicht allein der Garagennutzung dient. Das gilt 
nicht, wenn die Großgarage zu Geschossen mit anderer 
Nutzung in keiner Verbindung steht.

Kapitel 4
Betriebsvorschriften für Garagen

§ 134
Betriebsvorschriften für Garagen

(1) In allgemein zugänglichen geschlossenen Großgara-
gen muss während der Betriebszeit mindestens eine Auf-
sichtsperson ständig anwesend sein.

(2) In Mittel- und Großgaragen muss die allgemeine 
elektrische Beleuchtung nach § 130 Absatz 1 während 
der Betriebszeit ständig mit einer Beleuchtungsstärke 
von mindestens 20 Lux eingeschaltet sein, soweit nicht 
Tageslicht mit einer entsprechenden Beleuchtungsstärke 
vorhanden ist.

(3) Maschinelle Lüftungsanlagen und CO-Warnanlagen 
müssen so gewartet werden, dass sie ständig betriebsbe-
reit sind. CO-Warnanlagen müssen ständig eingeschaltet 
sein.

(4) In Mittel- und Großgaragen dürfen brennbare Stoffe 
außerhalb von Kraftfahrzeugen nicht aufbewahrt wer-
den. In Kleingaragen dürfen bis zu 200 l Dieselkraftstoff 
und bis zu 20 l Benzin in dicht verschlossenen, bruchsi-
cheren Behältern aufbewahrt werden.

(5) In geschlossenen Mittel- und Großgaragen ist es ver-
boten, zu rauchen und offenes Feuer zu verwenden; auf 
das Verbot ist durch deutlich sichtbare und dauerhafte 
Anschläge mit dem Wortlaut ,,Feuer und Rauchen ver-
boten!“ hinzuweisen.

§ 135
Abstellen von Kraftfahrzeugen
in anderen Räumen als Garagen

(1) Kraftfahrzeuge dürfen in Treppenräumen, Fluren 
und Kellergängen nicht abgestellt werden.

(2) Kraftfahrzeuge dürfen in sonstigen Räumen, die 
keine Garagen sind, nur abgestellt werden, wenn

1.   das Gesamtfassungsvermögen der Kraftstoffbehälter 
aller abgestellten Kraftfahrzeuge nicht mehr als 12 l 
beträgt,

2.   Kraftstoff, vom Inhalt der Kraftstoffbehälter abge-
stellter Kraftfahrzeuge abgesehen, in diesen Räumen 
nicht aufbewahrt wird und

3.   diese Räume keine Zündquellen oder leicht entzünd-
liche Stoffe enthalten und von Räumen mit Feuer-
stätten oder leicht entzündlichen Stoffen durch dicht-
schließende Türen abgetrennt sind.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Kraftfahrzeuge, die landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschinen sind, und für Kraftfahr-
zeuge in Ausstellungsräumen, Verkaufsräumen, Werk-
stätten und Lagerräumen für Kraftfahrzeuge.

Kapitel 5
Besondere Vorschriften für Garagen

§ 136
Garagen ohne Fahrverkehr

Die Anforderungen nach § 122, § 125 Absätze 1 bis 3, 
§ 128 Absatz 3, § 129 Absätze 2 und 3, § 130 Absatz 2 
sowie § 131 gelten nicht für Garagen ohne Fahrverkehr, 
in denen die Fahrzeuge mit mechanischen Förderanlagen 
von der Garagenzufahrt zu den Garageneinstellplätzen 
befördert und ebenso zum Abholplatz an der Garagen-
ausfahrt zurückbefördert werden.

§ 137
Ordnungswidrigkeiten bei Garagen

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nummer 20 BauO 
NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   entgegen § 131 Absatz 4 maschinelle Lüftungsanla-
gen so betreibt, dass der genannte Wert des CO-
Gehaltes der Luft überschritten wird,

2.   entgegen § 130 Absatz 1 geschlossene Mittel- und 
Großgaragen während der Betriebszeit nicht ständig 
beleuchtet,

3.   entgegen § 134 Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass in all-
gemein zugänglichen geschlossenen Großgaragen eine 
Aufsichtsperson während der Betriebszeit ständig 
anwesend ist.

§ 138
Anwendung der Vorschriften auf bestehende Garagen

(1) Auf die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ver-
ordnung bestehenden Garagen sind die Betriebsvor-
schriften (§ 134 Absätze 2 bis 5) anzuwenden.

(2) Betreiber von bestehenden allgemein zugänglichen 
geschlossenen Großgaragen haben Frauenparkplätze 
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(§ 125 Absatz 3) innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Inkrafttreten der Verordnung einzurichten.

Teil 6
Betriebsräume für elektrische Anlagen

§ 139
Anwendungsbereich für das Aufstellen elektrischer 

 Anlagen in Betriebsräumen

Die Vorschriften des Teils 6 gelten für die Aufstellung 
von

1.   Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspan-
nungen über 1 kV,

2.   ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten für bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische 
Anlagen und Einrichtungen und

3.   zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich 
vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und 
Einrichtungen

in Gebäuden.

§ 140
Begriffsbestimmung für elektrische Betriebsräume

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische 
Betriebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur 
Unterbringung von Einrichtungen im Sinne des § 139 
dienen.

§ 141
Allgemeine Anforderungen an das Aufstellen 

 elektrischer Anlagen

(1) Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen 
nach § 139 in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräu-
men untergebracht sein.

Ein elektrischer Betriebsraum ist nicht erforderlich für 
die in § 139 Nummer 1 genannten elektrischen Anlagen 
in

1.  freistehenden Gebäuden und

2.  in durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen,

wenn diese nur die in § 139 Nummer 1 aufgezählten 
elektrischen Anlagen enthalten.

Ein elektrischer Betriebsraum ist nicht erforderlich für 
die in § 139 Nummer 2 genannten elektrischen Anlagen, 
die in Aufstellräumen für Feuerstätten oder Heizräumen 
aufgestellt werden.

§ 142
Anforderungen an elektrische Betriebsräume

(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet 
sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugängli-
chen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreich-
bar sind und durch nach außen aufschlagende Türen 
jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dür-
fen von notwendigen Treppenräumen nicht unmittelbar 
zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer 
Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger 
als 35 m sein.

(2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass 
die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und 
betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe 
von mindestens 2 m haben. Über Bedienungs- und War-
tungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 
1,80 m vorhanden sein.

(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen 
Anforderungen entsprechend wirksam be- und entlüftet 
werden.

(4) In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen 
und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweiligen 
elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden 
sein.

Satz 1 gilt nicht für die zur Sicherheitsstromversorgung 
aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen in 
elektrischen Betriebsräumen nach § 139 Nummer 3.

§ 143
Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebs-

räume für Transformatoren und Schaltanlagen 
mit Nennspannungen über 1 kV

(1) Raumabschließende Bauteile elektrischer Betriebs-
räume für Transformatoren und Schaltanlagen mit 
Nennspannungen über 1 kV, ausgenommen Außenwände, 
sind feuerbeständig auszuführen. Der erforderliche 
Raumabschluss zu anderen Räumen darf durch einen 
Druckstoß aufgrund eines Kurzschlusslichtbogens nicht 
gefährdet werden.

(2) Türen müssen mindestens feuerhemmend, selbst-
schließend und rauchdicht sein sowie im Wesentlichen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; soweit sie ins 
Freie führen, genügen selbstschließende Türen aus nicht-
brennbaren Baustoffen. An den Türen muss außen ein 
Hochspannungswarnschild angebracht sein.

(3) Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformato-
ren mit Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit 
mit einem Brennpunkt < 300 °C als Kühlmittel muss min-
destens ein Ausgang unmittelbar ins Freie oder über 
einen Vorraum ins Freie führen. Der Vorraum darf auch 
mit dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen Räumen 
in Verbindung stehen.

(4) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 3 Satz 1 dür-
fen sich nicht in Geschossen befi nden, deren Fußboden 
mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberfl äche 
liegt. Sie dürfen auch nicht in Geschossen über dem Erd-
geschoss liegen.

(5) Elektrische Betriebsräume müssen unmittelbar oder 
über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus dem Freien 
be- und in das Freie entlüftet werden. Lüftungsleitun-
gen, die durch andere Räume führen, sind feuerbestän-
dig herzustellen. Öffnungen von Lüftungsleitungen zum 
Freien müssen Schutzgitter haben.

(6) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge.

(7) Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- 
und Kühlfl üssigkeit sicher aufgefangen werden können. 
Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 
1.000 l Isolierfl üssigkeit in einem elektrischen Betriebs-
raum genügt es, wenn die Wände in der erforderlichen 
Höhe sowie der Fußboden undurchlässig ausgebildet 
sind; an den Türen müssen entsprechend hohe und 
undurchlässige Schwellen vorhanden sein.

§ 144
Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebs-

räume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Be-
triebsräumen für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate 
zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener 
sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, aus-
genommen Außenwände, müssen in einer dem erforder-
lichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen 
entsprechenden Feuerwiderstandsdauer ausgeführt sein. 
§ 143 Absatz 5 Sätze 1 und 3 und Absatz 6 gelten sinnge-
mäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume 
führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwiderstands-
fähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschlie-
ßenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbst-
schließend sein.

(2) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 1 Satz 1 
müssen frostfrei sein oder beheizt werden können.

§ 145
Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Be-
triebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur Ver-
sorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicher-
heitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, ausgenom-
men Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen 
Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entspre-
chenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. 
§ 143 Absatz 5 Sätze 1 und 3 und § 144 Absatz 2 gelten 
sinngemäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere 
Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. Die Feuerwi-
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derstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der raum-
abschließenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen 
selbstschließend sein. An den Türen muss ein Schild 
„Batterieraum“ angebracht sein.

(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach 
Absatz 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen aufgestellt 
werden, müssen an allen Stellen für elektrostatische 
Ladungen einheitlich und ausreichend ableitfähig sein.

Teil 7
Schlussvorschriften

§ 146
Inkrafttreten und Außerkrafttreten, 

eingeleitete Verfahren

(1) Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2009 in 
Kraft.

Folgende Verordnungen treten gleichzeitig außer Kraft:

1.   Verordnung über den Bau und Betrieb von Versamm-
lungsstätten vom 20. September 2002 (GV. NRW. 
S. 454),

2.   Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherber-
gungsstätten vom 20. September 2002 (GV. NRW. 
S. 454),

– GV. NRW. 2009 S. 682

3.   Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufs-
stätten vom 8. September 2000 (GV. NRW. S. 639),

4.   Verordnung über den Bau und Betrieb von Hochhäu-
sern vom 11. Juni 1986 (GV. NRW. S. 522),

5.   Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 
vom 2. November 1990 (GV. NRW. S. 600),

6.   Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für 
elektrische Anlagen vom 15. Februar 1974 (GV. NRW. 
S. 81),

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2014 außer Kraft.

(3) Vor Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitete Ver-
fahren sind nach den bisher geltenden Verordnungen 
weiterzuführen. Auf Verlangen der Antragsteller sind 
die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden.

Düsseldorf, den 17. November 2009

 

Der Minister
für Bauen und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Anlage 3
(§ 61 SBauVO Teil 3  Verkaufsstätten)
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung
über bautechnische Prüfungen

(BauPrüfVO)
Vom 17. November 2009

Aufgrund des § 79 Absatz 4 und des § 85 Absatz 2 Num-
mer 3, Absatz 3 und 4 der Landesbauordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. 
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes 
vom 28. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644), wird nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags 
verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über bautechnische Prüfungen vom 
6. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1241), zuletzt geändert 
durch Artikel 93 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306), wird wie folgt geändert:

 1.   In der Überschrift wird hinter dem Klammerzusatz 
„(BauPrüf VO)“ folgende Fußnote angefügt:

  „1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36).“

 2.   Im Inhaltsverzeichnis werden bei § 25 die Wörter 
„Gutachten, Gutachterausschuss“ durch das Wort 
„Gleichwertigkeit“ ersetzt.

 3.  In § 1 wird Absatz 4 gestrichen.

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 17“ durch die Angabe „§ 19“ ersetzt.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellten Staat als Vermessungsingenieure 
niedergelassen sind und dort Lagepläne anferti-
gen dürfen, sind ohne Mitgliedschaft in einer In-
genieurkammer berechtigt, den Lageplan nach 
Absatz 3 Satz 2 anzufertigen.“

 c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 5.   In § 6 Nummer 1 wird im Klammerzusatz die An-
gabe „Ausgabe 1987“ durch die Angabe „Ausgabe 
2005“ ersetzt.

 6.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 2 
Absatz 1 Garagenverordnung)“ durch die Angabe 
„im Sinne der Sonderbauverordnung“ ersetzt.

 b)   In Absatz 1 Satz 2 wird der Klammerzusatz 
„(§ 15 Absatz 6 Garagenverordnung)“ gestrichen.

 c)   In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „des § 1 der 
Versammlungsstättenverordnung“ durch die An-
gabe „der Sonderbauverordnung“ ersetzt.

 d)   In Absatz 3 wird die Angabe „des § 1 der Ver-
kaufsstättenverordnung“ durch die Angabe „der 
Sonderbauverordnung“ ersetzt.

 e)   In Absatz 4 wird die Angabe „im Sinne des § 1 
der Krankenhausbauverordnung“ gestrichen.

 f)   In Absatz 5 wird die Angabe „des § 1 der Beher-
bergungsstättenverordnung“ durch die Angabe 
„der Sonderbauverordnung“ ersetzt.

 g)  Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

   „(6) Für Betriebsräume im Sinne des § 139 der 
Sonderbauverordnung müssen die Bauvorlagen 
Angaben über die Lage des Betriebsraumes und 
die Art der elektrischen Anlage enthalten.“

 7.   In § 18 Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Absatz 1“ durch 
die Angabe „§ 6 Absatz 2“ ersetzt.

 8.   In § 21 Absatz 1 werden die Wörter „– Beratung der 
Bauaufsichtsbehörden, der staatlich anerkannten 
Sachverständigen und der Prüfi ngenieurinnen und 
Prüfi ngenieure für Baustatik.“ gestrichen; im 3. 
Spiegelstrich wird das Komma durch einen Punkt 
ersetzt.

 9.  § 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

  „(3) Die Anerkennung ist für eine bestimmte Nie-
derlassung zu erteilen. Die Errichtung einer Zweit-
niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland 
bedarf der Genehmigung durch die oberste Bauauf-
sichtsbehörde. Dem Antrag sind die für die Geneh-
migung erforderlichen Nachweise beizufügen. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn wegen der Zahl 
der Mitarbeiter, die bei der Prüftätigkeit mithelfen 
sollen, der Entfernung zwischen den Niederlassun-
gen oder aus anderen Gründen Bedenken gegen die 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bestehen. 
Liegt die Zweitniederlassung in einem anderen 
Land, entscheidet die oberste Bauaufsichtsbehörde 
im Einvernehmen mit der Anerkennungsbehörde des 
anderen Landes. Für die Prüftätigkeit an der Zweit-
niederlassung gilt § 28 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 
Die Änderung der Anschrift ist der obersten Bauauf-
sichtsbehörde mitzuteilen. Die Prüfi ngenieurin oder 
der Prüfi ngenieur hat die Verlegung ihrer oder sei-
ner Niederlassung in eine andere Gemeinde der 
obersten Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen.“

10.  § 23 erhält folgende Fassung:

  „(1) Die nach der Verordnung über staatlich aner-
kannte Sachverständige nach der Landesbauord-
nung in der jeweils geltenden Fassung staatlich an-
erkannten Sachverständigen für die Prüfung der 
Standsicherheit der Fachrichtungen Massivbau, Me-
tallbau und Holzbau, die auch die Anerkennung als 
staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- 
und Wärmeschutz besitzen, werden auf Antrag als 
Prüfi ngenieurin oder Prüfi ngenieur anerkannt, wenn 
sie im Zeitpunkt der Antragstellung das 60. Lebens-
jahr noch nicht überschritten haben.

  (2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller

 1.   die Anerkennungsvoraussetzungen nach Absatz 1 
nicht nachgewiesen hat,

 2.   die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, 
verloren hat,

 3.   in einem ordentlichen Strafverfahren wegen ei-
ner vorsätzlichen Tat rechtskräftig zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens sechs Monaten verur-
teilt worden ist und wenn sich aus dem der 
Verurteilung zugrundeliegenden Sachverhalt er-
gibt, daß die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler zur Erfüllung der Berufsaufgaben nach § 28 
Absatz 1 nicht geeignet ist,

 4.   durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung 
über ihr oder sein Vermögen beschränkt ist oder

 5.   nicht genügend Gewähr dafür bietet, daß sie oder 
er neben der Prüftätigkeit andere Tätigkeiten nur 
in solchem Umfang ausüben wird, daß die ord-
nungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner Pfl ich-
ten als Prüfi ngenieurin oder Prüfi ngenieur, insbe-
sondere ihrer oder seiner Überwachungspfl icht 
nach § 28 Absatz 2 gewährleistet ist.

  (3) Die Anerkennung kann bei Bewerbern, die nicht 
Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgeset-
zes sind, versagt werden, wenn die Gegenseitigkeit 
nicht gewahrt ist. Dies gilt nicht für Antragstellerin-
nen oder Antragsteller, welche die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder eines nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften gleichgestellten Staates besitzen.“

11.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

   „3. beglaubigte Ablichtungen der Bescheide der 
Ingenieurkammer-Bau über die Anerkennung als 
staatlich anerkannte Sachverständige oder staat-
lich anerkannter Sachverständiger für die Prü-
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fung der Standsicherheit und über die Anerken-
nung als staatlich anerkannte Sachverständige 
oder staatlich anerkannter Sachverständiger für 
Schall- und Wärmeschutz.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde stellt eine 
Empfangsbestätigung nach § 71 b Absatz 3 und 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung 
aus. Hat sie nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten entschieden, gilt die Anerkennung als 
erteilt. Es gilt § 42 a Verwaltungsverfahrensge-
setz für das Land Nordrhein-Westfalen in der je-
weils geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass 
die Fristverlängerung zwei Monate nicht über-
steigen darf. Verfahren nach den vorstehenden 
Absätzen können über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt 
werden.“

12.  § 25 erhält folgende Fassung:

 „§ 25
 Gleichwertigkeit

  (1) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat 
zur Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser 
Verordnung niedergelassen sind, sind berechtigt, 
Aufgaben des Prüfi ngenieurs nach dieser Verord-
nung auszuführen, wenn sie

 1.   hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches eine ver-
gleichbare Berechtigung besitzen,

 2.   dafür hinsichtlich der Anerkennungsvorausset-
zungen und des Nachweises von Kenntnissen ver-
gleichbare Anforderungen erfüllen mussten und

 3.   die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherr-
schen.

  Sie haben das erstmalige Tätigwerden vorher der 
obersten Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen und dabei

 1.   eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat rechtmäßig zur 
Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser 
Verordnung niedergelassen sind und ihnen die 
Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vor-
übergehend, untersagt ist, und

 2.   einen Nachweis darüber, dass sie im Staat Ihrer 
Niederlassung dafür die Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nummer 2 erfüllen mussten,

 vorzulegen.

  Die oberste Bauaufsichtsbehörde soll das Tätigwer-
den untersagen, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht erfüllt sind; sie hat auf Antrag zu bestäti-
gen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist.

  (2) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat 
zur Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser 
Verordnung niedergelassen sind, ohne im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, 
sind berechtigt, Aufgaben des Prüfi ngenieurs nach 
dieser Verordnung auszuführen, wenn ihnen die An-
erkennungsbehörde bescheinigt hat, dass sie die An-
forderungen hinsichtlich der Anerkennungsvoraus-
setzungen, des Nachweises von Kenntnissen und des 
Tätigkeitsbereiches nach dieser Verordnung erfül-
len. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt, dem 
die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen bei-
zufügen sind. § 24 Absatz 3 Satz 1 bis 3 gilt entspre-
chend.

  (3) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind nicht erforderlich, wenn bereits in 
einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder ei-

ne Bescheinigung erteilt wurde. Verfahren nach den 
Absätzen 1 und 2 können über eine einheitliche Stel-
le nach den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden.“

13.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Buchstabe a wird die Angabe „§ 23 
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 23 Absatz 2“ er-
setzt.

 b)   In Absatz 3 Buchstabe c werden nach den Wör-
tern „die Prüfi ngenieurin oder der Prüfi ngenieur“ 
die Wörter „ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 
3 Satz 2“ angefügt.

 c)   In Absatz 3 Buchstabe e wird die Angabe „oder 
§ 24 Absatz 3 Nummer 6“ gestrichen.

14.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Übergangs-
vorschrift“ gestrichen.

 b)   In Absatz 1 wird die Zahl „2009“ durch die Zahl 
„2014“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. November 2009

Der Minister
für Bauen und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2009 S. 712
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über staatlich anerkannte Sachverständige
nach der Landesbauordnung

(SV-VO)*
Vom 17. November 2009

Aufgrund des § 85 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Landes-
bauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geän-
dert durch Artikel I des Gesetzes vom 28. Ok tober 2008 
(GV. NRW. S. 644), wird nach Anhörung des zuständigen 
Ausschusses des Landtags verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über staatlich anerkannte Sachverstän-
dige nach der Landesbauordnung vom 29. April 2000 
(GV. NRW. S. 422), zuletzt geändert durch Artikel 95 des 
Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332), wird wie 
folgt geändert:

 1.   Das Inhaltsverzeichnis, Erster Abschnitt, Allgemei-
ne Vorschriften erhält folgende Fassung:

  „§ 1 Führung der Bezeichnung „staatlich anerkann-
te Sachverständige/staatlich anerkannter Sachver-
ständiger“

 § 2 Anerkennung, Verfahren

  § 3 Allgemeine Voraussetzungen für die Anerken-
nung

*  Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36)
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 § 4 Gleichwertigkeit, gegenseitige Anerkennung

 § 5 Erlöschen, Rücknahme, Widerruf

 § 6 Pfl ichten

 § 7 (entfällt).“

 2.  § 1 erhält folgende Fassung: 

 „§ 1
 Führung der Bezeichnung 
 „staatlich anerkannte Sachverständige/staatlich 
 anerkannter Sachverständiger“

  (1) Die Bezeichnung „staatlich anerkannte Sachver-
ständige“ oder „staatlich anerkannter Sachverstän-
diger“ mit den Zusätzen „für die Prüfung der Stand-
sicherheit“, „für die Prüfung des Brandschutzes“, 
„für Erd- und Grundbau“ und für „Schall- und 
Wärmeschutz“ darf nur führen, wer auf Grund die-
ser Verordnung durch die Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen oder die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen anerkannt oder diesen Perso-
nen gemäß § 4 gleichgestellt ist.

  (2) Staatlich anerkannte Sachverständige sind nach 
Maßgabe der Vorschriften der Landesbauordnung 
berechtigt, in ihren Fachbereichen Bauvorlagen zu 
erstellen, Nachweise aufzustellen, Prüfungen vorzu-
nehmen und Bescheinigungen auszustellen.

  (3) Sachverständige nach dieser Verordnung werden 
für folgende Fachbereiche staatlich anerkannt:

 1.   Standsicherheit in den Fachrichtungen Massiv-
bau, Metallbau und Holzbau,

 2.  baulicher Brandschutz,

 3.  Erd- und Grundbau,

 4.  Schall- und Wärmeschutz.

  (4) Der statisch-konstruktive Brandschutz ist dem 
Bereich Standsicherheit zugeordnet.“

 3. § 2 erhält folgende Fassung:

 „§ 2
 Anerkennung, Verfahren

  (1) Auf Antrag erfolgt die Anerkennung durch die 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder die 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen; sie 
kann für einen oder mehrere Fachbereiche gemäß 
§ 1 Absatz 3 ausgesprochen werden.

  Der Antrag ist in den Fällen des § 1 Absatz 3 Num-
mer 1 bis 4 von Personen, die Mitglied einer Ingeni-
eurkammer sind, an die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen und in den Fällen des § 1 Ab-
satz 3 Nummer 2 und 4 von Personen, die Mitglied 
einer Architektenkammer sind, an die Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen zu richten. In dem 
Antrag sind der beantragte Fachbereich und die be-
antragte Fachrichtung anzugeben.

  (2) Mit dem Antrag müssen die erforderlichen Un-
terlagen zum Nachweis der persönlichen und fachli-
chen Voraussetzungen vorliegen, insbesondere

 1.   ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fach-
lichen Werdegangs bis zum Zeitpunkt der An-
tragstellung,

 2.   eine beglaubigte Ablichtung der Abschlusszeug-
nisse der berufsbezogenen Ausbildung,

 3.   ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behör-
de gem. § 30 Absatz 5 Bundeszentralregisterge-
setz (BRZG), das nicht älter als drei Monate sein 
soll, oder ein gleichwertiges Dokument eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, 

 4.   ein Nachweis, dass die persönlichen Vorausset-
zungen nach § 3 Absatz 2 erfüllt sind,

 5.   die für die beantragten Fachbereiche erforderli-
chen Nachweise nach § 3 Absatz 3,

 6.   eine Erklärung, dass Versagensgründe nach § 3 
Absatz 4 nicht vorliegen.

  Die Kammern können, wenn es zur Beurteilung des 
Antrages erforderlich ist, weitere Nachweise verlan-
gen.

  (3) Verfahren nach den vorstehenden Absätzen kön-
nen über eine einheitliche Stelle nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. Die zuständige Kammer stellt eine Emp-
fangsbestätigung nach § 71 b Absatz 3 und 4 VwVfG 
NRW aus. Hat sie nicht innerhalb einer Frist von 
drei Monaten entschieden, gilt die Anerkennung als 
erteilt. Es gilt § 42 a VwVfG NRW mit der Maßgabe, 
dass die Fristverlängerung zwei Monate nicht über-
steigen darf.

  (4) Die Kammern führen über die von ihnen staat-
lich anerkannten Sachverständigen nach Fachberei-
chen getrennte Listen.“

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 ange-
fügt:

   „Mitglieder von Architektenkammern und Inge-
nieurkammern anderer Länder der Bundesrepub-
lik Deutschland werden als staatlich anerkannte 
Sachverständige anerkannt, wenn es in dem Land 
ihrer Hauptwohnung, ihres Geschäftssitzes oder 
ihres Beschäftigungsortes ein vergleichbares An-
erkennungsverfahren im Sinne des § 4 Absatz 1 
nicht gibt und sie die Anforderungen nach dieser 
Verordnung erfüllen.“

 b)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „zum Zeit-
punkt der Antragstellung“ gestrichen.

 c)  Absatz 5 erhält folgende Fassung:

   „(5) Als staatlich anerkannte Sachverständige 
können nur solche Personen anerkannt werden, 
die unabhängig in den beantragten Fachberei-
chen tätig sind. Unabhängig tätig werden Perso-
nen, wenn sie bei Ausübung ihrer berufl ichen Tä-
tigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder 
Lieferinteressen haben noch fremde Interessen 
dieser Art vertreten, die unmittelbar oder mittel-
bar im Zusammenhang mit ihrer berufl ichen Tä-
tigkeit stehen.

   In den Fällen des § 1 Absatz 3 Nummer 1 bis 3 
müssen sie darüber hinaus auch eigenverantwort-
lich tätig sein. Eigenverantwortlich tätig werden 
Personen, die ihre berufl iche Tätigkeit als Inhabe-
rin oder Inhaber eines Büros selbstständig und auf 
eigene Rechnung und Verantwortung ausüben.“

 5.  § 4 erhält folgende Fassung: 

 „§ 4
 Gleichwertigkeit, gegenseitige Anerkennung

  (1) Vergleichbare Anerkennungen anderer Länder 
der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im 
Land Nordrhein-Westfalen. Die nach § 2 Absatz 1 
zuständige Kammer stellt die Vergleichbarkeit fest 
und stellt hierüber eine Bescheinigung aus. Sie führt 
diese Sachverständigen in einem besonderen Ver-
zeichnis.

  (2) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat 
zur Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser 
Verordnung niedergelassen sind, sind berechtigt, 
Aufgaben staatlich anerkannter Sachverständiger 
nach dieser Verordnung auszuführen, wenn sie

 1.   hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches eine ver-
gleichbare Berechtigung besitzen,

 2.   dafür hinsichtlich der Anerkennungsvorausset-
zungen und des Nachweises von Kenntnissen ver-
gleichbare Anforderungen erfüllen mussten und

 3.   die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherr-
schen.

  Sie haben das erstmalige Tätigwerden vorher der 
zuständigen Kammer anzuzeigen und dabei

 1.   eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
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nem nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat rechtmäßig zur 
Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser 
Verordnung niedergelassen sind und ihnen die 
Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vor-
übergehend, untersagt ist, und

 2.   einen Nachweis darüber, dass sie im Staat Ihrer 
Niederlassung dafür die Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nummer 2 erfüllen mussten,

 vorzulegen.

  Die zuständige Kammer soll das Tätigwerden unter-
sagen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht 
erfüllt sind; sie hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist.

  (3) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat 
zur Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser 
Verordnung niedergelassen sind, ohne im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, 
sind berechtigt, Aufgaben staatlich anerkannter 
Sachverständiger nach dieser Verordnung auszufüh-
ren, wenn ihnen die zuständige Kammer bescheinigt 
hat, dass sie die Anforderungen hinsichtlich der An-
erkennungsvoraussetzungen, des Nachweises von 
Kenntnissen und des Tätigkeitsbereiches nach dieser 
Verordnung erfüllen. Die Bescheinigung wird auf 
Antrag erteilt, dem die zur Beurteilung erforderli-
chen Unterlagen beizufügen sind. § 2 Absatz 3 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend.

  (4) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absät-
zen 2 und 3 sind nicht erforderlich, wenn bereits in 
einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder ei-
ne Bescheinigung erteilt wurde. Verfahren nach den 
Absätzen 2 und 3 können über eine einheitliche Stel-
le nach den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes abgewickelt werden.“

 6.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Buchstabe a werden die Wörter „der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder 
der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen“ 
durch die Wörter „der Kammer“ ersetzt.

 b)   Im Absatz 1 Buchstabe b wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgender Buchstabe c 
angefügt: 

    „c)  wenn die erforderliche Mitgliedschaft in ei-
ner Architektenkammer oder Ingenieurkam-
mer endet.“

 c)  Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

   „(5) Liegen die Voraussetzungen für die Feststel-
lung der Vergleichbarkeit nach § 4 Absatz 1 
Satz 2 nicht mehr vor, so ist diese Feststellung 
zurückzunehmen oder zu widerrufen.“

 7.  § 5 a wird gestrichen.

 8. § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 2. Halbsatz wird das Wort „wie“ 
durch das Wort „dass“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt:

   „(2 a) Will eine der in § 1 Absatz 1 genannten 
Personen in Nordrhein-Westfalen eine weitere 
Niederlassung begründen, so hat sie dies der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung ist auch 
die Adresse der Hauptniederlassung anzugeben.“

 c)   In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 3“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 3 Nummer 1 
bis 3“ ersetzt.

 d)   Nach Absatz 6 werden folgende Absätze 7 bis 10 
angefügt:

   „(7) Staatlich anerkannte Sachverständige haben 
die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde zu in-
formieren, wenn sie bei ihrer Tätigkeit feststel-

len, dass bei einer baulichen Anlage eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit besteht.

   (8) Staatlich anerkannte Sachverständige sind 
verpfl ichtet, der zuständigen Kammer auf Ver-
langen Auskunft über ihre Tätigkeit zu erteilen 
und die hierzu in ihrem Besitz befi ndlichen Un-
terlagen vorzulegen.

   (9) Bei Sachverständigentätigkeiten außerhalb 
des Anwendungsbereiches dieser Verordnung, der 
Landesbauordnung und der Energieeinsparver-
ordnung oder bei sonstigen berufl ichen Tätigkei-
ten ist es den staatlich anerkannten Sachverstän-
digen untersagt, die Bezeichnung nach § 1 
Absatz 1 im Stempel zu verwenden oder verwen-
den zu lassen.

   (10) Über alle nach der Landesbauordnung er-
teilten Bescheinigungen haben die staatlich aner-
kannten Sachverständigen ein Verzeichnis nach 
einem von den Kammern festgelegten Muster zu 
führen und dieses auf Anforderung der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen oder Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen vorzulegen.“

 9.  § 7 entfällt.

10.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1wird wie folgt neu gefasst:

   „(1) Als staatlich anerkannte Sachverständige 
für die Prüfung der Standsicherheit werden Per-
sonen anerkannt, die

  1.   als Angehörige der Fachrichtung Bauingeni-
eurwesen die im Gesetz zum Schutze der 
 Berufsbezeichnung ,,Ingenieur/Ingenieurin“ 
(Ingenieurgesetz – IngG) geregelte Berufsbe-
zeichnung führen dürfen,

  2.   mindestens zehn Jahre mit der Aufstellung von 
Standsicherheitsnachweisen, der technischen 
Bauleitung oder mit vergleichbaren Tätigkei-
ten betraut gewesen sind, wovon sie mindes-
tens fünf Jahre lang Standsicherheitsnachwei-
se aufgestellt haben und mindestens ein Jahr 
lang mit der technischen Bauleitung betraut 
gewesen sein müssen; die Zeit einer techni-
schen Bauleitung darf jedoch nur bis zu höchs-
tens drei Jahren angerechnet werden,

  3.   über die erforderlichen Kenntnisse der ein-
schlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten verfügen,

  4.   durch ihre Leistungen als Ingenieure oder In-
genieurinnen überdurchschnittliche Fähigkei-
ten bewiesen haben und

  5.   die für staatlich anerkannte Sachverständige 
erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrun-
gen besitzen.

   Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen 
der Nummern 2 bis 5 wird durch eine Bescheini-
gung des Prüfungsausschusses nachgewiesen.“

 b)  Absatz 3 wird gestrichen.

11.  § 12 Absatz 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

  „Wenn staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung der Standsicherheit feststellen,

 1.   dass für die Beurteilung der Größe der Bau-
grundverformungen und ihrer Auswirkungen auf 
das Bauwerk und für die Beurteilung der Sicher-
heit der Gründung der baulichen Anlage eine be-
sondere Sachkunde erforderlich ist, 

 2.   dass hinsichtlich der verwendeten Annahmen 
Zweifel bestehen oder 

 3.   dass hinsichtlich der der Berechnung zugrunde 
gelegten bodenmechanischen Kenngrößen Zwei-
fel bestehen, 

  informieren sie die Bauherrin oder den Bauherrn, 
dass er oder sie einen staatlich anerkannten Sach-
verständigen für Erd- und Grundbau beauftragen 
muss.“
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12.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 5 wird nach dem Wort „besitzen“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt.

 b)   In Nummer 6 wird nach dem Wort „besitzen“ das 
Wort „und“ durch einen Punkt ersetzt.

 c)  Nummer 7 wird gestrichen.

 d)  Nach Nummer 6 wird folgender Satz 2 eingefügt:

   „Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzun-
gen der Nummern 2 bis 6 wird durch eine Be-
scheinigung des Prüfungsausschusses nachgewie-
sen.“

13.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)   Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden gestrichen 
und folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

  „(3) § 11 Absätze 3 bis 6 gelten entsprechend.“

 b)  Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 4.

14.  § 17 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Als staatlich anerkannte Sachverständige für 
den Erd- und Grundbau werden Personen aner-
kannt, die

 1.   als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieur-
wesen, der Geotechnik oder eines Studiengangs 
mit Schwerpunkt Ingenieurgeologie die im Ge-
setz zum Schutze der Berufsbezeichnung ,,Inge-
nieur/Ingenieurin“ (Ingenieurgesetz – IngG) gere-
gelte Berufsbezeichnung führen dürfen,

 2.   neun Jahre im Bauwesen tätig, davon mindestens 
drei Jahre im Erd- und Grundbau mit der Anfer-
tigung oder Beurteilung von Standsicherheits-
nachweisen betraut gewesen sind,

 3.   über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im 
Erd- und Grundbau verfügen und

 4.   nachweisen, dass sie über Geräte, die für Bau-
grunduntersuchungen erforderlich sind, verfügen 
oder verfügen können.

  Der Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen 
nach Satz 1 Nummer 3 ist durch die Vorlage eines 
Verzeichnisses aller innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Jahren vor Antragstellung erstellten Baugrund-
gutachten zu führen. Mindestens zwei Baugrundgut-
achten, die die Bewältigung überdurchschnittlicher 
Aufgaben belegen, sind vorzulegen.“

15.  § 22 wird wie folgt geändert: 

 a)   Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden gestrichen 
und folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

  „(3) § 11 Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend.“

 b)   Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 4 
und 5.

16.  § 24 erhält folgende neue Fassung:

 „§ 24
 Entgeltregelung

  (1) Sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist, richtet sich die Honorierung der staatlich aner-
kannten Sachverständigen nach der Verordnung 
über die Honorare für Architekten- und Ingenieur-
leistungen (Honorarordnung für Architekten und 
 Ingenieure – HOAI) vom 11. August 2009 (BGBl. I. 
S. 2732) in der jeweils geltenden Fassung. Bei der 
Berechnung des Honorars nach dem Zeitaufwand ist 
die Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhält-
nissen benötigt wird. Ein Nachlass auf die Honorare 
ist unzulässig.

  (2) Staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung der Standsicherheit erhalten für das Prüfen 
ein Honorar in Abhängigkeit von den anrechenbaren 
Kosten und der Honorarzone nach Maßgabe der An-
lage 1.

 1.   Für die Prüfung der rechnerischen Nachweise der 
Standsicherheit
1/1 des Honorars nach Anlage 1

 2.   Für die Prüfung von Konstruktionszeichnungen 
in statischer und konstruktiver Hinsicht

  1/2 des Honorars nach Anlage 1

 3.   Für die Prüfung der Nachweise des statistisch-
konstruktiven Brandschutzes

  1/20 des Honorars nach Anlage 1

  3 a.  Für die Prüfung der Konstruktionszeichnungen 
auf Übereinstimmung mit dem Nachweis bzw. 
auf Einhaltung weiterer Forderungen nach lau-
fender Nummer 3.1 der Technischen Baubestim-
mungen, falls eine Feuerwiderstandsfähigkeit hö-
her als feuerhemmend zu berücksichtigen ist

   1/10 des Honorars nach Nummer 1, höchstens je-
doch je ein Zehntel des sich aus der Honorarzone 
3 ergebenden Honorars nach Nummer 1

 4.   Für die Prüfung von Nachträgen zu 1., 2., oder 3.,
Honorar wie 1., 2., oder 3., multipliziert mit dem 
Verhältnis des Umfangs der Nachträge zum ur-
sprünglichen Umfang, jedoch mindestens einen 
Stundensatz nach Absatz 9

 5. Für eine Lastvorprüfung
  zusätzlich 1/4 des Honorars wie nach Nummer 1

 6.  Zuschläge

   Steht ein nach 1. bis 5. ermitteltes Honorar in 
 einem groben Missverhältnis zum Aufwand für 
die Prüfung, so kann dieses Honorar bis auf das 
5fache erhöht werden. Eine solche Erhöhung 
kann insbesondere in Betracht kommen

  a)   für die Prüfung von Elementplänen des Fer-
tigteilbaus sowie Ausführungszeichnungen 
mit hohem erforderlichen Detaillierungsgrad 
des Metall- und Ingenieurholzbaus anstatt 
der üblichen Konstruktionszeichnungen,

  b)   wenn Standsicherheitsnachweise für bauli-
che Anlagen der Zonen 2 bis 5 nur durch be-
sondere elektronische Vergleichsberechnun-
gen geprüft werden können,

  c)    wenn Standsicherheitsnachweise in Teilab-
schnitten vorgelegt werden und sich dadurch 
der Prüfaufwand erhöht.

 7.  Nach Zeitaufwand werden vergütet:

  a)   die stichprobenhaften Kontrollen während 
der Bauausführung und die Erteilung von 
Bescheinigungen gemäß § 67 Absatz 5 Satz 7 
und § 82 Absatz 4 BauO NRW,

  b)   die Prüfung von besonderen Nachweisen für 
die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden 
Bauteile,

  c)    die Prüfung von zusätzlichen Nachweisen, 
z. B. zum Erdbebenschutz, zur Bergschaden-
sicherung und zu Bauzuständen,

  d)   sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 
bis 7 nicht aufgeführt sind.

  Für die Berechnung des Honorars gem. Anlage 1 ist 
insbesondere beim Überschreiten der Tafelwerte die 
Gleichung des Honorarverlaufs zu verwenden.

  (3) Für die in der Anlage 1 zum Allgemeinen Gebüh-
rentarif der Allgemeinen Verwaltungsgebührenord-
nung genannten Gebäudearten sind die anrechenba-
ren Kosten gem. Anlage 1 und Anlage 2 dieser 
Verordnung aus der Vervielfältigung des Brutto-
Rauminhalts der baulichen Anlage mit den jeweils 
fortgeschriebenen und bekannt gemachten landes-
durchschnittlichen Rohbauwerten je m3 Rauminhalt 
– vermindert um den Betrag der Umsatzsteuer – zu 
ermitteln.

  (4) Können nach Absatz 3 keine anrechenbaren Kos-
ten ermittelt werden, so erfolgt die Ermittlung nach 
§ 48 Absatz 1 und 3 HOAI. Zu den anrechenbaren 
Kosten zählen auch die nicht in den Kosten des Sat-
zes 1 enthaltenen Kosten für Bauteile, für die Stand-
sicherheitsnachweise geprüft werden müssen. Nicht 
anrechenbar ist die auf die Kosten nach den Sät-
zen 1 und 2 entfallende Umsatzsteuer. Bei der Er-
mittlung der anrechenbaren Kosten ist von den Kos-
ten auszugehen, die ortsüblich im Zeitpunkt der 
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Auftragserteilung für die Herstellung der baulichen 
Anlagen erforderlich sind.

  (5) Staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung des Brandschutzes erhalten für das Prüfen 
der brandschutztechnischen Unterlagen des bauli-
chen Brandschutzes und der Berücksichtigung der 
Belange des abwehrenden Brandschutzes insgesamt 
ein Honorar nach Maßgabe der Anlage 2. Absatz 4 
Satz 2 gilt entsprechend. Steht bei baulichen Anla-
gen, deren anrechenbare Kosten unter 250 000 Euro 
liegen, das Honorar in einem groben Missverhältnis 
zum Aufwand für die Prüfung, so kann das Honorar 
nach dem Zeitaufwand ermittelt werden, höchstens 
jedoch bis zu dem für anrechenbare Kosten von 
250 000 Euro nach Satz 1 festgesetzten Honorar. Die 
stichprobenhaften Kontrollen während der Bauaus-
führung und die Erteilung von Bescheinigungen 
nach § 67 Absatz 5 Satz 7 und § 82 Absatz 4 BauO 
NRW werden nach dem Zeitaufwand vergütet.

  (6) Staatlich anerkannte Sachverständige für Erd- 
und Grundbau erhalten ein Honorar, das nach dem 
Zeitaufwand vergütet wird.

  (7) Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- 
und Wärmeschutz erhalten

 1.   für den Nachweis der Erfüllung von Schall-
schutzanforderungen ein Honorar nach Anlage 1 
Nummern 1.3.1 bis 1.3.3 HOAI,

 2.   für den Nachweis des Wärmeschutzes ein Hono-
rar nach Anlage 1 Nummer 1.2 HOAI.

  Die Prüfungen von Nachweisen über den Schall-
schutz und den Wärmeschutz sowie die stichproben-
haften Kontrollen während der Bauausführung und 
die Erteilung von Bescheinigungen nach § 67 Ab-
satz 5 Satz 7 und § 82 Absatz 4 werden nach dem 
Zeitaufwand vergütet.

  (8) Werden für mehrere gleiche oder weitgehend 
vergleichbare bauliche Anlagen (gleiche oder weit-
gehend vergleichbare bautechnische Unterlagen) 
gleichzeitig Prüfaufträge erteilt, so ermäßigen sich 
die Honorare der staatlich anerkannten Sachver-
ständigen für die Prüfung der Standsicherheit und 
des Brandschutzes ab der zweiten baulichen Anlage 
auf jeweils die Hälfte.

  (9) Leistungen nach dem Zeitaufwand werden mit 
dem jeweils bekannt gemachten Stundensatz gemäß 
Tarifstelle 2.1.4 des Allgemeinen Gebührentarifs der 
Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vergü-
tet. In dem Stundensatz ist die Umsatzsteuer nicht 
enthalten.“

17.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird die Angabe „§ 5a“ durch die 
Angabe „§ 1 Absatz 1 oder § 6 Absatz 9“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird die Angabe „§ 5 a Abs. 1“ durch 
die Angabe „§ 1 Absatz 1“ und die Angabe „§ 5 a 
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 6 Absatz 9“ ersetzt.

18.   In § 26 Satz 1 wird die Zahl „2009“ durch die Zahl 
„2014“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. November 2009

Der Minister
 für Bauen und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2009 S. 713

232

Verordnung
über bauordnungsrechtliche Regelungen

für Bauprodukte und Bauarten
(Bauprodukte- und Bauartenverordnung – 

BauPAVO NRW)*)
Vom 17. November 2009

Auf Grund von § 20 Absatz 4, 5 und 6 und § 24 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2 in Verbindung mit § 85 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 3 und Absatz 6 Nummer 1 und 2 der 
Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 28. 
Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644), wird nach Anhörung 
des zuständigen Ausschusses des Landtags verordnet:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Bauprodukte und Bauarten mit wasserrechtlichen 

 Anforderungen

§ 1  Feststellung der wasserrechtlichen Eignung

Teil 2
Hersteller von Bauprodukten und Anwender 

von Bauarten

§ 2  Anforderungen

§ 3  Nachweise

§ 4  Gleichwertige Nachweise

Teil 3
Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten 

und bei Bauarten

§ 5  Überwachungspfl ichtige Tätigkeiten

§ 6  Überwachungsstellen

Teil 4
Festlegungen zum Übereinstimmungszeichen

§ 7  Übereinstimmungszeichen

Teil 5
Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- 

oder Zertifizierungsstelle

§ 8  Anerkennung

§ 9  Anerkennungsvoraussetzungen

§ 10  Allgemeine Pfl ichten

§ 11  Besondere Pfl ichten

§ 12  Antrag und Unterlagen

§ 13  Erlöschen und Widerruf der Anerkennung

§ 14  Übergangsregelung

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 15  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36). Die 
Verpfl ichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 
vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/96/EG vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet 
worden.
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Teil 1
Bauprodukte und Bauarten mit wasserrechtlichen 

 Anforderungen

§ 1
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung

Für folgende serienmäßig hergestellte Bauprodukte und 
für folgende Bauarten sind auch hinsichtlich wasser-
rechtlicher Anforderungen Verwendbarkeits-, Anwend-
barkeits- und Übereinstimmungsnachweise nach den 
§§ 21, 22 und 25 bis 27 BauO NRW in Verbindung mit 
§ 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 und § 28 BauO NRW zu führen:

1.  Abwasserbehandlungsanlagen

 a)   Kleinkläranlagen, die für einen Anfall von Abwäs-
sern bis zu 8 m3/Tag bemessen sind,

 b)  Leichtfl üssigkeitsabscheider für Benzin und Öl,

 c)  Fettabscheider,

 d)  Amalgamabscheider für Zahnarztpraxen,

 e)   Anlagen zur Begrenzung von Schwermetallen in 
Abwässern, die bei der Herstellung keramischer 
Erzeugnisse anfallen,

 f)   Anlagen zur Begrenzung von abfi ltrierbaren Stof-
fen, Arsen, Antimon, Barium, Blei und anderen 
Schwermetallen, die für einen Anfall von bei der 
Herstellung und Verarbeitung von Glas und künst-
lichen Mineralfasern anfallenden Abwässern bis 
8 m3/Tag bemessen sind,

 g)   Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen 
in mineralölhaltigen Abwässern,

 h)   Anlagen zur Begrenzung des Silbergehaltes in 
Abwässern aus fotografi schen Verfahren und

 i)   Anlagen zur Begrenzung von Halogenkohlenstof-
fen in Abwässern von chemischen Reinigungen;

2.   Bauprodukte und Bauarten für ortsfest verwendete 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Stoffen:

 a)   Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorge-
fertigte Teile für Auffangräume und -fl ächen,

 b)   Abdichtungsmittel für Auffangwannen, -vorrich-
tungen, -räume und für Flächen,

 c)  Behälter,
 d)   Innenbeschichtungen und Auskleidungen für Be-

hälter und Rohre,
 e)   Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Arma-

turen und
 f)  Sicherheitseinrichtungen.

Teil 2
Hersteller von Bauprodukten und Anwender 

von Bauarten

§ 2
Anforderungen

Für

1.   die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstellung 
tragender Stahlbauteile,

2.   die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstellung 
tragender Aluminiumbauteile,

3.   die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstellung 
von Betonstahlbewehrungen,

4.   die Ausführung von Leimarbeiten zur Herstellung 
tragender Holzbauteile und von Brettschichtholz,

5.   die Herstellung und den Einbau von Beton mit höhe-
rer Festigkeit und anderen besonderen Eigenschaften 
(Beton der Überwachungsklasse 2 und 3) auf Baustel-
len, die Herstellung von vorgefertigten tragenden 
Bauteilen aus Beton der Überwachungsklasse 2 oder 
3 sowie die Herstellung von Transportbeton und

6.   die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen, 
deren Standsicherheit gefährdet ist,

müssen die Hersteller und die Anwender über Fachkräfte 
mit besonderer Sachkunde und Erfahrung so wie über 
besondere Vorrichtungen verfügen. Diesbezügliche Anfor-
derungen stellen die technischen Regeln und die Anlagen, 
die in den Fällen des Satzes 1

 Nummer 1 unter der lfd. Nr. 2.4.4,
 Nummer 2 unter der lfd. Nr. 2.4.1,
 Nummer 3 unter der lfd. Nr. 2.3.4,
 Nummer 4 unter der lfd. Nr. 2.5.1,
 Nummer 5 unter der lfd. Nr. 2.3.1 und
 Nummer 6 unter der lfd. Nr. 2.3.11

in der jeweils geltenden Fassung der Liste der Techni-
schen Baubestimmungen im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht sind.

§ 3
Nachweise

(1) Die Hersteller und die Anwender haben vor der erst-
maligen Durchführung der Arbeiten nach § 2 und 
danach für Tätigkeiten nach

1.   § 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 in Abständen von höchs-
tens drei Jahren und

2.   § 2 Nummer 4 in Abständen von höchstens fünf Jah-
ren,

gegenüber einer nach § 28 Absatz 1 Nummer 6 BauO 
NRW anerkannten Prüfstelle nachzuweisen, dass sie 
über die vorgeschriebenen Fachkräfte und Vorrichtun-
gen verfügen.

(2) Für die in § 2 aufgeführten Bauprodukte und Bauar-
ten gelten die Überwachungsstellen für die Fremdüber-
wachung nach § 28 Absatz 1 Nummer 4 BauO NRW auch 
als Prüfstelle nach § 28 Absatz 1 Nummer 6 BauO NRW. 
Die Stellen, welche in den vom Deutschen Institut für 
Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten Bauauf-
sichtsbehörde bekannt gemachten Verzeichnissen der 
Stellen für Eignungsnachweise zum Schweißen von 
Stahl und Aluminiumkonstruktionen, von Betonstahl 
und zum Leimen tragender Holzbauteile geführt wurden 
und tätig waren, gelten auch als Prüfstelle nach § 28 
Absatz 1 Nummer 6 BauO NRW.

§ 4
Gleichwertige Nachweise

(1) Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfah-
rung sowie besondere Vorrichtungen nach § 2 Satz 1 sind 
nicht erforderlich, wenn mit einer anderen Lösung in 
gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des § 3 
Absatz 1 Satz 1 BauO NRW erfüllt werden.

(2) Die Erfüllung der Anforderungen nach § 2 Satz 2 
kann auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder eines nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichge-
stellten Staates belegt werden.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall 
gestatten, dass Bauprodukte, Bauarten oder Teile bauli-
cher Anlagen abweichend von den Regelungen in den 
§§ 2 und 3 hergestellt werden, wenn nachgewiesen ist, 
dass Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 BauO 
NRW nicht zu erwarten sind.

Teil 3
Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten 

und bei Bauarten

§ 5
Überwachungspfl ichtige Tätigkeiten

Folgende Tätigkeiten müssen durch eine Überwachungs-
stelle nach § 28 Absatz 1 Nummer 5 BauO NRW über-
wacht werden:

1.   der Einbau von punktgestützten, hinterlüfteten 
Wandbekleidungen aus Einscheibensicherheitsglas in 
einer Höhe von mehr als 8 m über Gelände,

2.   das Herstellen und der Einbau von Beton mit höherer 
Festigkeit und anderen besonderen Eigenschaften auf 
Baustellen (Beton der Überwachungsklasse 2 oder 3),
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3.   die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen, 
deren Standsicherheit gefährdet ist,

4.  der Einbau von Verpressankern,

5.   die Herstellung von Einpressmörtel auf der Baustelle 
und das Einpressen in Spannkanäle,

6.   das Einbringen von Ortschäumen auf Bauteilfl ächen 
über 50 m2.

Die Überwachung erfolgt nach einschlägigen Techni-
schen Baubestimmungen und kann sich auf Stichproben 
beschränken.

§ 6
Überwachungsstellen

Für die Tätigkeiten nach § 5 Nummer 2, 3, 5 und 6 gelten 
die Überwachungsstellen, die bisher als Überwachungs-
stellen nach § 28 Absatz 1 Nummer 4 BauO NRW die 
entsprechenden Bauprodukte überwachen, als aner-
kannte Überwachungsstellen nach § 28 Absatz 1 Num-
mer 5 BauO NRW.

Teil 4
Festlegungen zum Übereinstimmungszeichen

§ 7
Übereinstimmungszeichen

(1) Das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 
§ 25 Absatz 4 BauO NRW besteht aus dem Buchstaben 
„Ü“ und hat folgende Angaben zu enthalten:

1.   Name des Herstellers; zusätzlich das Herstellwerk, 
wenn der Name des Herstellers eine eindeutige 
Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstellwerk 
nicht ermöglicht; anstelle des Namens des Herstellers 
genügt der Name des Vertreibers des Bauprodukts 
mit der Angabe des Herstellwerks; die Angabe des 
Herstellwerks darf verschlüsselt erfolgen, wenn sich 
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Über-
einstimmungszertifi kat erforderlich ist, bei der Zerti-
fi zierungsstelle und der Überwachungsstelle das Her-
stellwerk jederzeit eindeutig ermitteln lässt,

2.  Grundlage der Übereinstimmungsbestätigung:

 a)   Kurzbezeichnung der für das geregelte Baupro-
dukt im Wesentlichen maßgebenden technischen 
Regel,

 b)   die Bezeichnung für eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung als „Z“ und deren Nummer,

 c)   die Bezeichnung für ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis als „P“, dessen Nummer und 
die Bezeichnung der Prüfstelle oder

 d)   die Bezeichnung für eine Zustimmung im Einzel-
fall als „ZiE“ und die Behörde;

3.   die für den Verwendungszweck wesentlichen Merk-
male des Bauprodukts, soweit sie nicht durch die 
Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel 
nach Nummer 2 Buchstabe a abschließend bestimmt 
sind;

4.   die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifi zie-
rungsstelle, wenn die Einschaltung einer Zertifi zie-
rungsstelle vorgeschrieben ist.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind auf der von dem 
Buchstaben „Ü“ umschlossenen Innenfl äche oder in 
deren unmittelbarer Nähe anzubringen. Der Buchstabe 
„Ü“ und die Angaben nach Absatz 1 müssen deutlich 
lesbar sein. Der Buchstabe „Ü“ muss in seiner Form der 
in der Anlage dargestellten Abbildung entsprechen.

(3) Wird das Ü-Zeichen auf einem Beipackzettel, der 
Verpackung, dem Lieferschein oder einer Anlage zum 
Lieferschein angebracht, so darf der Buchstabe „Ü“ 
ohne oder mit einem Teil der Angaben nach Absatz 1 
zusätzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

Teil 5
Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- 

oder Zertifizierungsstelle

§ 8
Anerkennung

(1) Eine natürliche oder juristische Person oder eine 
Behörde kann auf Antrag anerkannt werden als

1.   Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsicht-
licher Prüfzeugnisse (§ 22 Absatz 2 BauO NRW),

2.   Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor 
Bestätigung der Übereinstimmung (§ 26 Absatz 2 
BauO NRW),

3.  Zertifi zierungsstelle (§ 27 Absatz 1 BauO NRW),

4.   Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 27 
Absatz 2 BauO NRW),

5.   Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 20 
Absatz 6 BauO NRW oder

6.   Prüfstelle für die Überwachung nach § 20 Absatz 5 
BauO NRW,

wenn sie die Voraussetzungen nach § 9 erfüllt.

(2) Zweitniederlassungen von nach Absatz 1 anerkann-
ten Prüf- und Überwachungsstellen bedürfen der Aner-
kennung. Zweitniederlassungen von nach Absatz 1 aner-
kannten Zertifi zierungsstellen haben das erstmalige 
Tätigwerden vorher der Anerkennungsbehörde anzuzei-
gen. Die Anerkennungsbehörde soll das Tätigwerden der 
Zertifi zierungsstelle untersagen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 9 nicht erfüllt sind. § 12 gilt mit der Maßgabe, 
dass die im Verfahren nach Absatz 1 bereits erbrachten 
Nachweise keiner erneuten Prüfung bedürfen.

(3) Die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder 
Zertifi zierungsstelle erfolgt für einzelne Bauprodukte 
oder Bauarten. Eine Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi -
zierungsstelle kann für mehrere Bauprodukte und Bau-
arten anerkannt werden.

(4) Die Anerkennung kann zugleich als Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifi zierungsstelle, auch für das gleiche 
Bauprodukt, erfolgen, wenn die jeweiligen Anerken-
nungsvoraussetzungen erfüllt sind.

(5) Die Anerkennung kann befristet werden. Die Frist 
soll höchstens fünf Jahre betragen. Die Anerkennung 
kann auf Antrag verlängert werden; § 77 Absatz 2 Satz 2 
BauO NRW gilt entsprechend.

§ 9
Anerkennungsvoraussetzungen

(1) Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifi zierungsstellen 
müssen über eine ausreichende Zahl an Beschäftigten 
mit der für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
Ausbildung und berufl ichen Erfahrung und über eine 
Person verfügen, der die Aufsicht über die mit den Prü-
fungs-, Überwachungs- oder Zertifi zierungstätigkeiten 
betrauten Beschäftigen obliegt (leitende Person). Die lei-
tende Person muss ein für den Tätigkeitsbereich der 
Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi zierungsstelle geeig-
netes technisches oder naturwissenschaftliches Studium 
an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges 
Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlos-
sen haben und

1.   für Prüfstellen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 eine ins-
gesamt mindestens fünfjährige Berufserfahrung im 
Bereich der Prüfung, Überwachung oder Zertifi zie-
rung von Bauprodukten,

2.   für Prüfstellen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 eine min-
destens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der 
Prüfung von Bauprodukten,

3.   für Zertifi zierungsstellen nach § 8 Absatz 1 Num-
mer 3 eine insgesamt mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung im Bereich der Prüfung, Überwachung 
oder Zertifi zierung von Bauprodukten oder vergleich-
barer Tätigkeiten,

4.   für Überwachungsstellen nach § 8 Absatz 1 Nummer 
4 und 5 eine mindestens dreijährige Berufserfahrung 
im Bereich der Überwachung von Bauprodukten,
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5.   für Prüfungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 6 eine min-
destens dreijährige Berufserfahrung im jeweiligen 
Aufgabenbereich nachweisen.

Die leitende Person einer Prüfstelle muss diese Aufgabe 
hauptberufl ich ausüben. Satz 3 gilt nicht, wenn eine 
hauptberufl ich stellvertretende Person, die die für die 
leitende Person maßgebenden Anforderungen erfüllt, 
bestellt ist. Für Prüfstellen kann eine hauptberufl ich 
stellvertretende Person der leitenden Person, die die für 
die leitende Person maßgebenden Anforderungen zu 
erfüllen hat, verlangt werden, wenn dies nach Art und 
Umfang der Tätigkeit erforderlich ist; ist die leitende 
Person nach Satz 4 nicht hauptberufl ich tätig, kann eine 
zweite hauptberufl ich stellvertretende Person verlangt 
werden. Die leitende Person, und wenn eine stellvertre-
tende Person bestellt ist, die stellvertretende Person 
müssen über die für die Ausübung der Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifi zierungstätigkeiten erforderlichen 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.

(2) Die leitende Person der Prüf-, Überwachungs- oder 
Zertifi zierungsstelle darf

1.   zum Zeitpunkt der Antragstellung das 65. Lebensjahr 
nicht vollendet haben,

2.   die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
verloren haben,

3.   durch gerichtliche Anordnungen nicht in der Verfü-
gung über ihr Vermögen beschränkt sein und muss

4.  die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen und

5.   die Gewähr dafür bieten, dass sie neben den Lei-
tungsaufgaben andere Tätigkeiten nur in solchem 
Umfang ausüben wird, dass die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Pfl ichten als leitende Person gewähr-
leistet ist.

Die Nummern 2 und 3 gelten auch im Falle vergleichba-
rer Feststellungen aus anderen Staaten.

(3) Prüf-, Überwachungs- und Zertifi zierungsstellen 
müssen ferner verfügen über

1.   die erforderlichen Räumlichkeiten und die erforderli-
che technische Ausstattung,

2.   schriftliche Anweisungen für die Durchführung ihrer 
Aufgaben und für die Benutzung und Wartung der 
erforderlichen Prüfeinrichtungen und

3.   ein System zur Aufzeichnung und Dokumentation 
ihrer Tätigkeiten.

(4) Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi zierungsstellen 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie, insbesondere 
die Leitung und ihre Stellvertretung, unparteilich sind. 
Hierzu kann verlangt werden, dass für den jeweiligen 
Anerkennungsbereich ein Fachausschuss einzurichten 
ist. Er unterstützt die leitende Person der Prüf-, Über-
wachungs- oder Zertifi zierungsstelle in allen Prüf-, 
Überwachungs- oder Zertifi zierungsvorgängen, insbe-
sondere bei der Bewertung der Prüf-, Überwachungs- 
oder Zertifi zierungsergebnisse, und spricht hierfür Emp-
fehlungen aus. Dem Fachausschuss müssen mindestens 
drei unabhängige Personen sowie die leitende Person der 
Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi zierungsstelle angehö-
ren. Die Anerkennungsbehörde kann die Berufung wei-
terer unabhängiger Personen verlangen.

(5) Prüf- und Überwachungsstellen dürfen Unterauf-
träge für bestimmte Aufgaben nur an gleichfalls dafür 
anerkannte Prüf- oder Überwachungsstellen oder an sol-
che Stellen, die in das Anerkennungsverfahren einbezo-
gen waren, erteilen. Zertifi zierungsstellen dürfen keine 
Unteraufträge erteilen.

§ 10
Allgemeine Pfl ichten

Prüf-, Überwachungs- und Zertifi zierungsstellen müssen

1.   im Rahmen ihrer Anerkennung und Kapazitäten von 
allen Herstellern der Bauprodukte und Anwendern 
von Bauarten in Anspruch genommen werden kön-
nen,

2.   die Vertraulichkeit auf allen ihren Organisationsebe-
nen sicherstellen,

3.   der Anerkennungsbehörde auf Verlangen Gelegenheit 
zur Überprüfung geben,

4.   regelmäßig an einem von der Anerkennungsbehörde 
vorgeschriebenen Erfahrungsaustausch der für das 
Bauprodukt oder die Bauart anerkannten Prüf-, 
Überwachungs- oder Zertifi zierungsstellen teilneh-
men,

5.   ihr technisches Personal hinsichtlich neuer Entwick-
lungen im Bereich der Anerkennung fortbilden und 
die technische Ausstattung warten, so erneuern und 
ergänzen, dass die Anerkennungsvoraussetzungen 
während des gesamten Anerkennungszeitraumes 
erfüllt sind,

6.   Aufzeichnungen über die einschlägigen Qualifi katio-
nen, die Fortbildung und die berufl iche Erfahrung 
ihrer Beschäftigten führen und fortschreiben,

7.   Anweisungen erstellen, aus denen sich die Pfl ichten 
und Verantwortlichkeiten der Beschäftigten ergeben, 
und diese fortschreiben,

8.   die Erfüllung der Pfl ichten nach den Nummern 4 bis 
7 sowie nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 und 3 zusam-
menfassend dokumentieren und dem Personal 
zugänglich machen, und

9.   einen Wechsel in der Leitung der Stelle oder der 
Stellvertretung, wesentliche Änderungen in der gerä-
tetechnischen Ausrüstung sowie Änderungen, die 
dazu führen, dass die Anerkennungsvoraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind, der Anerkennungsbehörde 
unverzüglich anzeigen.

§ 11
Besondere Pfl ichten

(1) Prüfstellen und Überwachungsstellen dürfen nur 
Prüfgeräte verwenden, die nach allgemein anerkannten 
Regeln der Technik geprüft sind; sie müssen sich hierzu 
an von der Anerkennungsbehörde geforderten Ver-
gleichsuntersuchungen beteiligen.

(2) Prüf-, Überwachungs- und Zertifi zierungsstellen 
haben Berichte über ihre Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifi zierungstätigkeiten anzufertigen und zu dokumen-
tieren. Die Berichte müssen mindestens Angaben zum 
Gegenstand, zum beteiligten Personal, zu den angewand-
ten Verfahren entsprechend den technischen Anforde-
rungen, zu den Ergebnissen und zum Herstellwerk ent-
halten. Die Berichte haben ferner Angaben zum 
Prüfdatum, Zertifi zierungsdatum und zum Überwa-
chungszeitraum zu enthalten. Die Berichte sind von der 
leitenden Person der Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi -
zierungsstelle zu unterzeichnen. Sie sind fünf Jahre auf-
zubewahren und der Anerkennungsbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle auf Verlangen vorzulegen.

§ 12
Antrag und Unterlagen

(1) Die Anerkennung ist schriftlich bei der Anerken-
nungsbehörde zu beantragen. Anerkennungsbehörde ist 
das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.

(2) Mit der Antragstellung sind folgende Unterlagen ein-
zureichen:

1.   Angabe, auf welche Tätigkeit im Sinne des § 8 
Absatz 1 Satz 1 sich die Anerkennung beziehen soll,

2.   Angaben zum Bauprodukt oder zur Bauart, für das 
eine Anerkennung beantragt wird; dabei kann auf 
nach § 20 Absatz 2 BauO NRW bekannt gemachte 
technische Regeln Bezug genommen werden,

3.   Angaben zur Person und Qualifi kation der Leitung 
und Stellvertretung, zum leitenden und sachbearbei-
tenden Personal und deren Berufserfahrung,

4.   Angaben über wirtschaftliche und rechtliche Verbin-
dungen der natürlichen und juristischen Person, der 
leitenden Person nach § 9 Absatz 2 und der Beschäf-
tigten zu einzelnen Herstellern,

5.   Angaben zu den Räumlichkeiten und zur technischen 
Ausstattung,

6.  Angabe des Geburtsdatums der leitenden Person,
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7.  Angaben zu Unterauftragnehmern und
8.   einschlägige Zulassungen und Akkreditierungen aus 

anderen Staaten.

(3) Die Anerkennungsbehörde kann Gutachten über die 
Erfüllung einzelner Anerkennungsvoraussetzungen ein-
holen.

(4) Die Anerkennungsbehörde stellt eine Empfangsbe-
stätigung nach § 71 b Absatz 3 und 4 Verwaltungsver-
fahrensgesetz aus und teilt dem Antragsteller mit, ob 
eine Überprüfung beim Antragsteller und ob Vergleichs-
untersuchungen erforderlich sind sowie den voraussicht-
lich erforderlichen Zeitrahmen. Die Anerkennungsbe-
hörde stimmt die Modalitäten für die Überprüfung beim 
Antragsteller und für die Vergleichsuntersuchungen 
unverzüglich mit dem Antragsteller ab.

(5) Sind der Antrag und die Antragsunterlagen unvoll-
ständig oder weisen sie sonst Mängel auf, und werden 
die Mängel innerhalb einer von der Anerkennungsbe-
hörde gesetzten Frist nicht behoben, gilt der Antrag als 
zurückgenommen. Die Anerkennungsbehörde hat den 
Antragsteller bei der Fristsetzung über die Rechtsfolgen 
nach Satz 1 zu belehren. Die Sätze 1 und 2 gelten sinn-
gemäß für Überprüfungen beim Antragsteller und die 
Durchführung von Vergleichsuntersuchungen.

(6) Hat die Anerkennungsbehörde über einen vollständi-
gen Antrag auf Anerkennung nach Abschluss der gege-
benenfalls erforderlichen Überprüfungen beim Antrag-
steller und Vergleichsuntersuchungen nicht innerhalb 
einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Aner-
kennung als erteilt. Es gilt § 42 a Verwaltungsverfah-
rensgesetz mit der Maßgabe, dass die Fristverlängerung 
zwei Monate nicht übersteigen darf.

(7) Die Anerkennungsverfahren nach Teil 5 dieser Ver-
ordnung können über die einheitliche Stelle nach den 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewi-
ckelt werden.

§ 13
Erlöschen und Widerruf der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt

1.   durch schriftlichen Verzicht gegenüber der Anerken-
nungsbehörde,

2.  durch Fristablauf oder

3.   wenn die leitende Person das 68. Lebensjahr vollen-
det hat.

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn

1.   nachträgliche Gründe eintreten, die eine Versagung 
der Anerkennung gerechtfertigt hätten,

2.   die leitende Person infolge geistiger oder körperlicher 
Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, die Leitungstä-
tigkeit ordnungsgemäß auszuüben oder

3.   die Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi zierungsstelle 
gegen die ihr obliegenden Pfl ichten wiederholt oder 
grob verstoßen hat.

Liegen bei einer natürlichen oder juristischen Person die 
Widerrufsgründe nach Satz 1 hinsichtlich der leitenden 
Person vor, kann von einem Widerruf der Anerkennung 
abgesehen werden, wenn innerhalb von sechs Monaten 
nach Eintreten der Widerrufsgründe ein Wechsel in der 
Leitung stattgefunden hat.

(3) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die 
Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi zierungsstelle

1.  ihre Tätigkeit zwei Jahre nicht ausgeübt hat,

2.   nicht regelmäßig an dem Erfahrungsaustausch gemäß 
§ 10 Satz 1 Nummer 4 teilnimmt oder

3.   sich nicht an den Vergleichsuntersuchungen gemäß 
§ 11 Absatz 1 beteiligt.

§ 14
Übergangsvorschrift

Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung die Leitungstätigkeit einer nach bisherigem 
Recht anerkannten Prüfstelle oder Überwachungsge-

meinschaft ausüben, sind für die entsprechenden Bau-
produkte von der Forderung des § 9 Absatz 1 Satz 2 
befreit.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2009 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer 
Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten außer 
Kraft:

1.   Die Verordnung zur Feststellung der wasserrechtli-
chen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch 
Nachweise nach der Landesbauordnung vom 6. März 
2000 (GV. NRW. S. 251),

2.   die Verordnung über Anforderungen an Hersteller 
von Bauprodukten und Anwender von Bauarten vom 
7. März 2000 (GV. NRW. S. 251),

3.   die Verordnung über die Überwachung von Tätigkei-
ten mit Bauprodukten und bei Bauarten vom 8. März 
2000 (GV. NRW. S. 252) und

4.   die Verordnung über die Anerkennung als Prüf, Über-
wachungs- oder Zertifi zierungsstelle und über das 
Übereinstimmungszeichen vom 6. Dezember 1996 
(GV. NRW. S. 505).

Düsseldorf, den 17. November 2009

Der Minister
für Bauen und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r
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Anlage zu § 7 Absatz 2 BauPAVO NRW 
Form des Übereinstimmungszeichens 

 
 
 

 
 

– GV. NRW. 2009 S. 717
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Verordnung 

über die Prüfung technischer Anlagen
und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

(Prüfverordnung – PrüfVO NRW)
Vom 24. November 2009
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Teil 1
Prüfung technischer Anlagen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Teil eins dieser Verordnung gilt für die Prüfung von 
technischen Anlagen nach Satz 2 in

 1.   Verkaufsstätten im Sinne der Verordnung über Bau 
und Betrieb von Sonderbauten – Sonderbauverord-
nung – in der jeweils geltenden Fassung (SGV. NRW. 
232),

 2.   Versammlungsstätten im Sinne der Sonderbauver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung (SGV. 
NRW. 232),

 3.  Krankenhäusern,

 4.   Beherbergungsstätten im Sinne der Sonderbauver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung (SGV. 
NRW. 232),

 5.  Hochhäusern,

 6.   Mittel- und Großgaragen im Sinne der Sonderbau-
verordnung in der jeweils geltenden Fassung (SGV. 
NRW. 232), 

 7.   Einrichtungen mit Räumen für Pfl ege- und Betreu-
ungsleistungen von mehr als insgesamt 500 m2 Brut-
togrundfl äche in einem Gebäude, 

 8.  allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,

 9.   Hallenbauten für gewerbliche oder industrielle Be-
triebe mit einer Geschossfl äche von mehr als 
2 000 m2,

10.   Messebauten und Abfertigungsgebäuden von Flug-
häfen und Bahnhöfen mit einer Geschossfl äche von 
mehr als 2 000 m2 und 

11.   sonstigen baulichen Anlagen und Räumen besonde-
rer Art oder Nutzung, soweit die Prüfung durch die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde nach § 54 Absatz 2 
Nummer 22 BauO NRW im Einzelfall angeordnet 
worden ist.

2.  Folgende technische Anlagen sind durch Prüfsachver-
ständige gemäß § 3 zu prüfen:

 1.  CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen,

 2.  ortsfeste, selbsttätige Feuerlöschanlagen,

 3.  lüftungstechnische Anlagen,

 4.   maschinelle Lüftungsanlagen in geschlossenen Mit-
tel- und Großgaragen,

 5.   Druckbelüftungsanlagen zur Rauchfreihaltung von 
Rettungswegen,

 6.  maschinelle Rauchabzugsanlagen,

 7.   Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstromver-
sorgungsanlagen,

 8.  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

 9.  elektrische Anlagen,

 –  in Krankenhäusern nur elektrische Anlagen, die 
der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen,

 –  in Garagen nur elektrische Anlagen in geschlosse-
nen Großgaragen und

 –  in den übrigen Gebäuden gemäß Satz 1 alle elekt-
rischen Anlagen,

10.  natürliche Rauchabzugsanlagen und

11.  ortsfeste, nicht-selbsttätige Feuerlöschanlagen.

(2) Teil 1 dieser Verordnung gilt ferner für die staatliche 
Anerkennung von Sachverständigen für die Prüfung von 
technischen Anlagen.

§ 2
Prüfungen, Prüffristen der technischen Anlagen

(1) Die technischen Anlagen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
sowie die dafür bauordnungsrechtlich geforderten 
Brandschutzmaßnahmen müssen von Prüfsachverständi-
gen gemäß § 3 auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicher-
heit geprüft werden, und zwar

1.   auf Veranlassung und auf Kosten der Bauherrin oder 
des Bauherrn in den Fällen der ersten Inbetriebnahme 
und nach wesentlichen Änderungen vor der Wieder-
inbetriebnahme als Erstprüfung und

2.   auf Veranlassung und auf Kosten der Betreiberin 
oder des Betreibers in den übrigen Fällen als wieder-
kehrende Prüfung.

Die wiederkehrenden Prüfungen sind seit der letzten 
Prüfung in Zeiträumen von nicht mehr als

1.   drei Jahren für Anlagen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 8 und

2.   sechs Jahren für Anlagen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 9 bis 11

zu veranlassen.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin 
oder der Betreiber haben

1.   die erforderlichen Unterlagen für die Prüfungen 
bereitzuhalten,

2.   die erforderlichen Vorrichtungen und fachlich geeig-
neten Arbeitskräfte bereitzustellen,

3.   die bei den Prüfungen festgestellten Mängel, die eine 
konkrete Gefahr für die Sicherheit darstellen, unver-
züglich, sonstige Mängel in angemessener Frist besei-
tigen zu lassen,

4.   die Beseitigung der Mängel der oder dem Prüfsach-
verständigen mitzuteilen,

5.   die Berichte über Prüfungen vor der ersten Inbetrieb-
nahme und nach wesentlichen Änderungen vor der 
Wiederinbetriebnahme der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde zu übersenden,
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6.   der unteren Bauaufsichtsbehörde und der für die 
Brandschau zuständigen Behörde die Prüftermine 
nach Absatz 3 rechtzeitig mitzuteilen,

7.   die Berichte über die wiederkehrenden Prüfungen 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Bau-
aufsichtsbehörde auf Verlangen zu übersenden und

8.   sich erforderlichenfalls den Anerkennungsbescheid 
der oder des Prüfsachverständigen vorlegen zu las-
sen.

(3) Die untere Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall 
die aufgeführten Prüffristen verkürzen, wenn dies zur 
Gefahrenabwehr erforderlich ist. Sie kann bei Schadens-
fällen oder Mängeln an den technischen Anlagen im Ein-
zelfall weitere Prüfungen anordnen. Die untere Bauauf-
sichtsbehörde und die für die Brandschau zuständige 
Behörde sind berechtigt, an den Prüfungen teilzuneh-
men.

(4) Prüfungen nach Absatz 1 sind nicht erforderlich, 
wenn die technischen Anlagen sowie die dafür bauord-
nungsrechtlich geforderten Brandschutzmaßnahmen auf 
ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit aufgrund ande-
rer Rechtsvorschriften geprüft werden.

§ 3
Prüfsachverständige

(1) Prüfsachverständige sind in ihren jeweiligen Fach-
richtungen

1.  die nach § 4 anerkannten Sachverständigen,

2.   die vor Inkrafttreten dieser Verordnung von der 
obersten Bauaufsichtsbehörde und der Bezirksregie-
rung Düsseldorf bauaufsichtlich anerkannten Sach-
verständigen,

3.   Sachverständige, die nach Abschnitt I der Verord-
nung über die Organisation der technischen Überwa-
chung vom 2. Dezember 1959 (GV. NRW. S. 174), auf-
gehoben durch Verordnung vom 16. Juli 2004 (GV. 
NRW. S. 398), anerkannt sind,

4.   die Bediensteten einer öffentlichen Verwaltung mit 
den für die Ausübung der Tätigkeit als Sachverstän-
dige erforderlichen Sachkenntnissen und Erfahrun-
gen sowie Mess- und Prüfgeräten für technische 
Anlagen von Gebäuden im Zuständigkeitsbereich 
dieser Verwaltung und

5.   die von anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland bauaufsichtlich anerkannten Sachver-
ständigen.

(2) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat zur 
Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser Verord-
nung niedergelassen sind, sind befugt, als Prüfsachver-
ständige Aufgaben nach dieser Verordnung auszuführen, 
wenn sie

1.   hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches eine vergleich-
bare Berechtigung besitzen,

2.   dafür hinsichtlich der Anerkennungsvoraussetzungen 
und des Nachweises von Kenntnissen vergleichbare 
Anforderungen erfüllen mussten und

3.   die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherr-
schen.

Sie haben das erstmalige Tätigwerden vorher der zustän-
digen Stelle anzuzeigen und dabei

1.   eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleich-
gestellten Staat rechtmäßig zur Wahrnehmung von 
Aufgaben im Sinne dieser Verordnung niedergelassen 
sind und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum 
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt ist, und

2.   einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Nie-
derlassung dafür die Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 2 erfüllen mussten,

vorzulegen. Die zuständige Stelle soll das Tätigwerden 
untersagen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht 
erfüllt sind; sie hat auf Antrag zu bestätigen, dass die 
Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist.

(3) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat zur 
Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne dieser Verord-
nung niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu sein, sind berechtigt, 
als Prüfsachverständige Aufgaben nach dieser Verord-
nung auszuführen, wenn ihnen die zuständige Stelle 
bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen hinsichtlich 
der Anerkennungsvoraussetzungen, des Nachweises von 
Kenntnissen und des Tätigkeitsbereiches nach dieser 
Verordnung erfüllen. Die Bescheinigung wird auf Antrag 
erteilt, dem die zur Beurteilung erforderlichen Unterla-
gen beizufügen sind. § 6 Absatz 2 Sätze 3 bis 7 gilt ent-
sprechend.

(4) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 2 
und 3 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem 
anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Beschei-
nigung erteilt wurde. Verfahren nach den Absätzen 2 
und 3 können über eine einheitliche Stelle nach den Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 296), abgewi-
ckelt werden.

§ 4
Voraussetzungen für die Anerkennung

(1) Als Sachverständige oder Sachverständiger für eine 
Fachrichtung wird von der zuständigen Stelle durch 
schriftlichen Bescheid anerkannt, wer

1.   seine Hauptwohnung, seine gewerbliche Niederlas-
sung oder seine überwiegende berufl iche Tätigkeit in 
Nordrhein-Westfalen hat,

2.   aufgrund des Ingenieurgesetzes vom 5. Mai 1970 (GV. 
NRW. S. 312) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
Juni 2008 (GV. NRW. S. 489), die Berufsbezeichnung 
,,Ingenieurin“ oder ,,Ingenieur“ zu führen berechtigt 
ist und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der 
Fachrichtung hat, in der die Prüftätigkeit ausgeübt 
werden soll,

3.   die für die Ausübung der Tätigkeit als Sachverstän-
dige oder als Sachverständiger erforderlichen Sach-
kenntnisse in der Fachrichtung besitzt, auf die sich 
seine sachverständige Tätigkeit bezieht, und über die 
notwendigen Prüfgeräte und Hilfsmittel verfügt,

4.   nach ihrer oder seiner Persönlichkeit Gewähr dafür 
bietet, dass er den Aufgaben einer Sachverständigen 
oder eines Sachverständigen gewachsen ist und sie 
unparteiisch und gewissenhaft erfüllen wird, und

5.   nicht für die Fachrichtung bereits in anderen Län-
dern bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger 
ist.

(2) Die zuständige Stelle soll ein Gutachten über die 
Eignung der Antragstellerin oder des Antragstellers ein-
holen. Die Auslagen trägt der Antragsteller.

§ 5
Anerkennungsfachrichtungen

Fachrichtungen, für die eine Anerkennung nur unter 
Einholung eines Gutachtens erfolgen kann, sind

1.   in der Versorgungstechnik die Teilfachrichtungen, die 
folgende Anlagen umfassen:

 a)   Lüftungsanlagen einschließlich Druckbelüftungs-
anlagen, 

 b)  CO-Warnanlagen,

 c)   natürliche und maschinelle Rauchabzugsanlagen 
und

 d)  Feuerlöschanlagen

 und
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2.   in der Fachrichtung Elektrotechnik die Teilfachrich-
tungen, die folgende Anlagen umfassen:

 a)  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

 b)   Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstrom-
versorgungsanlagen und

 c)  elektrische Anlagen.

Im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde 
können Anerkennungen von Sachverständigen für 
andere Fachrichtungen und Teilfachrichtungen erfolgen; 
abzustimmen ist dabei, wie die ausreichenden Fach-
kenntnisse nachgewiesen werden.

§ 6
Antrag auf Anerkennung

(1) Die Anerkennung als Sachverständige oder Sachver-
ständiger ist bei der zuständigen Stelle schriftlich zu 
beantragen.

(2) Im Antrag auf Anerkennung muss angegeben sein,

1.   für welche Fachrichtungen die Anerkennung bean-
tragt wird und

2.   ob die bewerbende Person sich bereits auch in einem 
anderen Land einem Anerkennungsverfahren in die-
sen Fachrichtungen unterzieht oder unterzogen hat.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1.   ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen 
Werdegangs und der Berufsausübung bis zum Zeit-
punkt der Antragstellung,

2.   jeweils eine beglaubigte Abschrift oder Ablichtung 
des Abschlusszeugnisses der Ausbildungsstätte sowie 
aller Zeugnisse über die bisherigen Beschäftigungen,

3.   der Nachweis über den Antrag auf Erteilung eines 
Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde 
(Belegart O oder P) oder ein gleichwertiges Dokument 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der 
nicht älter als drei Monate sein soll,

4.   die Erklärung der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers, dass sie oder er nur Prüfungen nach bestem 
Wissen und Gewissen selbst durchführen wird und 
bei denen ihre oder seine Unparteilichkeit gewahrt 
ist, und

5.   eine Aufstellung der Prüfgeräte des Antragstellers 
und der Hilfsmittel und Einrichtungen, auf die kurz-
fristig zurückgegriffen werden kann.

Zu den vollständigen Unterlagen gehört auch das Gut-
achten gemäß § 4 Absatz 2. Die zuständige Stelle stellt 
eine Empfangsbestätigung nach § 71 b Absätze 3 und 4 
VwVfG NRW aus. Hat die zuständige Stelle nicht inner-
halb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die 
Anerkennung als erteilt. Es gilt § 42 a VwVfG NRW mit 
der Maßgabe, dass die Fristverlängerung zwei Monate 
nicht übersteigen darf. Das Verfahren kann über eine 
einheitliche Stelle nach den Vorschriften des VwVfG 
NRW abgewickelt werden.

§ 7
Erlöschen, Widerruf

(1) Die Anerkennung der Sachverständigen oder des 
Sachverständigen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
erlischt

1.   durch schriftlichen Verzicht gegenüber der zuständi-
gen Stelle,

2.  mit der Vollendung des 68. Lebensjahres,

3.   mit dem Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter,

4.   bei rechtskräftiger Verurteilung wegen eines Verbre-
chens oder eines vorsätzlichen Vergehens zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder

5.   durch gerichtliche Anordnung der Beschränkung in 
der Verfügung über das Vermögen der Sachverstän-
digen oder des Sachverständigen.

(2) Die Anerkennung der Sachverständigen oder des 
Sachverständigen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ist 

zu widerrufen, wenn die Sachverständige oder der Sach-
verständige gegen die ihm obliegenden Pfl ichten wieder-
holt oder grob verstoßen hat. Die Anerkennung kann 
widerrufen werden, wenn die Sachverständige oder der 
Sachverständige seine Tätigkeit zwei Jahre nicht oder 
nur in geringem Umfang ausgeübt hat. Im Übrigen bleibt 
§ 49 VwVfG NRW unberührt.

§ 8
Pfl ichten und Aufgaben der Prüfsachverständigen

(1) Die Prüfsachverständigen sind verpfl ichtet,

1.   die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Betriebssi-
cherheit der technischen Anlagen eigenverantwort-
lich zu prüfen; sie haben die Prüfungen selbst durch-
zuführen; zu ihrer Hilfe dürfen sie befähigte und 
zuverlässige Personen nur in einem solchen Umfang 
hinzuziehen, wie sie deren Tätigkeit voll überwachen 
können,

2.   Prüfungen nur vorzunehmen, wenn ihre Unpartei-
lichkeit gewahrt ist; insbesondere dürfen sie bei der 
Ausführung der technischen Anlage nicht als Ent-
wurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, als Unter-
nehmerin oder Unternehmer tätig gewesen sein,

3.   Prüfungen nur durchzuführen, wenn sie ihnen 
gewachsen sind,

4.   der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die fest-
gestellten Mängel mitzuteilen und sich von der Besei-
tigung wesentlicher Mängel zu überzeugen,

5.   über das Ergebnis der Prüfungen einen Bericht in 
deutscher Sprache anzufertigen und der Auftragge-
berin oder dem Auftraggeber auszuhändigen,

6.   die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder bei techni-
schen Anlagen des Bundes, des Landes und der Land-
schaftsverbände die zuständige Baudienststelle zu 
unterrichten, wenn festgestellte Mängel nicht in der 
von ihnen festgelegten Frist beseitigt wurden,

7.   der zuständigen Stelle auf Verlangen Auskunft über 
ihre Prüfungen zu erteilen und die Unterlagen hierü-
ber vorzulegen,

8.   sich über die geltenden bauaufsichtlichen Vorschrif-
ten und die einschlägigen allgemein anerkannten 
Regeln der Technik auf dem Laufenden zu halten; die 
zuständige Stelle kann entsprechende Nachweise ver-
langen und

9.   die Prüfgrundsätze gemäß Anhang bei der Durchfüh-
rung der Prüfungen zu beachten.

Der verbindliche Anhang ist nur in der elektronischen 
Version des entsprechenden Gesetz- und Verordnungs-
blattes für das Land Nordrhein-Westfalen und in der 
systematischen Sammlung aller geltenden Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW [http://sgv.im.nrw.de] 
veröffentlicht. Die Prüfsachverständigen gemäß § 3 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 haben der zuständigen Stelle 
einen Wohnortwechsel unverzüglich anzuzeigen.

(2) Die Prüfberichte der Prüfsachverständigen müssen 
neben einer Beschreibung der durchgeführten Prüfungen 
insbesondere die Feststellung enthalten, dass die geprüf-
ten technischen Anlagen einschließlich der dafür getrof-
fenen Brandschutzmaßnahmen betriebssicher und wirk-
sam sind. Kann dies wegen gefährlicher Mängel nicht 
bestätigt werden, müssen die Prüfberichte die Mängel 
beschreiben, eine angemessene Frist zur Mängelbeseiti-
gung angeben und eindeutig aussagen, ob die Anlagen 
bis zum Ablauf der Frist weiter betrieben werden dür-
fen.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nummer 20 BauO 
NRW handelt, wer

1.   vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Absatz 1 oder 
Absatz 3 eine vorgeschriebene oder angeordnete Prü-
fung nicht oder nicht fristgerecht durchführen lässt,

2.   entgegen § 2 Absatz 2 Nummer 7 Prüfberichte nicht 
aufbewahrt,
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3.   entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 die zustän-
dige Bauaufsichtsbehörde oder die zuständige Bau-
dienststelle nicht entsprechend unterrichtet,

4.   entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 der zuständi-
gen Stelle nicht entsprechende Auskünfte erteilt oder 
Unterlagen darüber vorlegt oder

5.   entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 die Prüf-
grundsätze nicht beachtet.

Teil 2
Wiederkehrende Prüfungen

§ 10
Prüfungen durch die Bauaufsichtsbehörde

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat

1.  in Zeitabständen von höchstens drei Jahren

 a)   Verkaufsstätten im Sinne der Sonderbauverord-
nung und

 b)   Versammlungsstätten im Sinne der Sonderbauver-
ordnung

 und

2.  in Zeitabständen von höchstens sechs Jahren

 a)  Krankenhäuser,

 b)   Beherbergungsstätten im Sinne der Sonderbau-
verordnung mit mehr als 60 Betten,

 c)  Hochhäuser mit mehr als 60 m Höhe,

 d)  Großgaragen im Sinne der Sonderbauverordnung, 

 e)   allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, 
soweit sie nicht ausschließlich der Unterrichtung 
Erwachsener dienen,

 f)   Einrichtungen mit Räumen für Pfl ege- und Betreu-
ungsleistungen von mehr als insgesamt 1 600 m2 
Bruttogrundfl äche in einem Gebäude und

 g)  Kindergärten und Horte mit mehr als 4 Gruppen 

 zu prüfen.

Dabei ist auch die Einhaltung der Betriebsvorschriften 
zu überwachen und festzustellen, ob die Prüfungen der 
technischen Anlagen fristgerecht durchgeführt und 
etwaige Mängel beseitigt worden sind. Der für die 
Brandschau zuständigen Behörde ist Gelegenheit zur 
Teilnahme an den Prüfungen zu geben. Auf die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehen-
den baulichen Anlagen sind die Sätze 1 bis 3 anzuwen-
den.

(2) Bei baulichen Anlagen und Räumen des Bundes, des 
Landes und der Landschaftsverbände hat die zuständige 
Baudienststelle die Pfl ichten nach Absatz 1.

Teil 3

§ 11
Übertragung der Zuständigkeitsregelung

Das für die Bauaufsicht zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, die Aufgaben der Anerkennung und Aufsicht 

über die Prüfsachverständigen einer Landesmittelbe-
hörde zu übertragen.

§ 12
Zuständige Stelle

Zuständige Stelle ist die Bezirksregierung Düsseldorf.

Teil 4

§ 13
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 28. Dezember 2009 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer 
Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord-
nung über die Prüfung technischer Anlagen und Einrich-
tungen von Sonderbauten durch staatlich anerkannte 
Sachverständige und durch Sachkundige – Technische 
Prüfverordnung – (TPrüfVO) (GV. NRW. 1995 S. 1236) 
außer Kraft.

Die Verordnung wird erlassen

a)   bezüglich der §§ 11 und 12 von der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen aufgrund des § 7 Absatz 4 
Satz 2 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. 
S. 706),

b)   im Übrigen vom Ministerium für Bauen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund des § 85 
Absatz 1 Nummern 5 und 6 und Absatz 2 Nummern 4 
und 5 der Bauordnung für das Land Nordrhein-West-
falen – Landesbauordnung (BauO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1 März 2000 (GV. 
NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel I des 
Gesetzes vom 28. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644), 
nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des 
Landtags.

Düsseldorf, den 24. November 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2009 S. 723
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